
Gemeinde Bünsdorf Groß Wittensee, 06. November 2025 
- Der Bürgermeister - 
Gemeindeausschuss Bünsdorf 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 

- Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde Bünsdorf - 
 
Am Montag, 17. November 2025, findet um 19:30 Uhr in Gaststätte König Ludwig, 
Dörpstraat 1, 24794 Bünsdorf eine Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 
Bünsdorf statt, zu der Sie eingeladen werden. 
 
 
 

T A G E S O R D N U N G 
 
Die unter der Überschrift „Voraussichtlich nicht öffentlicher Teil“ aufgeführten Tagesordnungspunkte 
werden nach Maßgabe der Beschlussfassung unter TOP 2 voraussichtlich nicht öffentlich beraten. 
 

TOP Text 
 

 Voraussichtlich öffentlicher Teil 

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzen-
den, sowie Anträge zur Tagesordnung 

2. Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Tagesordnungspunkten die-
ser Sitzung 

3. Mitteilungen des Vorsitzenden 

4. Anstehende Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen 

5. Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Bünsdorf 

6. Projekt Dorfhilfe 
hier: Anhebung der Wochenstunden und entsprechende Änderung des Kosten- 
und Finanzplans 

7. Zuschussanträge 2026 

8. Feuerwehrbedarfsplan 2025 FF Bünsdorf 

9. Aufnahme von Hinweisen durch Einwohnerinnen und Einwohner 

  

 Voraussichtlich nicht öffentlicher Teil 

10. Grundstücksangelegenheiten 

11. Abgabe von Stellungnahmen zu eingegangenen Bauanträgen und Bauvoranfra-
gen (sofern vorhanden) 

 
 

Fedder 
Vorsitzender 



N I E D E R S C H R I F T  
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 
Bünsdorf  

vom 17.11.2025 
 

 
Beginn: 19:31 Uhr Ende: 22:05 Uhr 
  
Sitzungsort: Gaststätte König Ludwig, Gut Schirnau, 24794 Bünsdorf 

 
 
Anwesend sind: 
 

a) stimmberechtigt: 
 

Herr Carsten Fedder GV Vorsitz   
Frau Elke Kuhr GV    
Herr Hans-Peter Bock GV    
Frau Sabine Aloe GV    
Frau Britta Holzhäuser GV    
Herr Henning Skuppin bM    
Frau Wiebke Germer bM    
Herr Ernst Willhöft bM    

 
Entschuldigt fehlen: 

 

                         

 
b) nicht stimmberechtigt: 

 

     
Herr Thorsten Schulz BGM    
Frau Susanne Dentel GV    
Herr Jürgen Kuhr GV    
Herr Carsten Sieh-Petersen GV    
Herr Bernd Schürmann Gast    
Herr Michael Kolls Gast    
Frau Petra Schmidt Verwaltung    

 
 
Die Mitglieder des Gemeindeausschusses der Gemeinde Bünsdorf sind durch Einla-
dung der/des Vorsitzenden vom 23.06.2025 auf Mittwoch, 2. Juli 2025, 19:30 Uhr, un-
ter Mitteilung der Tagesordnung zu dieser Sitzung eingeladen worden. 
Tag, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung sind öffentlich bekannt ge-
geben worden. 
 
Die abschließende Tagesordnung lautet: 
 

T A G E S O R D N U N G  
 

TOP Text Sitzungsvorlage 
 

 öffentlicher Teil  
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1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung 
der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesen-
heit und der Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzen-
den, sowie Anträge zur Tagesordnung 

 

2. Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Ta-
gesordnungspunkten dieser Sitzung 

 

3. Mitteilungen des Vorsitzenden  

4. Anstehende Reparatur- und Instandhaltungsmaßnah-
men 

 

5. 7. Änderung F-Plan  für den Bereich "südlich der 
Straße Aukamp, östlich der Straße Aublick und nörd-
lich der Schirnauer Au" Gemeinde Bünsdorf 
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 

06/2025/009 

6. B-Plan Nr. 4 für den Bereich "südlich der Straße Au-
kamp, östlich der Straße Aublick und nördlich der 
Schirnauer Au" Gemeinde 

 

6.a. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 06/2025/010 

6.b. B-Plan Nr. 4 "Auenland" in der Gemeinde Bünsdorf 
hier: Bürgerbeteiligung/Abstimmung über den Stra-
ßennamen 

06/2025/020 

6.c. Stromversorgung Seewiese; hier: Defekten Stromver-
teiler erneuern 

06/2025/021 

7. Aufnahme von Hinweisen durch Einwohnerinnen und 
Einwohner 

 

   

 nicht öffentlicher Teil  

8. Grundstücksangelegenheiten  

9. Abgabe von Stellungnahmen zu eingegangenen Bau-
anträgen und Bauvoranfragen 

 

 
 
Zu den Tagesordnungspunkten: 
 
 
TOP 1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 

Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden, sowie Anträge zur 
Tagesordnung    

         
 
 
Um 19:30 Uhr eröffnet Herr Vorsitzender Fedder die Sitzung des Gemeindeausschus-
ses der Gemeinde Bünsdorf, begrüßt alle Anwesenden und stellt die Beschlussfähig-
keit fest.  
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Einwendungen gegen die Tagesordnung bzw. Form und Frist der Einladung werden 
nicht erhoben.  
 
 
 
TOP 2. Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von 

Tagesordnungspunkten dieser Sitzung     
 Vorlagen-Nr.       

 
 
 
Beschluss: 
 
 
Der Gemeindeausschuss der Gemeinde Bünsdorf beschließt gemäß § 35 Abs. 2 GO 
die Öffentlichkeit zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 auszuschließen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
 
 
TOP 3. Mitteilungen des Vorsitzenden     
         

 
 
Herr Vorsitzender Fedder berichtet, dass in der letzten Sitzung eine Arbeitsgruppe 
Katastrophenschutz gegründet wurde. Diese hat sich einmal getroffen. Der 2. Termin 
war für den heutigen Tag vorgesehen.  
Ein neuer Termin wird nach den Sitzungen besprochen.  
 
Er übergibt das Wort an den Bürgermeister.  
Diese berichtet, dass am 03.06.25 die Sitzung des Schulverbandes stattgefunden 
hat. Frau Holzhäuser hat daran teilgenommen. Der Jahresabschluss liegt bei über 
90.000 €.  
 
Die Schulleitung hatte angesprochen, dass es Kinder mit Lernproblemen gibt, die 
auffällig sind. Ggf. Extraunterricht für diese Kinder. Dafür müssen Fluchttüren in die 
Räume eingebaut werden. dies wird geprüft.  
 
Die Internetseiten der Gemeinden entsprechen in der Software nicht mehr dem aktu-
ellen Standard. Die Internetseiten werden in die Seiten der Amtsverwaltung integriert. 
Die Kosten für den technischen Umzug übernimmt die Amtsverwaltung.  Buens-
dorf.de bleibt weiterhin aufrufbar.  
 
Aufgrund der erwarteten Bautätigkeit in den Gemeinden wurde die Stelle für einen In-
genieur/eine Ingenieurin und eine Verwaltungskraft eingerichtet. Die Ausschreibung 
für den Ingenieurstelle ist veröffentlicht.  
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Das Land hat die Gemeindeordnung geändert, so dass  hybride Sitzungen stattfin-
den können. Die Gemeinden müssen mit Investitionen von bis zu 10.000 € für die 
Technik tragen. Dies ist eine Herausforderung.  
 
Dorfhilfe – Förderungsantrag gestellt.  
Die Bearbeitung liegt jetzt beim Land. Diese bearbeitet zurzeit noch Anträge aus 
2024. Es wurde mitgeteilt, dass eine Betriebsnummer beantragt werden soll. Somit 
wird davon ausgegangen, dass dieser Antrag positiv beschieden wird.  
 
Badestelle kontrolliert.  
Der Umlauf für den Steg ist bestellt. Die Lieferung dauert noch.  
 
Herr Fedder berichtet, dass er die Straße Wentorf kontrolliert hat. Dies ist eine alte 
Straße, doch der Zustand ist für ihn zurzeit in Ordnung.  
 
 
 
TOP 4. Anstehende Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen     
         

 
 
Auf vielen Straßen sind Kringel und Pfeile um Schäden. Die Firma Greve wird dem-
nächst aktiv werden.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass ein Baum einen Schaden im Ast aufweist und die-
ser immer weiter nach unten abbricht.  
 
Beim Kinderfest wurde darüber diskutiert, dass auf der Seewiese, 100 Gänse sich 
niederlassen und dort mit dem Kot alles verdrecken.  
Es wird die Möglichkeit der Vergrämung diskutiert. Es sind Ideen zur Vergrämung ge-
fragt.  
 
 
 
TOP 5. 7. Änderung F-Plan  für den Bereich "südlich der Straße Aukamp, 

östlich der Straße Aublick und nördlich der Schirnauer Au" 
Gemeinde Bünsdorf 
hier: Entwurfs- und Auslegungsbeschluss    

 Vorlagen-Nr. 06/2025/009 
 
 
Herr Schürmann und Herrn Kolls berichten zu den vorliegenden Sitzungsunterlagen. 
 
Die Tagesordnungspunkte TOP 5 sowie TOP 6a werden in der Diskussion zusam-
mengefasst und somit einheitlich diskutiert. 
 
Frau Holzhäuser erklärt, dass die in der Sitzung zum Beschluss stehenden Be-
schlüsse zum Flächennutzungsplan sowie Bebauungsplan Aublick so lange zurück-
gestellt werden sollten, bis die Kosten in einer konkreteren Kalkulation vorliegen wür-
den. Die bisher vorgelegte Schätzung ist ungenau und stellt nach Ansicht der WLB 
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keine ausreichende Kostenschätzung dar. Kein Unternehmen würde mit einer sol-
chen Kostenschätzung kalkulieren. Dies auch unter der Berücksichtigung der Tatsa-
che, dass die Geruchslinie zum 3. Mal verschoben worden ist. Nun verbleibt eine 
Baulandfläche von 15.025 m². 
Gleiches gilt deshalb, da die Gemeinde noch nicht über alle Grundstücke, die für 
Leistungs- und Wegerechte benötigt werden verfügt.  
  
Frau Holzhäuser führt weiter aus, dass die Gemeindevertretung einer Vermögensfür-
sorgepflicht unterliegt. Gerade mit dem Blick auf die aktuelle Haushaltslage der Ge-
meinde, dem mittlerweile um fast die Hälfte geschrumpften Baugebietes, den unge-
klärten Bedingungen der Wasserversorgung sowie vielen weiteren offenen Fragen 
sollten die Aufstellungsbeschlüsse noch zurückgestellt werden, um keine weiteren 
Kosten zu produzieren, bis die Wirtschaftlichkeit geprüft ist.  
  
Teile der Bauflächen liegen unterhalb der Geruchslinie. Es ist fraglich, ob Grund-
stücksinteressenten hier Interesse zeigen. 
  
Herr Schürmann weist nicht darauf hin, dass es sich um ein archäologisches Interes-
sengebiet handelt, er erklärt, dass die nachfolgenden Einwände von Frau Holzhäuser 
nicht zutreffen. Frau Holzhäuser weist in der Sitzung darauf hin, dass im Rahmen der 
frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger TÖB´s das Archäologische Lan-
desamt vorgetragen hat, dass es sich um eine Fläche gem. § 12 Absatz 2 S. 6 
DSchG handelt. Erdarbeiten in diesem Bereich bedürfen demnach der Genehmigung 
des Archäologischen Landesamtes. Es bestand die Frage, ob die Bauherren bei Erd-
arbeiten einer Genehmigung bedürfen. Herr Schürmann hat dies verneint.  
  
Der Abfallwirtschaftsgesellschaft hat ebenfalls in der frühzeitigen Beteiligung der Be-
hörden und sonstiger TÖB´s seine Anforderungen an eine Straßenbreite angegeben. 
Die Breite bei Gegenverkehr muss bei Begegnungsverkehr mindestens 4,74 m sein.  
  
Die Vertreter der WLB weisen darauf hin, dass die Vorgabe der Dachbegrünung eine 
kostengünstige Alternative für ein Carport ausschließt.  
 
Herr Bürgermeister Schulz richtet vor Entscheidung zu den TOP 5 und 6a an die Mit-
glieder des Gemeindeausschusses, den anwesenden Gemeindevertreter und Ge-
meindevertreterinnen und die Gäste folgende Worte:  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
wir stehen heute an einem entscheidenden Punkt in der Entwicklung unserer schö-
nen Gemeinde Bünsdorf. Ein Punkt, an dem wir gemeinsam entscheiden müssen, 
wie wir die Zukunft unseres Ortes gestalten wollen - für uns, für unsere Kinder und 
für kommende Generationen. 
Bünsdorf ist ein lebenswerter Ort. Wir haben eine starke Gemeinschaft, eine wunder-
schöne Natur und eine hohe Lebensqualität. Doch wir stehen auch vor Herausforde-
rungen: Die Bevölkerung altert, junge Familien ziehen weg, weil es an Wohnraum 
fehlt, und unsere Einnahmen sinken. Wenn wir wollen, dass Bünsdorf lebendig bleibt, 
müssen wir handeln - vorausschauend, mutig und mit einem klaren Ziel vor Augen. 
Ein Neubaugebiet ist kein Selbstzweck. Es ist ein Instrument, um Wachstum zu er-
möglichen - behutsam, nachhaltig und im Einklang mit unserem Ortsbild. Es schafft 
Raum für junge Familien, für Rückkehrer, für Menschen, die sich bewusst für das Le-
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ben auf dem Land entscheiden. Und mit jedem neuen Haus, mit jedem neuen Ein-
wohner, wächst auch unsere Gemeinde - nicht nur in Zahlen, sondern auch in Viel-
falt, in Ideen und in Zukunftsaussichten. 
Natürlich bedeutet ein Neubaugebiet zunächst eine Investition. Straßen müssen ge-
baut, Leitungen verlegt, Planungen durchgeführt werden. Das kostet Geld - unser al-
ler Geld. Aber es ist eine Investition in die Zukunft. Denn mit neuen Einwohnern kom-
men auch neue Einnahmen: durch Grundsteuer, durch Einkommensteueranteile, 
durch Kaufkraft, die unsere lokalen Betriebe stärkt. Und nicht zuletzt: durch Kinder, 
die unsere Kita belebt und den Schulstandort Borgstedt sichert. 
Wir dürfen nicht den Fehler machen, nur auf die kurzfristigen Kosten zu schauen. 
Wer nur spart, verliert am Ende mehr, als er gewinnt. Wer aber klug investiert, schafft 
die Grundlage für langfristigen Wohlstand - für eine Gemeinde, die wächst, die lebt 
und die auch in Zukunft attraktiv bleibt. 
Ich lade Sie alle ein, diesen Weg mitzugehen. Lassen Sie uns gemeinsam gestalten, 
nicht verwalten. Lassen Sie uns mutig sein - für Bünsdorf, für unsere Zukunft. Daher 
bitte ich um Zustimmung zum Entwurfs- und Auslegungsbeschluss. 
Vielen Dank. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt: 
 

1. Der Umgang mit den in der frühzeitigen Beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 
1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen ist aus der vorliegenden Abwä-
gungstabelle zu entnehmen. 

 
2. Entwurfsbeschluss 

Der Gemeindeausschuss empfiehlt die Zustimmung des Entwurfes der 7. Än-

derung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „südlich der Straße Au-

kamp, östlich der Straße Ausblick und nördlich der Schirnauer Au“ bestehend 
aus der Planzeichnung und der Begründung zu und wird in der vorliegenden 

Fassung gebilligt. 

 

3. Beschluss über die Veröffentlichung und Beteiligung der betroffenen Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Der Entwurf der 7. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich 

„südlich der Straße Aukamp, östlich der Straße Ausblick und nördlich der 

Schirnauer Au““  ist nach § 3 Abs. 2 BauGB zu veröffentlichen. Die nach § 4 
Abs. 2 BauGB betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange sollen von der Auslegung benachrichtigt werden. Die Auslegung nach 

§ 3 Abs. 2 BauGB wird gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen 

nach § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt.  

Die Planunterlagen sind mit der Bekanntmachung über die Auslegung wäh-

rend der Auslegung auch im Internet unter  https://www.amt-huettener-

berge.de/leben-arbeiten/laufende-bauleitverfahren/  zur Verfügung zu stellen. 

 

https://www.amt-huettener-berge.de/leben-arbeiten/laufende-bauleitverfahren/
https://www.amt-huettener-berge.de/leben-arbeiten/laufende-bauleitverfahren/
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Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der stimmberechtigten Ausschussmitglieder: 8 davon anwesend:  8 

Ja-Stimmen:  4  Nein-Stimmen 4  Stimmenenthaltungen: 0  

Der Beschluss ist abgelehnt.  

Bemerkung: 

Aufgrund des § 22 GO waren keine Ausschussmitglieder von der Beratung und Ab-
stimmung ausgeschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

4 Jastimmen 4 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
 
 
TOP 6.a. Entwurfs- und Auslegungsbeschluss     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/010 

 
Herr Schürmann und Herrn Kolls berichten zu den vorliegenden Sitzungsunterlagen. 
 

Es wurden Fragen zu Parkflächen, Besucherparkplätze diskutiert. Die Argumente 
werden besprochen. 
 
Es handelt sich bei der Fläche um ein archäologisches Interessensgebiet.  
Herr Schürmann weist darauf hin, dass die gestalterischen Festsetzungen in den 
letzten Jahren durch die Gemeinden immer weiter reduziert wurden. 
 

Abstimmungsergebnis: Blockbohlenhaus zulässig 
 

5 Jastimmen 2 Neinstimmen 1 Enthaltungen 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt: 
 

1. Der Umgang mit den in der frühzeitigen Beteiligung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 
1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen ist aus der vorliegenden Abwä-
gungstabelle zu entnehmen. 

 
2. Entwurfsbeschluss 

Der Gemeindeausschuss stimmt dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 für 
den Bereich „südlich der Straße Aukamp, östlich der Straße Ausblick und 
nördlich der Schirnauer Au“ bestehend aus der Planzeichnung und der Be-
gründung mit folgenden Änderungen:  

 Blockbohlenhäuser sind zulässig 

 Parkplätze am unteren Rand als Senkrechtparker  

 Höhenplanung muss ergänzt werden.  

 Korrektur des Maßes der baulichen Nutzung  
Für Einzel- und Doppelhäuser 0,3  
Mehrfamilienhäuser 0,4  
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 zu und wird in der  vorliegenden Fassung gebilligt. 
 

3. Beschluss über die Veröffentlichung und Beteiligung der betroffenen Behör-

den und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 für den Bereich „südlich der Straße 

Aukamp, östlich der Straße Ausblick und nördlich der Schirnauer Au““  ist 

nach § 3 Abs. 2 BauGB zu veröffentlichen. Die nach § 4 Abs. 2 BauGB be-

troffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sollen von der 

Auslegung benachrichtigt werden. Die Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB 
wird gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen nach § 4 Abs. 2 

BauGB durchgeführt.  

Die Planunterlagen sind mit der Bekanntmachung über die Auslegung wäh-

rend der Auslegung auch im Internet unter  https://www.amt-huettener-
berge.de/leben-arbeiten/laufende-bauleitverfahren/  zur Verfügung zu stellen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der stimmberechtigten Ausschussmitglieder: 8 davon anwesend:  8 

Ja-Stimmen:  4  Nein-Stimmen: 4  Stimmenenthaltungen: 0  

Der Beschluss ist abgelehnt.  

Bemerkung: 

Aufgrund des § 22 GO waren keine Ausschussmitglieder von der Beratung und Ab-
stimmung ausgeschlossen. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

4 Jastimmen 4 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
 
 
TOP 6.b. B-Plan Nr. 4 "Auenland" in der Gemeinde Bünsdorf 

hier: Bürgerbeteiligung/Abstimmung über den Straßennamen     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/020 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss Bünsdorf empfiehlt, die Straße im Baugebiet „Auenland“ wie 
folgt zu benennen: Haasenwisch.  
 
Abstimmungsergebnis: 
 

5 Jastimmen 2 Neinstimmen 1 Enthaltungen 

 
 
  

https://www.amt-huettener-berge.de/leben-arbeiten/laufende-bauleitverfahren/
https://www.amt-huettener-berge.de/leben-arbeiten/laufende-bauleitverfahren/
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TOP 6.c. Stromversorgung Seewiese; hier: Defekten Stromverteiler 

erneuern     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/021 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt die Auftragsvergabe zur Erneuerung der An-
schlusssäule an der Seewiese zum Angebotspreis von 5.029,52 € brutto. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
 
 
TOP 7. Aufnahme von Hinweisen durch Einwohnerinnen und Einwohner     
         

 
Bürgermeister Schulz weist darauf hin, dass in der Straße Wühren Lampen defekt 
sind. Der Schaden wird noch gesucht, ggf. müssen die Stromleitungen kontrolliert 
werden. Dies kann länger dauern.  
 
09.07.2025 Einweihung des Kindergartens in Holzbunge  
 
Es kommt der Hinweis, dass im Aukamp die Bäume und Rabatten nicht gepflegt wer-
den. Der Bürgermeister weist darauf hin, dass eine Pflege freiwillig bisher durch die 
Anwohner erfolgt ist. Dies hält die Kosten für die Gemeinde gering.  
 
Es kommt der Einwand, dass die Grundstücke im Baugebiet für die gewünschten 
jüngeren Bürger nicht zu bezahlen sind.  
Anschließend schließt Herr Ausschussvorsitzender Fedder den öffentlichen Teil der 
Sitzung des Gemeindeausschusses und bittet die Zuhörer und Pressevertreter/in, den 
Sitzungsraum zu verlassen. (Für den nicht öffentlichen Teil siehe gesondertes Proto-
koll!) 
 
 

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit werden die im nicht öffentlichen Teil gefass-
ten Beschlüsse bekannt gegeben: Grundstücksangelegenheiten.  
 
 
Um 22.05 Uhr schließt Herr Vorsitzender Fedder die Sitzung des Gemeindeausschus-
ses der Gemeinde Bünsdorf und dankt allen für die rege Mitarbeit. 
 
 
gez. Fedder gez. Schmidt 
Vorsitzender Protokollführer/in 
 
 



N I E D E R S C H R I F T  
 

über die öffentliche Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 
Bünsdorf  

vom 17.11.2025 
 

 
Beginn: 19:30 Uhr Ende: 21:18 Uhr 
  
Sitzungsort: Gaststätte König Ludwig, Dörpstraat 1, 24794 Bünsdorf 

 
 
Anwesend sind: 
 

a) stimmberechtigt: 
 

Herr Carsten Fedder GV Vorsitz   
Frau Elke Kuhr GV    
Herr Hans-Peter Bock GV    
Frau Sabine Aloe GV    
Frau Britta Holzhäuser GV    
Herr Henning Skuppin bM    
Frau Wiebke Germer bM    
Herr Ernst Willhöft bM    

 
Entschuldigt fehlen: 

 

                         

 
b) nicht stimmberechtigt: 

 

     
Frau Susanne Dentel GV    
Herr Jürgen Kuhr GV    
Herr Carsten Sieh-Petersen GV    
Herr Alexander Schütte Verwaltung    
Herr Lars Michaelis Verwaltung    

 
 
Die Mitglieder des Gemeindeausschusses der Gemeinde Bünsdorf sind durch Einla-
dung der/des Vorsitzenden vom 06.11.2025 auf Montag, 17. November 2025, 19:30 
Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung zu dieser Sitzung eingeladen worden. 
Tag, Ort und Stunde der Sitzung sowie die Tagesordnung sind öffentlich bekannt ge-
geben worden. 
 
Die abschließende Tagesordnung lautet: 
 

T A G E S O R D N U N G  
 

TOP Text Sitzungsvorlage 
 

 öffentlicher Teil  

1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung 
der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesen-
heit und der Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzen-
den, sowie Anträge zur Tagesordnung 
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2. Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von Ta-
gesordnungspunkten dieser Sitzung 

 

3. Mitteilungen des Vorsitzenden  

4. Anstehende Reparatur- und Instandhaltungsmaßnah-
men 

 

5. Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Bünsdorf 06/2025/029 

6. Projekt Dorfhilfe 
hier: Anhebung der Wochenstunden und entspre-
chende Änderung des Kosten- und Finanzplans 

06/2025/030 

7. Zuschussanträge 2026 06/2025/031 

8. Feuerwehrbedarfsplan 2025 FF Bünsdorf 06/2025/032 

9. Aufnahme von Hinweisen durch Einwohnerinnen und 
Einwohner 

 

   

 nicht öffentlicher Teil  

10. Grundstücksangelegenheiten 06/2025/023 

 
 
Zu den Tagesordnungspunkten: 
 
 
TOP 1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 

Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden, sowie Anträge zur 
Tagesordnung    

 
 

 
Um 19:30 Uhr eröffnet Herr Ausschussvorsitzender Fedder die Sitzung des Gemein-
deausschusses der Gemeinde Bünsdorf, begrüßt alle Anwesenden und stellt die Be-
schlussfähigkeit fest. Es sind alle 8 Ausschussmitglieder anwesend. 
 

Einwendungen gegen die Tagesordnung bzw. Form und Frist der Einladung werden 
nicht erhoben. 
 
 
 
TOP 2. Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von 

Tagesordnungspunkten dieser Sitzung     
 

 

 
Beschluss: 
 
Die Gemeindeausschuss der Gemeinde Bünsdorf beschließt gemäß § 35 Abs. 2 GO 
die Öffentlichkeit zu dem Tagesordnungspunkt 10 auszuschließen. 
 
Abstimmungsergebnis: 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 
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TOP 3. Mitteilungen des Vorsitzenden     
 

 

 
Da am 06.11.2025 der letzte Gemeindeausschuss getagt hat, hat Herr Feder keine 
neuen Berichterstattungen vorzuweisen. 
 
 
 
TOP 4. Anstehende Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen     
 

 

 
Seitens der Ausschussmitglieder und Gemeindevertreter sind derzeit keine Repara-
tur und Instandhaltungsmaßnahmen in der Gemeinde bekannt. 
 
 
 
TOP 5. Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Bünsdorf     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/029 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt den Jahresabschluss der Gemeinde Bünsdorf zum 
31.12.2024 in der vorliegenden Fassung. Das Haushaltsjahr 2024 schließt in der Er-
gebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 40.544,62 € ab. 
 
Gemäß § 92 GO i.V.m. mit §§ 25 und 26 GemHVO wird der Jahresüberschuss im 
Haushaltsjahr 2025 (siehe Anlage “Verwendung Jahresergebnis“) der Ausgleichsrück-
lage (Variante A) zugeführt. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
 
 
TOP 6. Projekt Dorfhilfe 

hier: Anhebung der Wochenstunden und entsprechende 
Änderung des Kosten- und Finanzplans     

 Vorlagen-Nr. 06/2025/030 
 
Um die ausgeschriebene Stelle für die Dorfhilfe attraktiver zu gestalten, soll der Stun-
denumfang auf 20 Stundenaufgestockt werden. 
Aufgrund der angespannten finanziellen Situation kann sich die Gemeinde Bünsdorf 
Variante A, bei der die Mehrkosten von der Gemeinde Bünsdorf anteilig im vollen 
Umfang getragen wird, nicht leisten. Eine Idee wäre, um eine mögliche Lösung für 
die Gemeinde Bünsdorf herbeizuführen, die übrigen Mehrkosten mit finanzieller Hilfe 
der Nachbargemeinden Sehestedt und Neu Duvenstedt tragen zu können. Hierzu 
soll kurzfristig ein Gespräch erfolgen. Sollten die Gemeinden Sehestedt und Neu Du-
venstedt nicht bereit sein, die sich ergebenen Mehrkosten alleine zu tragen bleibt 
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nach Ansicht der Ausschussmitglieder keine andere Möglichkeit aufgrund der finanzi-
ellen Lage, sich für die Variante B auszusprechen. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss Bünsdorf empfiehlt, der Variante B (Erhöhung auf 20 Stun-
den mit Aufstockungsantrag) zuzustimmen, es sei denn die Gemeinden Sehstedt und 
Neu Duvenstedt erklären sich bereit, die Mehrkosten für Variante A alleine zu trage.  
 
Die entsprechenden Eigenanteile bzw. Mehrkosten werden in den Haushalten bereit-
gestellt. 
 
Im Übrigen bleibt der Beschluss der GV vom 12.03.2025 über die Umsetzung und 
Finanzierung des Projekts bestehen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 
 
 
TOP 7. Zuschussanträge 2026     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/031 

 
Es gab eine kurze Diskussion ob Zuschüsse bei gemeindeeigenen Einrichtungen 
(Landjugend, Feuerwehr und Altenclub) in gleicher Höhe gezahlt werden. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt folgende Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2026 
zu gewähren: 
 
Landjugend Bünsdorf jährlich 200,00€  
Deutsche Multiple Sklerose jährlich 25,00€ 
Deutsche Gesellsch.z.Rettung Schiffbrüchiger jährlich 25,00€ 
Mühlenverein z. Erhaltung d. Gr. Wittenseer Windmühle jährlich 75,00€ 
Verein für Kunst und Kultur Hüttener Berge e.V.jährlich  50,00€ 
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Bünsdorf jährlich 350,00€  
Altenclub Bünsdorf jährlich 305,00€ 
„fördern und betreuen“ e.V. Grundschule Borgstedt jährlich 305,00€  
!Via Frauenberatung Rendsburg-Eckernförde jährlich 50,00€ 
Heimatgemeinschaft Eckernförde e.V jährlich. 36,00 €  
 
Es wurde bisher seitens der Interessengemeinschaft Bünsdorfer Kinder kein Antrag 
auf einen Zuschuss gestellt, wenn dies im Laufe des Jahres noch eintrifft, ist die Ge-
meinde durchaus gewillt, Zuschüsse zu gewähren. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

4 Jastimmen 4 Neinstimmen 0 Enthaltungen 
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TOP 8. Feuerwehrbedarfsplan 2025 FF Bünsdorf     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/032 

 
Der Ausschussvorsitzende gibt zur Kenntnis, dass der Aufbau des Feuerwehrbedarf-
splanes für Ehrenamtler viel zu umfangreich und zu unübersichtlich ist. 
 Es gab eine erneute Diskussion darüber, ob das EBZ als Beherbergungsbetrieb 
dazu führt, dass die Einstufung im Feuerwehrbedarfsplan in die Risikoklasse 2 oder 
3 erfolgen zu hat. Der Wehrführer erläutert, warum nach seiner Ansicht die Einstu-
fung aufgrund des EBZ wieder in die Risikoklasse 3 erfolgt ist. Frau Holzhäuser gibt 
zu Protokoll, dass Sie der Meinung ist, dass das EBZ nicht dazu führt, dass die Ein-
stufung in die Risikoklasse 3 sondern in die Stufe 2 zu erfolgen hat. 
 
Wehrführer Höpfner erläutert den Feuerwehrbedarfsplan, insbesondere den wesentli-
chen Punkt Arbeitsschutz. Grundsätzlich sind alle Ausschussmitglieder und Gemein-
devertreter mit den gesetzlichen Vorgaben in Hinblick auf den Arbeitsschutz 
(Schwarz/Weiß Trennung) konform, allerdings wird hier noch einmal die aktuelle fi-
nanzielle Situation der Gemeinde dargelegt, was die Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben erheblich erschwert. Trotzdem möchte man sich im nächsten Jahr zusam-
mensetzen und an einer Lösung arbeiten. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt, den vorliegenden Feuerwehrbedarfsplan (Stand 
25.08.2025) als Planungsgrundlage für zukünftige Maßnahmen im Bereich des Feuer-
wehrwesens in der Gemeinde Bünsdorf zu verwenden und die notwendigen Maßnah-
men zum Ausgleich der Sicherheitsbilanz des Feuerwehrbedarfsplans in Abstimmung 
mit der Gemeindewehrführung zu entwickeln und umzusetzen. 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

7 Jastimmen 0 Neinstimmen 1 Enthaltungen 

 
 
 
TOP 9. Aufnahme von Hinweisen durch Einwohnerinnen und Einwohner     

 
Eine Bürgerin teilt mit, dass eine Bank am Steg der Schirnau renovierungsbedürftig 
ist. Dort soll ein Balken fehlen. 
 
Anschließend schließt Herr Ausschussvorsitzender Fedder den öffentlichen Teil der 
Sitzung des Gemeindeausschusses und bittet die Zuhörer , den Sitzungsraum zu ver-
lassen. (Für den nicht öffentlichen Teil siehe gesondertes Protokoll!) 
 
Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit betritt niemand mehr den Sitzungsraum, so-
mit wird auf eine Bekanntgabe der in nicht öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse 
verzichtet. 
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Um 21:18 Uhr schließt Herr Vorsitzender Fedder die Sitzung des Gemeindeausschus-
ses der Gemeinde Bünsdorf und dankt allen für die rege Mitarbeit. 
 
 
gez. Fedder gez. Schütte 
Vorsitzender Protokollführer/in 
 
 



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 17. November 2025 

 
TOP 1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 

Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit durch den Vorsitzenden, sowie Anträge zur 
Tagesordnung    

 Vorlagen-Nr.       
 
Um 19:30 Uhr eröffnet Herr Ausschussvorsitzender Fedder die Sitzung des 
Gemeindeausschusses der Gemeinde Bünsdorf, begrüßt alle Anwesenden und stellt 
die Beschlussfähigkeit fest. Es sind alle 8 Ausschussmitglieder anwesend. 
 

Einwendungen gegen die Tagesordnung bzw. Form und Frist der Einladung werden 
nicht erhoben. 
 
 

 
 
 



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 17. November 2025 

 
TOP 2. Beschlussfassung über die Nichtöffentlichkeit von 

Tagesordnungspunkten dieser Sitzung     
 Vorlagen-Nr.       

 
 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeindeausschuss der Gemeinde Bünsdorf beschließt gemäß § 35 Abs. 2 GO 
die Öffentlichkeit zu dem Tagesordnungspunkt 10 auszuschließen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 17. November 2025 

 
TOP 3. Mitteilungen des Vorsitzenden     
 Vorlagen-Nr.       

 
Da am 06.11.2025 der letzte Gemeindeausschuss getagt hat, hat Herr Feder keine 
neuen Berichterstattungen vorzuweisen. 
 
 



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 17. November 2025 

 
TOP 4. Anstehende Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen     
 Vorlagen-Nr.       

 
Seitens der Ausschussmitglieder und Gemeindevertreter sind derzeit keine 
Reparatur und Instandhaltungsmaßnahmen in der Gemeinde bekannt. 
 
 



Amt Hüttener Berge 
Der Amtsdirektor 

 Groß Wittensee, 31.07.25 
Vorlagen-Nr. 06/2025/029 

 Az.: 913.69; 022.3; 023.37 / 215 

 Schriftstück-ID 502956 

 

Sitzungsvorlage 
 

    

Beratungsfolge Termin Status TOP 

Gemeindeausschuss Bünsdorf 17.11.2025 öffentlich 5. 

Gemeindevertretung Bünsdorf 08.12.2025 öffentlich 5. 

        

 
Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Bünsdorf           
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt den Jahresab-
schluss der Gemeinde Bünsdorf zum 31.12.2024 in der vorliegenden Fassung. Das Haus-
haltsjahr 2024 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
40.544,62 € ab. 
 
Gemäß § 92 GO i.V.m. mit §§ 25 und 26 GemHVO wird der Jahresüberschuss im Haus-
haltsjahr 2025 (siehe Anlage “Verwendung Jahresergebnis“) 
 
Variante a)  der Ausgleichsrücklage zugeführt. 
Variante b)  der Allgemeinen Rücklage zugeführt. 
Variante c) anteilig der Allgemeinen Rücklage (20.000 €) und Ausgleichsrücklage 

(20,544,62 €) zugeführt. 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Landesverordnung vom 14.07.2023 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung 
(GemHVO) mit Wirkung zum 01.01.2024 geändert. Unter anderem wurde in § 26 Abs. 1 die 
Möglichkeit des fiktiven Haushaltsausgleichs eingeführt. Hierbei gilt der Haushalt als aus-
geglichen, wenn ein Jahresfehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ge-
deckt werden kann. 
 
Hinweis zur Verwendung des Jahresergebnisses: 
Der Überschuss wird im Folgejahr entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertre-
tung verbucht. Für die Inanspruchnahme des fiktiven Haushaltsausgleichs muss die Aus-
gleichsrücklage mindestens 15 % der allgemeinen Rücklage und die allgemeine Rücklage 
mindestens 20 % der Bilanzsumme aufweisen. 
 
Eine Darstellung der verschiedenen Varianten und der Auswirkungen ist der Sitzungsvor-
lage beigefügt (siehe „Verwendung Jahresergebnis“). 
 
Seitens der Verwaltung (Haushaltsplaner) wird, vor dem Hintergrund des Zensus, 
empfohlen, den Jahresüberschuss der Ausgleichsrücklage (Variante a)) zuzuführen. 
 



 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Direkte finanzielle Auswirkungen ergeben sich aus dem Jahresabschluss nicht. Die Ergeb-
nisse und Erkenntnisse sollten jedoch Grundlage für die weitere Haushaltswirtschaft der 
Gemeinde sein. 
 
 
 
Im Auftrag  
 
 
Sachau  
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1. Lagebericht  

zum Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2024 

 

1.1 Bericht über die Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2024 

Die Gemeindevertretung hat am 04.12.2023 den Erlass der Haushaltssatzung und am 

14.10.2024 den Erlass der 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen. 

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2024 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe 
von 40.544,62 € ab. Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von  
-29.600 € ergibt sich eine Verbesserung um 70.144,62 €.  

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht die Zusammensetzung des Jahresergebnisses: 

Euro Ist 2023 Plan 2024 Ist 2024 Abweichung Abweichung 
in % 

Erträge 1.356.142,01 1.211.700,00 1.323.839,93 112.139,93 9,25 

Aufwendungen  1.228.573,85 1.237.200,00 1.278.874,24 41.674,24 3,37 

Ergebnis der 
laufenden 
Verwaltungstätigkeit 127.568,16 -25.500,00 44.965,69 70.465,69 276,34 

Finanzergebnis -6.080,75 -4.100,00 -4.421,07 -321,07 -7,83 

Jahresergebnis 121.487,41 -29.600,00 40.544,62 70.144,62 236,98 

 

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit: 

Der Saldo aus Aufwendungen und Erträgen führt im Haushaltsjahr 2024 zu einem positiven 
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 44.965,69 €.  

 

Finanzergebnis: 

Das Finanzergebnis in der Gemeinde Bünsdorf beinhaltet Zinsaufwendungen für bestehende 
Darlehen. Zinserträge sind nicht zu verzeichnen.  

 

Jahresergebnis: 

Der Jahresüberschuss 2024 beträgt 40.544,62 €.  

Nach § 92 GO in Verbindung mit §§ 25 und 26 GemHVO-Doppik beschließt die 
Gemeindevertretung über die Behandlung des Jahresergebnisses.  

 
Die Ergebnisrücklage wurde mit Wirkung zum 01.01.2024 von der Ausgleichsrücklage 
abgelöst. Die Gesetzesänderung ermöglicht damit den fiktiven Haushaltsausgleich durch die 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage. 
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§ 26 Absatz 2 GemHVO: 
Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages 
benötigt werden, sind unter Berücksichtigung von § 25 Absatz 3 der Ausgleichsrücklage oder 
der allgemeinen Rücklage zuzuführen. 
 
§ 25 Absatz 3 GemHVO: 
Die allgemeine Rücklage muss bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 
Absatz 1 Satz 2 einen Bestand von in Höhe von mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme 
des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweisen. 
 
 
1.2 Ertrags-, Vermögens-, Schulden- und Finanzlage 

 
1.2.1 Ertragslage 

In den folgenden Übersichten sind die ordentlichen Erträge und Aufwendungen nach 
Ergebnispositionen aufgeschlüsselt. 

Erträge: 

Euro Ist 2023 Plan 2024 Ist 2024 Abweichung Abweichung 
in % 

Steuern und ähnliche 

Abgaben 665.105,97 664.400,00 730.595,46 66.195,46 9,96 

Zuwendungen und 

allgemeine Umlagen 341.605,47 360.200,00 376.755,44 16.555,44 4,60 

sonstige 

Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

öffentlich-rechtliche 

Leistungsentgelte 140.741,52 134.500,00 155.291,59 20.791,59 15,46 

privatrechtliche 

Leistungsentgelte 17.543,52 8.700,00 12.101,26 3.401,26 39,09 

Kostenerstattungen und 

Kostenumlagen 13.421,74 20.300,00 14.466,24 -5.833,76 -28,74 

 

sonstige Erträge 177.723,79 23.600,00 34.629,94 11.029,94 46,74 

aktivierte 

Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Summe Erträge 1.356.142,01 1.211.700,00 1.323.839,93 112.139,93 9,25 
 

Die größten prozentualen Abweichungen gab es im Bereich der sonstigen Erträge und 
privatrechtlichen Leistungsentgelte. Hier werden u.a. Abschläge der Konzessionsabgabe, die 
Abrechnung der Kläranlage, sowie Miet- und Pachteinnahmen gebucht. Mindererträge im 
Vergleich zu den Haushaltsansätzen sind nur im Bereich der Kostenerstattungen und 
Kostenumlagen entstanden, sodass die Erträge insgesamt durch Mehrerträge 
gekennzeichnet sind. 
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Aufwendungen: 

Euro Ist 2023 Plan 2024 Ist 2024 
 

Abweichung Abweichung 
in % 

Personal-

aufwendungen 60.209,56 70.300,00 67.580,22 -2.719,78 -3,87 

Versorgungs-

aufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Aufwendungen für 

Sach- und 

Dienstleistungen 160.904,49 151.700,00 152.034,13 334,13 0,22 

bilanzielle 

Abschreibungen 175.205,45 200.200,00 234.958,77 34.758,77 17,36 

Transfer-

aufwendungen 617.955,78 601.600,00 592.841,31 -8.758,69 -1,46 

sonstige 

Aufwendungen 214.298,57 213.400,00 231.459,81 18.059,81 8,46 

Summe 

Aufwendungen 1.228.573,85 1.237.200,00 1.278.874,24 41.674,24 3,37 
 

 

Die Minderaufwendungen sind bei den Personalaufwendungen sowie 
Transferaufwendungen zu verbuchen. Dem gegenüber stehen jedoch Mehraufwendungen 
insbesondere bei der Position bilanzielle Abschreibungen. 

 

Die Erläuterungen beziehen sich auf die Gesamtergebnisrechnung. Die Ergebnisse der 
einzelnen Produkte sind den angefügten Teilergebnisrechnungen zu entnehmen. 

 
 
1.2.2 Vermögens- und Schuldenlage 

Die Vermögenslage der Gemeinde Bünsdorf ist durch eine Vermögenszunahme von  
11,03 % der Bilanzsumme gekennzeichnet. Das Vermögen der Gemeinde besteht zu 
98,75 % aus Anlagevermögen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen 
aufgrund von Investitionen erhöht. Das Umlaufvermögen beträgt 0,58 % der Bilanzsumme. 

Die verbleibenden 0,67 % sind zu bilanzierende aktive Rechnungsabgrenzungen.  

 

Die Gemeinde Bünsdorf hat zum 31.12.2024 liquide Mittel (Forderungen gegen das 
Amt Hüttener Berge als Einheitskasse) in Höhe von 0,00 €.  

 

Die Rechnungsabgrenzung bildet u. a. auch die geleisteten Zuschüsse für Investitionen 
Dritter ab.  

Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag ist nicht vorhanden. 

Die Vermögens- und Kapitalstruktur ist in der nachfolgenden Übersicht dargestellt: 
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Vermögen 31.12.2023 31.12.2024 +/- 
 Euro  Euro % Euro % 

      
Aktiva 5.305.746,73  5.890.755,89  585.009,16 
      
1.    Anlagevermögen 5.262.401,57 99,18% 5.816.963,51 98,75% 554.561,94 

1.1 Immaterielle 

Vermögensgegenstände 4.539,00 0,09% 2,00 0,00% -4.537,00 

1.2 Sachanlagen 5.255.931,02 99,06% 5.815.029,96 98,71% 559.098,94 

1.3 Finanzanlagen 1.931,55 0,03% 1.931,55 0,04% 0,00 

      
2.    Umlaufvermögen 10.820,24 0,20% 34.402,38 0,58% 23.582,14 

2.2 Forderungen und 

sonstige 

Vermögensgegenstände 10.820,24 0,20% 34.402,38 0,58% 23.582,14 

2.4 Liquide Mittel 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

      
3.    Aktive 

Rechnungsabgrenzung 32.524,92 0,62% 39.390,00 0,67% 6.865,08 

      
4.    Nicht durch 

Eigenkapital gedeckter 

Fehlbetrag 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

 

Kapital 31.12.2023 31.12.2024 +/-  
Euro  Euro % Euro % 

      
Passiva 5.305.746,73  5.890.755,89  585.009,16 
      
1.    Eigenkapital 1.708.082,39 32,20% 1.748.627,01 29,68% 40.544,62 

1.1 Allgemeine Rücklage 1.263.134,59 23,81% 1.200.000,00 20,37% -63.134,59 

1.2 Sonderrücklage 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

1.3 Ergebnis-

/Ausgleichsrücklage  323.460,39 6,10% 508.082,39 8,63% 184.622,00 

1.4 vorgetragener 

Jahresfehlbetrag 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

1.5 Jahresüberschuss/ 

Jahresfehlbetrag 121.487,41 2,29% 40.544,62 0,68% -80.942,79 

1.6 Nicht durch 

Eigenkapital gedeckter 

Fehlbetrag 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

      
2.    Sonderposten 2.959.626,98 55,78% 3.884.211,56 65,94% 924.584,58 

      
3.    Rückstellungen 18.081,61 0,34% 22.925,27 0,39% 4.843,66 

      
4.    Verbindlichkeiten 619.955,75 11,68% 231.934,35 3,94% -388.021,40 

davon Verbindlichkeiten 
aus Kassenkrediten 471.604,47 8,89% 74.351,91 1,26% -397.252,56 

5.    Passive 

Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00% 3.057,70 0,05% 3.057,70 
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1.2.3 Finanzlage 

Die Finanzlage zum 31.12.2024 weist einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von  
411.640,42 € auf. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt -14.387,86 €, so dass sich 
die Finanzmittel insgesamt um 397.252,56 € erhöhen.  

 

Im Jahr 2024 wurden keine Darlehen aufgenommen. 

 

Die Bilanz weist zum 31.12.2024 liquide Mittel in Höhe von 0,00 € aus. 
 
 

Entwicklung der Finanzrechnung: 
 

  Ist 2023 
in Euro 

Ist 2024 
in Euro 

1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.133.111,55 1.191.438,62 

2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  1.046.094,01 1.056.563,63 

3 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 

(Zeilen 1-2) 87.017,54 134.874,99 

4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.924.627,75 1.084.880,56 

5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  2.779.299,43 807.262,39 

6 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 4-5) -854.671,68 277.618,17 

7 Saldo aus fremden Finanzmitteln -1.427,26 -852,74 

8 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag  

(Zeilen 3+6+7) -769.081,40 411.640,42 

9 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -13.579,63 -14.387,86 

10 = Änderung des Bestandes an eigenen 

Finanzmitteln (Zeilen 8+9) -782.661,03 397.252,56 

11 Anfangsbestand an Finanzmitteln 311.056,56 -471.604,47 

12 Liquide Mittel (Zeilen 10 und 11)  -471.604,47 -74.351,91 

 
 
 
1.3 Kostenrechnende Einrichtungen 

Es ist zu berücksichtigen, dass eine vollständige Übereinstimmung der Beträge zwischen der 
Teilergebnisrechnung und der parallel durchzuführenden Gebührenkalkulation nicht möglich 
ist. Im Rahmen der Abschluss-Erstellung wird auf eine Übereinstimmung hingearbeitet. Hier 
kommt es aber dennoch regelmäßig zu Abweichungen, die sich nicht gänzlich vermeiden 
lassen. Insbesondere werden bspw. kalkulatorische Zinsen in der Gebührenkalkulation 
berücksichtigt, während sie in der Ergebnisrechnung nicht darstellbar sind. Aber auch andere 
Sachverhalte führen zu Abweichungen.  

Maßgeblich für die Festsetzung der Benutzungsgebühr ist dabei nicht das Ergebnis 
der Teilergebnisrechnung, sondern immer die Gebührenkalkulation. 
 
Die Teilergebnisrechnung für die kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ 
(Produkt 53800) schließt mit einem positiven Ergebnis ab. Die Nachkalkulation für die 
Schmutzwassergebühr ergab für das Jahr 2024 eine Unterdeckung in Höhe von  
22.785,55 € und für die Regenwassergebühr eine Überdeckung von 649,72 €.  
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Geplant lt. Vorkalkulation war eine Unterdeckung beim Schmutzwasser i. H. v. 12.218,03 € 
und beim Niederschlagswasser i. H. v. 648,12 € aufgrund von Unterdeckungen aus 
Vorjahren. 
Die entstandene Überdeckung beim Regenwasser i. H. v. 649,72 € wurde der 
Gebührenausgleichsrücklage zugeführt und die Unterdeckung im Schmutzwasser in Abgang 
gebracht. 
 
Der Sonderposten für den Gebührenausgleich beträgt beim Schmutzwasser 4.505,88 € und 
beim Niederschlagswasser 546,57 € (Stand 31.12.23 -103,14 € + Zuführung +649,72 € 
=546,57 €) zum Jahresende. 
 
Die Benutzungsgebühren werden in regelmäßigen Abständen i.d.R. für einen Dreijahres-
Zeitraum kalkuliert. Die Ergebnisse 2024 sind entsprechend im nächsten 
Kalkulationszeitraum zu berücksichtigen. 
 

 

1.4 Bericht über die Annahme von Spenden 

Gem. § 76 (4) GO wird über die im Jahr 2024 erhaltenen Spenden nachfolgend Bericht 
erstattet und die Annahme genehmigt: 

Einzahler Verwendungszweck Betrag 

Johannes Rathje, 
An Bleeckhoff 2, 
24794 Bünsdorf 

Spende zur Förderung 
kultureller Zwecke 

20,00 € 

Klaus Baese, 
Groof 2, 
24787 Fockbeck 

Spende Freiwillige 
Feuerwehr Bünsdorf 

100,00 € 

 

 

1.5 Risiko-/Chancen- und Prognoseberichterstattung 

Die Gewerbesteuereinnahmen einer Gemeinde können großen Schwankungen unterliegen. 
Durch die tatsächlichen Abrechnungen von Vorjahren können hier auch erhebliche 
Mindereinnahmen bzw. Rückzahlungsverpflichtungen entstehen, die vorher nicht absehbar 

waren. Die Gemeinde Bünsdorf hat im Jahr 2024 folgende Gewerbesteuereinnahmen erzielt: 

Plan Ergebnis Abweichung 

Gesamtbetrag "Steuern und ähnliche Abgaben" 664.400,00 € 730.595,46 € 9,96%

davon Gewerbesteuer 70.000,00 € 106.012,51 € 51,45%

Anteil Gewerbesteuer am Gesamtbetrag 10,54% 14,51%

 
Entwicklung der Gewerbesteuer: 

 2020 2021 2022 2023 2024 
Gewerbesteuer 52.221,00 € 123.270,00 € 74.912,00 € 68.305,81 € 106.012,51 € 

Anteil am Gesamt-
betrag „Steuern u. 
ähnl. Abgaben“ 

9,35 % 19,63 % 10,70 % 10,27 % 14,51 % 
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1.6 Vorgänge von besonderer Bedeutung 

Im Haushaltsjahr 2025 sind insgesamt Investitionen folgende geplant: 

 

 Feuerwehrboot + Bootsunterstand      2.000 € 
 Slipanlage FF-Boot        5.000 € 
 Sammelposten MTA FF            3.900 € 
 Sammelposten BGA FF          3.000 € 
 Investitionskostenanteil KiTa     44.800 € 
 Grunderwerb Erschließungsgebiet    50.000 € 

 
 
Im Mai 2022 fand der bundesweite Zensus statt. In diesem Rahmen wurde die 
Einwohnerzahl der Gemeinden im Amt Hüttener Berge statistisch ermittelt. Die anhand einer 
10 %igen Stichprobe erfolgte Hochrechnung der Einwohnerzahlen ist u.a. die Grundlage für 
die Verteilung von Finanzmitteln im Rahmen des Finanzausgleiches. Im Vergleich zu den 
ermittelten Einwohnerzahlen des letzten Zensus (2011) ergibt sich für die Gemeinden des 
Amtes Hüttener Berge ein Verlust von insgesamt 651 Einwohnerinnen und Einwohner. Die 
Konsequenz daraus ist eine Verringerung der Zuweisung aus dem Finanzmittelausgleich. 
Gegen diese negativen Auswirkungen haben die amtsangehörigen Gemeinden einen 
Widerspruch zur Zensusfestsetzung beim StaLa und Einspruch zum FAG beim 
Innenministerium SH eingelegt. 

Konkret reduzieren sich Schlüsselzuweisungen für Bünsdorf um 32.975 €. Im Gegenzug 
verringern sich aufgrund der geringer gewordenen Finanzkraft sowohl die Kreis- als auch die 
Amtsumlage. Im Ergebnis ist jedoch festzuhalten, dass sich im Haushaltsjahr 2024 die 
Finanzkraft auch um Berücksichtigung der Umlageminderungen um 17.477 € verringert hat. 

Für 2024 gilt noch die Demografieklausel nach dem Finanzausgleichsgesetz, die die 
finanziellen Folgen aus dem zugrunde zu legenden Einwohnerrückgang übergangsweise 
abmildert. Ab 2025 greift der Einwohnerrückgang in voller Höhe, sodass sich die finanziellen 

Folgen vergrößern werden. 

      allgemeine Schlüsselzuweisungen 

Finanz-
aus-

gleichs-      
umlage 

Kreisum-
lage 

Amtsum-
lage 

SALDO 
 

Differenz 

Gemeinde EW-Zahl Steuerkraft- Ausgangs- Schlüssel- Schlüssel- 27% allgemein 

Finanz-
kraft 

 
„alt“ zu 
„neu“ 

    messzahl messzahl zahl zuweisungen   20,000%    

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      
Sp. 2 * 

Grundbetr. 
Sp. 4 - 
Sp. 3 70% wenn Sp. 5  

Sp. 3+6-7 * 
27% 

Sp. 3+6-7 * 
20,0 % 

Sp. 3+6-7-
8-9 

 

  bedarfs-   1.427,50   von Sp. 5 negativ       
 

  induziert         
(30 % / 50 

%)       
 

Bünsdorf 666 606.082 950.715 344.633 241.243 0 247.042 182.994 484.934 

 

Auswirkungen 
2024 633 606.082 903.608 297.526 208.268 0 238.139 176.399 467.457 

 
 

-17.477 

 

Bünsdorf, den ______________ 

 
_________________________ 

Thorsten Schulz 
Bürgermeister 



913.69

2.  Kennzahlen:

1.323.839,93 x 100

2020

114,59 %

67.580,22 x 100

2020

5,99 %

1.748.627,01 x 100

2020

47,68 %

5.632.838,57 x 100

2020

93,96 %

234.958,77 x 100

2020

13,77 %

80.662,05 x 100

2020

4,80 %

618.266,36 x 100

2020

115,42 %

618.266,36 x 100

2020

15,47 %

4.421,07 x 100

2020

0,26 %
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2021 2022 2023 2024

0,22 % 0,18 % 0,49 % 0,35 %

13,14 % 19,59 % 72,22 % 33,17 %

Zinslastquote =
Zinsen u. sonst. Finanzaufw. x 100

= = 0,35 %
Ordentliche Aufwendungen 1.278.874,24

33,17 %
Gesamte Auszahlungen 1.863.826,02

2021 2022 2023 2024

Investitionsquote II =
Gesamtinv. Anlageverm.  x 100

= =

2021 2022 2023 2024

104,34 % 183,53 % 1573,60 % 263,14 %

4,78 % 4,77 % 6,24 % 1,54 %

Investitionsquote =
Gesamtinv. Anlageverm.  x 100

= = 263,14 %
Gesamte Abschreibungen 234.958,77

1,54 %
Herstellungskosten 5.248.694,31

2021 2022 2023 2024

94,54 % 94,88 % 87,97 % 95,62 %

Intensität der 

Abschreibung
=

bilanzielle Abschreib.  x 100
= = 18,37 %

Ordentliche Aufwendungen 1.278.874,24

Personalaufwandsquote =
Personalaufwendungen x 100

= = 5,28 %
Ordentliche Aufwendungen 1.278.874,24

= 103,52 %
Ordentliche Aufwendungen 1.278.874,24

2021 2022 2023 2024

Aufwandsdeckungsgrad =
Ordentliche Erträge x 100

=

110,51 % 113,06 % 110,38 % 103,52 %

12,45 % 11,54 % 14,26 % 18,37 %

Abschreibungsquote =
Abschreib. auf Anlageverm. x 100

= =

2021 2022 2023 2024

5,59 % 5,25 % 4,90 % 5,28 %

2021 2022 2023 2024

29,68 %
Bilanzsumme 5.890.755,89

2021 2022 2023 2024

50,07 % 52,59 % 32,19 % 29,68 %

=

2021 2022 2023 2024

Eigenkapitalquote I =
Eigenkapital x 100

= =

Eigenkapitalquote I + 

Sonderposten

(Eigenkapital + SoPo) x 100
= = 95,62 %

Bilanzsumme 5.890.755,89
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Erläuterungen zu den Kennzahlen der Ertragslage, Vermögens- und Schuldenlage 
sowie Finanzlage 
 
 

Die Aussagekraft der ermittelten Kennzahlen ist in den ersten Jahren nur eingeschränkt 
gegeben, da keine Vergleichszahlen aus den „kameralen“ Vorjahren zur Verfügung stehen. 
Umfangreichere Jahresvergleiche werden erst in den Folgejahren möglich sein. Die 
interkommunale Vergleichbarkeit ist mit dem ermittelten Datenmaterial zwar möglich. Es gilt 
aber zu beachten, dass auch hier aufgrund unterschiedlicher Gemeindestrukturen nur 
eingeschränkte Vergleiche gezogen werden können. 
 
Aufwandsdeckungsgrad 
Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welcher Form die ordentlichen Aufwendungen durch 
die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Ein hoher Deckungsgrad ist anzustreben. Erfolgt die 
Deckung der ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge, heißt dies, dass die 
Kommune in der Lage ist, die laufende Verwaltungstätigkeit vollständig sicherzustellen. 
 
Personalaufwandsquote 
Diese Quote weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen 
aus. Diese Kennzahl ist besonders im interkommunalen Vergleich kritisch zu hinterfragen. Ein 
Vergleich kann nur erfolgen, wenn identische Rahmenbedingungen vorherrschen, d.h. wenn 
z.B. fremdgeförderte Arbeitskräfte die ordentlichen Aufwendungen nicht belasten oder der 
Personalaufwand durch Fremdvergaben reduziert wird. Die Aufwendungen sind dann an 
anderer Stelle aufgetreten.  
 
Eigenkapitalquote I 
Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme. Sie gibt den 
Anteil am Vermögen wieder, der ohne Fremdmittel, Verpflichtungen oder Zuwendungen Dritter 
finanziert wurde. Je höher die Eigenkapitalquote I ist, desto „gesünder“ ist die Kommune. Eine 
Überschuldung der Kommune liegt vor, wenn das Eigenkapital verbraucht ist (ohne 
Berücksichtigung von Sonderposten). 
 
Abschreibungsquote 
Mit Hilfe der Abschreibungsquote wird das Verhältnis der jährlichen Abschreibung zum Wert 
aller Sachanlagen dargestellt. So lassen sich Aussagen zur durchschnittlichen Nutzungsdauer 
von Wirtschaftsgütern bzw. über das Tempo der Erneuerung der Anlagen treffen.  
 

Intensität der Abschreibung 
Um die Intensität der Abschreibungen zu ermitteln, werden diese in das Verhältnis zu den 
ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Die Summe der Abschreibungen ist der Anteil an den 
ordentlichen Aufwendungen, der durch die Kommune nicht beeinflussbar ist. 
 

Investitionsquote  
Die Investitionsquote zeigt auf, in welchem Verhältnis die Abschreibungen und neue 
Investitionen stehen. Liegt die Quote bei 100 %, bleibt die Substanz erhalten. Sofern die Quote 
unter 100 % sinkt, sinkt der Wert des Anlagevermögens. Steigt die Quote auf über 100 %, so 
erhöht sich das Anlagevermögen der Kommune. Sofern es gelingt, die Investitionsquote 
regelmäßig über 100 % zu halten, wird eine Überalterung der Sachanlagen verhindert. Oftmals 
erfolgen Investitionen schubweise, so dass diese Kennzahl eher langfristig zu betrachten ist. 
 

Investitionsquote II  
Die Investitionsquote II zeigt auf, in welchem Verhältnis neue Investitionen zu den 
Gesamtauszahlungen eines Haushaltsjahres stehen. Oftmals erfolgen Investitionen 
schubweise, so dass auch diese Kennzahl eher langfristig zu betrachten ist. 
 
Zinslastquote 
Die Zinslastquote verdeutlicht, in welcher Höhe Belastungen aus Finanzaufwendungen 
zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit 
bestehen. Diese Kennzahl zeigt die Folgen und Auswirkungen von Kreditfinanzierungen auf. 
Je höher die Zinslast ist, desto weniger Handlungsspielräume bestehen für die Kommune. 
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3.  Anhang 
 
Erläuterungen der Bilanzpositionen mit Angaben zu Bilanzierungs- und  
Bewertungsmethoden 
 
 
A K T I V A 
 
1 Anlagevermögen 
 
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 
 

31.12.2023 31.12.2024

4.539,00 € 2,00 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen -4.537,00 €

-4.537,00 €

Immaterielle Vermögensgegenstände

 
 
1.2 Sachanlagen  
 
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 
1.2.1.1 Grünflächen  
 

31.12.2023 31.12.2024

54.386,98 € 54.386,98 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen 0,00 €

0,00 €

Grünflächen

 
 
1.2.1.2 Ackerland   
 

31.12.2023 31.12.2024

9.559,78 € 9.559,78 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen 0,00 €

0,00 €

Ackerland

 
 
1.2.1.3 Wald, Forsten   
 

31.12.2023 31.12.2024

21.007,86 € 21.007,86 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen 0,00 €

0,00 €

Wald, Forsten
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1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke   
In dieser Bilanzposition sind zwei Grundstücke, die durch einen Tauschvertrag erworben 
wurden enthalten und im Zugang weitere Kosten, die in Zusammenhang mit diesem ste-
hen. 
 

31.12.2023 31.12.2024

110.191,10 € 110.191,10 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen 0,00 €

0,00 €

Sonstige unbebaute Grundstücke

 
 
 
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 
 

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen  -/- 
1.2.2.2 Schulen  -/- 
1.2.2.3 Wohnbauten  -/- 
 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude   
Folgende Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude wurden unter dieser Bilanzposition 
erfasst: FF-Gerätehaus, Jugendräume im Erweiterungsbau des FF-Gerätehauses. 
 

31.12.2023 31.12.2024

29.486,82 € 29.486,82 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen 0,00 €

0,00 €

Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.

 
 
 

31.12.2023 31.12.2024

213.248,49 € 211.919,64 €

Zugänge 2.961,32 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen -4.290,17 €

-1.328,85 €

Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-

, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden

 
 
1.2.3. Infrastrukturvermögen 
 
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens   
 
Diese Bilanzposition umfasst den Grund und Boden für Brücken und Tunnel, Gleise, Ent-
wässerungs- und Abwasserbeseitigung, Straßen/Wege/Plätze und sonstigen Bauten des 
Infrastrukturvermögens. 
 

31.12.2023 31.12.2024

522.179,81 € 522.179,81 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge (Verkauf) 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen 0,00 €

0,00 €

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
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1.2.3.2 Brücken und Tunnel   
Die Gemeinde Bünsdorf hat zwei Wanderwegbrücken über die Schirnau hergestellt. 
 

31.12.2023 31.12.2024

1.304,00 € 652,00 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen -652,00 €

-652,00 €

Brücken und Tunnel

 
 
1.2.3.3 Gleisanlagen und Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen  -/- 
 
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen   
 

31.12.2023 31.12.2024

1.029.849,98 € 1.007.573,69 €

Zugänge 16.506,29 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen -38.782,58 €

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

-22.276,29 €

Im Zugang ist die Lieferung und Montage eines neuen Rührwerks für die Kläranlage verbucht. 
 
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen  
Zu dieser Bilanzposition zählen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen. 
Aber auch die Straßenbeleuchtung, Wanderwege und Verkehrsschilder sind hier zu  
buchen. Sämtliche Bauten des Infrastrukturvermögens werden ohne Grund und Boden 
erfasst und bewertet (Grund und Boden siehe Bilanz-Position 1.2.3.1). 
 

31.12.2023 31.12.2024

3.132.511,00 € 3.288.137,37 €

Zugänge 304.018,31 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen -148.391,94 €

155.626,37 €

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Im Zugang sind noch weitere Kosten in Verbindung mit dem Bau des Radweges K2 enthalten.  
 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens   
Hierzu zählen die eigenen Löschwasserstellen/Hydranten, die Buswartehäuser, das  
Pavillion an der Badestelle sowie der Schwimmsteg mit Wasserrutsche, Außendusche 
sowie Badeinsel an der Badestelle der Gemeinde Bünsdorf.  
 

31.12.2023 31.12.2024

8.045,00 € 6.262,65 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen -1.782,35 €

-1.782,35 €

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

 
 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden  -/- 
 
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler  -/- 
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1.2.6 Maschinen und technische Anlagen und Fahrzeuge   
 

31.12.2023 31.12.2024

59.165,97 € 516.689,14 €

Zugänge 32.568,65 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 446.565,93 €

Abschreibungen -21.611,41 €

Kto. 0700000 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

nachrichtlich: Gewinn aus der Veräußerung : 7.999,00 €

457.523,17 €

 
Der Zugang resultiert beim Produkt 11111000 (Allgemeines Grundvermögen) aus Kosten für den 
Stromanschluss der E-Ladestation (~1.100 €), beim Produkt 12600000 (Brandschutz) aus der 
Anschaffung von Atemschutzgeräten und Zubehör (~3.500 €), einer Tragkraftspritze (~20.000 €), 
Auslagen für das neue LF 10 (~250 €) und beim Produkt 53800000 (Abwasserbeseitigung) sind 
die Kosten für die Übernahme der Leihpumpe für die Kläranlage verbucht. Die Umbuchungen 
stellen die Aktivierung der Anlage im Bau „LF 10“ dar.Zudem wurde das alte Löschfahrzeug der 
Gemeinde veräußert. Der den Buchwert übersteigenden Betrag wird als Gewinn dargestellt. 
 

31.12.2023 31.12.2024

11.232,54 € 29.342,77 €

Zugänge 26.973,68 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen -8.863,45 €

18.110,23 €

Kto. 0791000 - Sammelposten für Maschinen, techn. Anlagen 

 
Der Zugang beinhaltet beim Produkt 12600000 (Brandschutz) diverse Beschaffung von Einsatz-
schutzkleidung. 
 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung   
 

31.12.2023 31.12.2024

7.331,65 € 6.319,23 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen -1.012,42 €

-1.012,42 €

Kto. 0800000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

 
31.12.2023 31.12.2024

2.473,72 € 1.321,12 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen -1.152,60 €

-1.152,60 €

Kto. 0891000 - Sammelposten für BGA                                 

 
 
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau  -/- 
 

31.12.2023 31.12.2024

43.955,32 € 0,00 €

Zugänge 402.610,61 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen -446.565,93 €

Abschreibungen 0,00 €

-43.955,32 €

Kto. 09030000 geleistete Anlagen im Bau (sonstige 

Baumaßnahmen)

 
Die verbuchten Zugänge resultieren aus den Herstellungskosten des LF 10 und die Umbuchung 
stellt die Aktivierung der Anlage im Bau dar. 
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1.3 Finanzanlagen 
 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen   
Die Gemeinde Bünsdorf hält ein Stammkapital am Kommunalunternehmen AöR  
„Kinderbetreuung in den Hüttener Bergen“. 
 

31.12.2023 31.12.2024

1.931,55 € 1.931,55 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen 0,00 €

0,00 €

Anteilrechte an verbundenen Unternehmen

 
 
1.3.2 Beteiligungen  -/- 
1.3.3 Sondervermögen  -/- 
1.3.4 Ausleihungen  
1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen,  
  Sondervermögen -/- 
1.3.4.2 sonstige Ausleihungen  -/- 
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens  -/- 
 
2 Umlaufvermögen 
 
2.1 Vorräte 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe  -/- 
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen  -/- 
2.1.3 Fertige Erzeugnisse und Waren  -/- 
2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte  -/- 
 
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen  
Neben Forderungen aus Transfererträgen werden zu 2.2.1 auch Forderungen aus Ver-
waltungsgebühren, aus Benutzungsgebühren u. ä. Entgelten, aus zweckgebundenen Ab-
gaben, aus sog. allgemeinen Zulagen (vom Bund o.a. Gemeinden), Konzessionsabga-
ben und Sonderposten gezeigt. 
 

31.12.2023 31.12.2024

9.123,23 € 32.157,37 €

Zugänge 23.034,14 €

Abgänge (Zahlung) 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen 0,00 €

23.034,14 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen
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2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen  -/-  
Hier werden Bestände an fremden Finanzmitteln auf Vorschusskonten, die dem öffent-
lich-rechtlichen Bereich zuzuordnen sind, ausgewiesen. Unter den sonstigen öffentlich-
rechtlichen Forderungen wird auch die antizipative Rechnungsabgrenzung abgebildet, 
also wenn für öffentlich-rechtliche Forderungen die Fälligkeit erst im Folgejahr liegt. 
 

31.12.2023 31.12.2024

0,00 € 864,15 €

Zugänge 864,15 €

Abgänge (Zahlung) 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen 0,00 €

864,15 €

Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 

 
 
2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen   
Aufgezeigt werden Forderungen aus Mieten und Pachten, aus dem Verkauf von  
Anlagevermögen u. ä., sonstige privatrechtliche Entgelte, Erträge aus  
Kostenerstattungen und -umlagen. 
 

31.12.2023 31.12.2024

846,19 € 50,00 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge (Zahlung) -796,19 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen 0,00 €

-796,19 €

Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen

 
 
2.2.4. Sonstige privatrechtliche Forderungen -/- 
Hier werden Forderungen aufgezeigt die der o.g. Position 2.2.3 nicht zugeordnet wer-
den können. 
 

31.12.2023 31.12.2024

850,82 € 1.330,86 €

Zugänge 480,04 €

Abgänge (Zahlung) 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen 0,00 €

480,04 €

Sonstige privatrechtliche Forderungen

 
 
2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände -/-  
 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  -/- 
 
2.4 Liquide Mittel   
 

31.12.2023 31.12.2024

0,00 € 0,00 €

Zugänge (Erhöhung) 0,00 €

Abgänge (Verringerung) 0,00 €
0,00 €

Liquide Mittel
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3 Aktive Rechnungsabgrenzung   
 
aRAP zur Abgrenzung der Rechnungsperioden 
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten dient zur periodengerechten Abgrenzung von 
Aufwendungen. 
Die Gemeinde Bünsdorf hat aRAP für die Aufwendungen des Jahres 2025 (und ggf. 
Folgejahre), die bereits im Jahr 2024 zahlungswirksam waren, gebildet. 
 

 
aRAP für geleistete Zuweisungen und Zuschüsse 
Nach § 40 Abs. 7 Satz 2 GemHVO-Doppik sind geleistete Zuweisungen und Zuschüsse 
für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen als Rechnungsab-
grenzungsposten zu aktivieren.  
 

31.12.2023 31.12.2024

32.524,92 € 34.569,52 €

Zugänge 5.924,46 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Abschreibungen -3.879,86 €

2.044,60 €

aRAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen

 
 

Investitionszuweisung Umbau König Ludwig (1998) *1,00 € 0,00 € 

Investitionszuweisungen Reetdachmaßn. (2002, 2003, 2013) 1.848,00 € 1.369,90 € 

Investitionszuweisungen Kindergarten Kirche (1999, 2011, 

2013) 

3.796,00 € 3.492,10 € 

Investitionszuweisung Löschwasserstelle Wentorf (2015) 919,00 € 864,67 € 

Investitionszuweisung Jugend-FF (2016) 293,00 € *1,00 € 

Investitionszuweisung Jugend-FF (2017) *1,00 € 0,00 € 

Investitionszuweisung KiGa für Sanierung (2017) 13.814,00 € 13.073,96 € 

Investitionszuweisung Verein Kitzrettung Bünsdorf (2021) 775,00 € 675,00 € 

Investitionszuweisung KiGa Bünsdorf (AöR) 2021 4.878,00 € 4.268,25 € 

Investitionszuweisung KiGa Bünsdorf (AöR) 2022 3.217,92 € 2.860,38 € 

Investitionskostenbeteiligung 2023 JFF-Fahrzeug 2023 2.982,00 € 2.605,33 € 

Investitionsumlage 2024 Jugend-FF  291,31 € 

Investitionskostenzuweisung 2024 KiTa Bünsdorf  1.188,58 € 

Investitionsumlage 2024 SV Borgstedt  3.879,04 € 

Summe 32.524,92 € 34.569,52 € 

* der Erinnerungswert i. H. v. 1 € wird im Folgejahr ausgebucht. 

 
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag -/- 

31.12.2023 31.12.2024

0,00 € 4.820,48 €

Zugänge (Aufwand 2024) 4.820,48 €

Abgänge (Aufl. RAP aus Vorjahr) 0,00 €
4.820,48 €

aRAP zur Abgrenzung der Rechnungsperioden
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P A S S I V A 
 
1 Eigenkapital  
 
Vorwort zum Eigenkapital: 
Die Neuaufteilung des Eigenkapitals zum 01.01.2024 nach § 60 Abs. 3 GemHVO wird 
gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 02.07.2025 durchgeführt. Zudem 
wird die Ergebnisrücklage (Pos. 1.3) zum 01.01.2024 von der Ausgleichsrücklage abge-
löst. 
 
1.1 Allgemeine Rücklage   
 

31.12.2023 31.12.2024

1.263.134,59 € 1.200.000,00 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Neuaufteilung Eigenkapital -63.134,59 €

-63.134,59 €

Allgemeine Rücklage

 
 

Die allgemeine Rücklage entspricht somit 20,37% der Bilanzsumme.
 

 
1.2 Sonderrücklage  -/- 
 
1.3 Ausgleichsrücklage   
Die Ausgleichsrücklage dient zur Deckung von Jahresfehlbeträgen. Jahresüberschüsse 
werden i.d.R. ebenfalls in die Ausgleichsrücklage umgebucht. Der Ausgleich / die Umbu-
chung von Jahresfehlbeträgen / Jahresüberschüssen erfolgt im jeweiligen Folgejahr. 
 

31.12.2023 31.12.2024

323.460,39 € 508.082,39 €

Zugänge 121.487,41 €

Abgänge 0,00 €

Neuaufteilung Eigenkapital 63.134,59 €

184.622,00 €

Ausgleichsrücklage

 
 

Die Ausgleichsrücklage entspricht somit 42,34% der Allgemeinen Rücklage.
 

Für die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage sollte die Ausgleichsrücklage mindes-
tens 15 % der allgemeinen Rücklage und die allgemeine Rücklage mindestens 20 % der 
Bilanzsumme aufweisen. 
 
1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag -/- 
 
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   
 

31.12.2023 31.12.2024

121.487,41 € 40.544,62 €

Ergebnis des lfd. Jahres 40.544,62 €

Umbuchung Ergebnis des Vorjahres -121.487,41 €
-80.942,79 €

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

 
Der Betrag ist im Jahr 2025 entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung  
(§ 92 Gemeindeordnung) umzubuchen. 
 
1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag -/- 
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2. Sonderposten 
 
2.1 für aufzulösende Zuschüsse  
 

31.12.2023 31.12.2024

22.941,55 € 19.484,82 €

Zugänge 100,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Auflösung -3.556,73 €

-3.456,73 €

aufzulösende Zuschüsse

Im Zugang ist eine Spende für Ausrüstung für die Wasserrettung. 
 
2.2 für aufzulösende Zuweisungen  
 

31.12.2023 31.12.2024

1.963.128,00 € 2.943.382,93 €

Zugänge 1.076.780,56 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Auflösung -96.525,63 €

980.254,93 €

aufzulösende Zuweisungen

 
Im Zugang befindet sich zwei Landeszuweisung für den Ausbau des Radweges an der K2 
(800.000 €), sowie Bundeszuweisungen für eine E-Ladesäule (8.682,80 €) und Kreiszuweisun-
gen für Sammelbeschaffung von Einsatzschutzkleidung der FF (697,76 €) und für den Radweg-
ausbau K2 (267.000 €) und eine Spende vom Amt zur Einweihung des neuen LF 10 (400 €). 
 
2.3 für Beiträge 
 
2.3.1 aufzulösende Beiträge   
Die Gemeinde Bünsdorf hat aufzulösende Beiträge für das Produkt 54100 „Gemeinde-
straßen/Straßenbeleuchtung“ sowie für das Produkt 53800 „Abwasserbeseitigung“ zu bi-
lanzieren. 
 

31.12.2023 31.12.2024

946.266,00 € 916.291,36 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

Auflösung -29.974,64 €

-29.974,64 €

aufzulösende Beiträge

 
Die aufzulösenden Beiträge teilen sich wie folgt auf: 
 

Beiträge Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung 119.264,00 € 108.083,00 € 

Beiträge Abwasserbeseitigung 827.002,00 € 808.208,36 € 

Summe: 946.266,00 € 916.291,36 € 

 
 
2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge  -/- 
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2.4 für Gebührenausgleich  -/- 
Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulati-
onszeitraumes, die nach Kommunalabgabengesetz in den folgenden drei Jahren ausge-
glichen werden müssen, sind als Sonderposten für den Gebührenausgleich anzusetzen.  
 

31.12.2023 31.12.2024

27.291,43 € 5.052,45 €

Zugänge (Zuführung) 546,57 €

Abgänge (Entnahme) -22.785,55 €

Umbuchungen 0,00 €

Gebührenausgleich

-22.238,98 €

 
 
2.5 für Treuhandvermögen -/- 
2.6 für Dauergrabpflege  -/- 
2.7 für sonstige Sonderposten  -/- 
 
3 Rückstellungen 
 
3.1 Pensionsrückstellungen  -/- 
3.2 Beihilferückstellung  
3.3 Altersteilzeitrückstellung  -/- 
3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten  -/- 
3.5 Altlastenrückstellung  -/- 
3.6 Steuerrückstellung  -/- 
3.7 Verfahrensrückstellung  -/- 
3.8 Finanzausgleichsrückstellung -/- 
3.9 Instandhaltungsrückstellung -/- 
 
3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
 

31.12.2023 31.12.2024

18.081,61 € 22.925,27 €

Zugänge 4.843,66 €

Abgänge (Auflösung) 0,00 €

Umbuchungen 0,00 €

4.843,66 €

Rückstellungen Kostenbeteiligung Friedhöfe KG Bünsdorf

Im Zugang befindet sich die Rückstellung Kostenbeteiligung Friedhöfe KG Bünsdorf. 
 
3.11 Sonstige Rückstellungen  -/- 
 
4 Verbindlichkeiten 
 
4.1 Anleihen  -/- 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen   
4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen  -/- 
4.2.2 vom öffentlichen Bereich                -/- 
 
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt   
 

31.12.2023 31.12.2024

111.343,64 € 96.943,47 €

Zugänge (Kreditaufnahmen) 0,00 €

Abgänge (Tilgungen) -14.400,17 €

Umbuchungen 0,00 €

-14.400,17 €

Verbindlichkeiten aus Krediten vom privaten Kreditmarkt
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4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten  -/- 
Hier wird die Verbindlichkeit der Gemeinde aus der Einheitskasse gegenüber den Amt 
Hüttener Berge aufgezeigt. 
 

31.12.2023 31.12.2024

471.604,47 € 74.351,91 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge (Zahlung) -397.252,56 €

Umbuchungen 0,00 €

-397.252,56 €

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten

 
 
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen  
 wirtschaftlich gleichkommen  -/- 
 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  
Die Bilanzposition beinhaltet alle Verbindlichkeiten auf Basis von Liefer-, Werk-, Dienst-
leistungs-, Pacht-, Miet- oder vergleichbaren Verträgen. Die Gemeinde hat die Lieferung 
oder Leistung bereits erhalten oder bezogen und die Zahlung stand zum Stichtag noch 
aus. 
  

31.12.2023 31.12.2024

32.340,25 € 17.644,06 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge (Zahlung) -14.696,19 €

Umbuchungen 0,00 €

-14.696,19 €

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

 
 
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   
Zu den Transferleistungen gehören alle Leistungen der Kommune an Dritte, die ohne 
eine konkrete Gegenleistung erbracht werden. Die Leistungen sind insbesondere 
dadurch gekennzeichnet, dass sie nicht auf einen konkreten Leistungsaustausch aus-
gerichtet sind. 
 

31.12.2023 31.12.2024

4.504,89 € 3.436,89 €

Zugänge 0,00 €

Abgänge (Zahlung) -1.068,00 €

Umbuchungen 0,00 €

-1.068,00 €

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

 
 
4.7 sonstige Verbindlichkeiten   
Diese Position dient als bilanzielle Auffangposition für Verbindlichkeiten, die keiner der 
vorhergehenden Bilanzpositionen 4.1 - 4.6 zuzuordnen sind. 
 

31.12.2023 31.12.2024

162,50 € 39.558,02 €

Zugänge 39.395,52 €

Abgänge (Zahlung) 0,00 €

Auflösung Vorjahresabgrenzung 0,00 €

39.395,52 €

sonstige Verbindlichkeiten
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5 Passive Rechnungsabgrenzung   
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten dient zur periodengerechten Abgrenzung 
von Erträgen. 
 

Die Gemeinde Bünsdorf hat folgende pRAP für die Erträge des Jahres 2025 (und ggf. 
Folgejahre), die bereits im Jahr 2024 zahlungswirksam waren, gebildet: 
 

31.12.2023 31.12.2024

0,00 € 3.057,70 €

Zugänge (RAP für Aufwand 2025) 3.057,70 €

Abgänge (Auflösung RAP aus 2023) 0,00 €
3.057,70 €

pRAP zur Abgrenzung der Rechnungsperioden

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Übersicht der Mitgliedschaften 

 

Die Gemeinde Bünsdorf ist Mitglied in nachfolgend aufgeführten Vereinen und Verbänden:  

 

Produktsachkonto         Verein / Verband 

11104000.54290000 

11104000.54290000 

SHGT, Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag 

Naturschutzverein Hüttener Berge e.V. 

12600000.53170000 Kameradschaftskasse „Sterbekasse“ der FF im Kreis RD-ECK 

12600000.54290000 Kreisfeuerwehrverband 

21100000.54290000 „fördern und betreuen“ e. V. Grundschule Borgstedt 

27200000.54570000 Fahrbücherei 

28100000.54290000 Verein für Kunst und Kultur Hüttener Berge e. V. 

28100000.54290000 Mühlenverein Groß Wittensee e. V. 

28100000.54290000 Heimatgemeinschaft Eckernförde e. V. 

55100000.54290000 Naturpark Hüttener Berge e. V. 

55200000.53130000 Wasser- u. Bodenverbände 
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Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

Bilanz

Bünsdorf

1² 2

Bilanzwerte
Stichtag

2023

Bilanzwerte
Stichtag

2024
1² 2

Bilanzwerte
Stichtag

2023

Bilanzwerte
Stichtag

2024

Aktiva (in EUR) Passiva (in Euro)

1. Anlagevermögen 5.262.401,57 5.816.963,51 20 1. Eigenkapital 1.708.082,39 1.748.627,01

01 1.1 Immaterielle
Vermögensgegenstände

4.539,00 2,00 201 1.1 Allgemeine Rücklage 1.263.134,59 1.200.000,00

02-09 1.2 Sachanlagen 5.255.931,02 5.815.029,96 202 1.2 Sonderrücklage

2 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.
grundstücksgleiche Rechte

195.145,72 195.145,72 203 1.3 Ausgleichsrücklage 323.460,39 508.082,39

021 1.2.1.1 Grünflächen 54.386,98 54.386,98 204 1.4 vorgetragener
Jahresfehlbetrag

022 1.2.1.2 Ackerland 9.559,78 9.559,78 205 1.5 Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag

121.487,41 40.544,62

023 1.2.1.3 Wald, Forsten 21.007,86 21.007,86 23 2. Sonderposten 2.959.626,98 3.884.211,56

029 1.2.1.4 Sonstige unbebaute
Grundstücke

110.191,10 110.191,10 231 2.1 für aufzulösende Zuschüsse 22.941,55 19.484,82

03 1.2.2 Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

242.735,31 241.406,46 232 2.2 für aufzulösende
Zuweisungen

1.963.128,00 2.943.382,93

032 1.2.2.1 Kinder- und
Jugendeinrichtungen

233 2.3 für Beiträge 946.266,00 916.291,36

033 1.2.2.2 Schulen 2331 2.3.1 für aufzulösende Beiträge 946.266,00 916.291,36

031 1.2.2.3 Wohnbauten 2332 2.3.2 für nicht aufzulösende
Beiträge

034 1.2.2.4 Sonstige Dienst-,
Geschäfts-und Betriebsgebäude

242.735,31 241.406,46 234 2.4 für Gebührenausgleich 27.291,43 5.052,45

04 1.2.3 Infrastukturvermögen 4.693.889,79 4.824.805,52 235 2.5 für Treuhandvermögen

041 1.2.3.1 Grund und Boden des
Infrastukturvermögens

522.179,81 522.179,81 236 2.6 für Dauergrabpflege

042 1.2.3.2 Brücken und Tunnel 1.304,00 652,00 239 2.7 Sonstige Sonderposten

043 1.2.3.3 Gleisanlagen mit
Streckenausrüstung und
Sicherheitsanlagen

25, 26, 27,
28

3. Rückstellungen 18.081,61 22.925,27

044 1.2.3.4 Entwässerungs- und
Abwasserbeseitungsanlagen

1.029.849,98 1.007.573,69 2511 3.1 Pensionsrückstellungen

045 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen,
Plätzen und
Verkehrslenkungsanlagen

3.132.511,00 3.288.137,37 2512 3.2 Beihilferückstellungen

046 1.2.3.6 Sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens

8.045,00 6.262,65 281 3.3 Altersteilzeitrückstellungen

05 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund
und Boden

261 3.4 Rückstellungen für später
entstehende Kosten

06 1.2.5 Kunstgegenstände,
Denkmäler

262 3.5 Altlastenrückstellungen

07 1.2.6 Maschinen, technische
Anlagen, Fahrzeuge

70.399,51 546.031,91 282 3.6 Steuerrückstellungen

08 1.2.7 Betriebs- und
Geschäftsausstattung

9.805,37 7.640,35 283 3.7 Verfahrensrückstellungen

09 1.2.8 Geleistete Anzahlungen,
Anlagen im Bau

43.955,32 284 3.8
Finanzausgleichsrückstellungen

1.3 Finanzanlagen 1.931,55 1.931,55 27 3.9
Instandhaltungsrückstellungen

10 1.3.1 Anteile an verbundenen
Unternehmen

1.931,55 1.931,55 285 3.10 Rückstellungen f.
Verbindlichk. f. i. HHJ emf.
Lieferungen und Leistungen,
für die keine Rechnung vorliegt u.
d. Rechungsbetrag nicht bekannt
ist

18.081,61 22.925,27

11 1.3.2 Beteiligungen 289 3.11 Sonstige andere
Rückstellungen

12 1.3.3 Sondervermögen 3 4. Verbindlichkeiten 619.955,75 231.934,35

13 1.3.4 Ausleihungen 30- 4.1 Anleihen

13- 1.3.4.1 Ausleihungen an
verbundene Unternehmen,
Beteiligungen, Sondervermögen

32 4.2 Verbindlichkeiten aus
Krediten für Investitionen
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Anlage 23
Muster zu § 48 GemHVO-Doppik

Bilanz

Bünsdorf

1² 2

Bilanzwerte
Stichtag

2023

Bilanzwerte
Stichtag

2024
1² 2

Bilanzwerte
Stichtag

2023

Bilanzwerte
Stichtag

2024

14- 1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen 32- 4.2.1 Verbindlichkeiten von
verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen, Sonderverm.

1.3.5 Wertpapiere des
Anlagevermögens

32- 4.2.2 vom öffentlichen Bereich

2. Umlaufvermögen 10.820,24 34.402,38 32- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt 111.343,64 96.943,47

15 2.1 Vorräte 33- 4.3 Verbindlichkeiten aus
Kassenkrediten

471.604,47 74.351,91

151
152
153

2.1.1 Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe

34 4.4 Verbindlichkeiten aus
Vorgängen, die Kreditauf-
nahmen wirtschaftlich
gleichkommen

1551
156

2.1.2 Unfertige Erzeugnisse,
unfertige Leistungen

35 4.5 Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen

32.340,25 17.644,06

1552
154

2.1.3 Fertige Erzeugnisse und
Waren

36 4.6 Verbindlichkeiten aus
Transferleistungen

4.504,89 3.436,89

157
158
159

2.1.4 Geleistete Anzahlungen und
sonstige Vorräte

37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 162,50 39.558,02

2.2 Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände

10.820,24 34.402,38 39 5. Passive Rechnungsabgrenzung 3.057,70

161 2.2.1 Öffentlich-rechtliche
Forderungen aus
Dienstleistungen

9.123,23 32.157,37

169 2.2.2 Sonstige öffentlich-
rechtliche Forderungen

864,15

171 2.2.3 Privatrechtliche
Forderungen aus
Dienstleistungen

846,19 50,00

179 2.2.4 Sonstige privatrechtliche
Forderungen

850,82 1.330,86

178 2.2.5 Sonstige
Vermögensgegenstände

14- 2.3 Wertpapiere des
Umlaufvermögens

18 2.4 Liquide Mittel

19 3. Aktive Rechnungsabgrenzung 32.524,92 39.390,00

Summe Aktiva 5.305.746,73 5.890.755,89 Summe Passiva 5.305.746,73 5.890.755,89
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Anlage 20
Muster zu § 45 GemHVO-Doppik

Ergebnisrechnung

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist
(Spalte 5/
Spalte 6)
in EUR

7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

40 01 Steuern und ähnliche Abgaben 665.105,97 664.400,00 730.595,46 -66.195,46 0,00

41 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 341.605,47 360.200,00 376.755,44 -16.555,44 0,00

42 03 + Sonstige Transfererträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 140.741,52 134.500,00 155.291,59 -20.791,59 0,00

441
442
446

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 17.543,52 8.700,00 12.101,26 -3.401,26 0,00

448 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.421,74 20.300,00 14.466,24 5.833,76 0,00

45 07 + Sonstige Erträge 177.723,79 23.600,00 34.629,94 -11.029,94 0,00

471 08 + Aktivierte Eigenleistungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

472 09 +/-Bestandsveränderungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Erträge 1.356.142,01 1.211.700,00 1.323.839,93 -112.139,93 0,00

50 11 Personalaufwendungen -60.209,56 -70.300,00 -67.580,22 -2.719,78 0,00

51 12 + Versorgungsaufwendungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -160.904,49 -151.700,00 -152.034,13 334,13 0,00

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -175.205,45 -200.200,00 -234.958,77 34.758,77 0,00

53 15 + Transferaufwendungen -617.955,78 -601.600,00 -592.841,31 -8.758,69 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -214.298,57 -213.400,00 -231.459,81 18.059,81 0,00

17 = Aufwendungen -1.228.573,85 -1.237.200,00 -1.278.874,24 41.674,24 0,00

18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/17)

127.568,16 -25.500,00 44.965,69 -70.465,69 0,00

46 19 + Finanzerträge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -6.080,75 -4.100,00 -4.421,07 321,07 0,00

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -6.080,75 -4.100,00 -4.421,07 321,07 0,00

22 = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21) 121.487,41 -29.600,00 40.544,62 -70.144,62 0,00

28

Jahresabschluss der Gemeinde Bünsdorf



Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Erträge und Aufwendungen aus internen
Leistungsbeziehungen

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 26.309,10 0 25.762,48 0,00

58 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -26.309,10 0 -25.762,48 0,00

Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen 0,00 0 0,00 0,00
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Nettoabschreibungsaufwand

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-175.205,45 0 -234.955,78 0,00

416 +
437

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen und Zuweisungen

67.464,20 0 130.057,00 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -107.741,25 0 -104.898,78 0,00
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Anlage 21
Muster zu § 46 GemHVO

Finanzrechnung

Bünsdorf

14 25

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR

4

Fortgeschriebener
Ansatz 2024²

in EUR

5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertrtragene
Ermächtigungen³

in EUR

8

60 01 Steuern und ähnliche Abgaben 677.870,21 664.400,00 727.240,77 -62.840,77 0,00

61 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 304.115,74 314.800,00 308.941,08 5.858,92 0,00

62 03 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 102.112,13 92.400,00 105.741,59 -13.341,59 0,00

641
642
646

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 15.482,70 8.700,00 12.556,22 -3.856,22 0,00

648 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.385,55 20.300,00 14.502,43 5.797,57 0,00

65 07 + Sonstige Einzahlungen 19.728,22 48.800,00 22.406,78 26.393,22 0,00

66 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 417,00 0,00 49,75 -49,75 0,00

09 = Einzahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit

1.133.111,55 1.149.400,00 1.191.438,62 -42.038,62 0,00

70 10 Personalauszahlungen -60.209,56 -70.300,00 -67.580,22 -2.719,78 0,00

71 11 + Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -152.455,13 -151.700,00 -152.962,54 1.262,54 0,00

75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -5.993,26 -29.300,00 -4.433,38 -24.866,62 0,00

73 14 + Transferauszahlungen -614.846,89 -601.600,00 -602.667,31 1.067,31 0,00

74 15 + Sonstige Auszahlungen -212.589,17 -213.400,00 -228.920,18 15.520,18 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender
Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-1.046.094,01 -1.066.300,00 -1.056.563,63 -9.736,37 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

87.017,54 83.100,00 134.874,99 -51.774,99 0,00

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen
für
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

1.750.200,00 17.600,00 1.076.880,56 -1.059.280,56 0,00

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden

174.427,75 0,00 0,00 0,00 0,00

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichem Anlagevermögen

0,00 0,00 8.000,00 -8.000,00 0,00

684 21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

685 22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von
Baumaßnahmen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

686 23 + Einzahlungen aus Rückflüssen für
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

688 24 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen
Entgelten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

689 25 + Sonstige Investitionseinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.924.627,75 17.600,00 1.084.880,56 -1.067.280,56 0,00

781 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für
Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

-6.588,86 -3.000,00 -5.924,46 2.924,46 -2.700,00

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von
Grundstücken und Gebäuden

-247.510,25 0,00 0,00 0,00 0,00

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von
beweglichem Anlagevermögen

-78.531,61 -444.600,00 -59.299,28 -385.300,72 -3.500,00

784 30 + Auszahlungen für den Erwerb von
Finanzanlagen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.446.668,71 -248.190,42 -742.038,65 493.848,23 -248.190,42

786 32 + Auszahlungen für die Gewährung von
Ausleihungen (für Investitionen Dritter)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

787 33 + Sonstige Investitionsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 27 bis 33)

-2.779.299,43 -695.790,42 -807.262,39 111.471,97 -254.390,42
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Anlage 21
Muster zu § 46 GemHVO

Finanzrechnung

Bünsdorf

14 25

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR

4

Fortgeschriebener
Ansatz 2024²

in EUR

5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertrtragene
Ermächtigungen³

in EUR

8

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 26/34)

-854.671,68 -678.190,42 277.618,17 -955.808,59 -254.390,42

35A Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln -923,53 0,00 -296,74 296,74 0,00

35B Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln -503,73 0,00 -556,00 556,00 0,00

35C Saldo aus fremden Finanzmitteln -1.427,26 0,00 -852,74 852,74 0,00

36 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag
(= Zeilen 17, 35 und 35C)

-769.081,40 -595.090,42 411.640,42 -1.006.730,84 -254.390,42

692 37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00

695 38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen
aus der Anlage liquider Mittel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

693 39 + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne
Kontokorrent)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

792 40 - Tilgung von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

-13.579,63 -18.500,00 -14.387,86 -4.112,14 0,00

795 41 - Auszahlungen aus der Gewährung von
Darlehen zur Anlage liquider Mittel

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

793 42 - Tilgung von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -13.579,63 221.500,00 -14.387,86 235.887,86 0,00

44 = Finanzmittelsaldo
(= Zeilen 36 und 43)

-782.661,03 -373.590,42 397.252,56 -770.842,98 -254.390,42

45 +Anfangsbestand Liquide Mittel 311.056,56 -12.213,37 -471.604,47 459.391,10 -391.657,78

332 46 -Anfangsbestand Kassenkredite aus
Kontokorrent

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

332 47 +Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

48 =Endbestand Liquide Mittel
(= Zeilen 44 bis 47)

-471.604,47 -385.803,79 -74.351,91 -311.451,88 -646.048,20
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Finanzrechnung fremde Finanzmittel

Bünsdorf

Nachrichtlich davon:
Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO-Doppik

in EUR

Bestand Vorjahr 0,00

+Einzahlungen 0,00

-Auszahlungen 0,00

Bestand Haushaltsjahr 0,00
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Bünsdorf

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Nachrichtlich:
an das Land abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG,
Einzahlungen aus der
Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von
Finanzanlagen,
Tilgungen von Krediten für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen

0,00 0 0,00

7311.. abzuführender Beitrag nach §21 Abs. 2 AG-KHG 0,00 0 0,00

684 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0,00 0 0,00

6842 Börsennotierte Aktien 0,00 0 0,00

6843 Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0 0,00

6844 Sonstige Anteilsrechte 0,00 0 0,00

6845 Investmentzertifikate 0,00 0 0,00

6846 Kapitalmarktpapiere 0,00 0 0,00

6847 Geldmarktpapiere* 0,00 0 0,00

6848 Finanzderivate 0,00 0 0,00

784 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen 0,00 0 0,00

7842 Börsennotierte Aktien 0,00 0 0,00

7843 Nicht börsennotierte Aktien 0,00 0 0,00

7844 Sonstige Anteilsrechte 0,00 0 0,00

7845 Investmentzertifikate 0,00 0 0,00

7846 Kapitalmarktpapiere 0,00 0 0,00

7847 Geldmarktpapiere* 0,00 0 0,00

7848 Finanzderivate 0,00 0 0,00

792..4 Umschuldung 0,00 0 0,00

792..5 Ordentliche Tilgung 0,00 0 0,00

792..6 Außerordentliche Tilgung 0,00 0 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

441
442
446

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 872,84 800,00 450,00 350,00 0,00

10 = Erträge 872,84 800,00 450,00 350,00 0,00

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -5.700,35 -2.500,00 -3.972,49 1.472,49 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -14.694,28 -15.200,00 -17.931,62 2.731,62 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-20.394,63 -17.700,00 -21.904,11 4.204,11 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-19.521,79 -16.900,00 -21.454,11 4.554,11 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-19.521,79 -16.900,00 -21.454,11 4.554,11 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-19.521,79 -16.900,00 -21.454,11 4.554,11 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 111000 Verwaltungssteuerung und Service

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

641
642
646

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 872,84 800,00 450,00 350,00 0,00

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 872,84 800,00 450,00 350,00 0,00

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -4.604,68 -2.500,00 -4.962,21 2.462,21 0,00

74 15 + Sonstige Auszahlungen -14.694,28 -15.200,00 -17.931,62 2.731,62 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-19.298,96 -17.700,00 -22.893,83 5.193,83 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-18.426,12 -16.900,00 -22.443,83 5.543,83 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 111040 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

50 11 Personalaufwendungen 0,00 -300,00 0,00 -300,00 0,00

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -59,95 0,00 -60,00 60,00 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -5.607,27 -4.200,00 -5.319,52 1.119,52 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-5.667,22 -4.500,00 -5.379,52 879,52 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-5.667,22 -4.500,00 -5.379,52 879,52 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-5.667,22 -4.500,00 -5.379,52 879,52 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-5.667,22 -4.500,00 -5.379,52 879,52 0,00
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Produkt 111040 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-59,95 0 -60,00 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -59,95 0 -60,00 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 111040 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

70 10 Personalauszahlungen 0,00 -300,00 0,00 -300,00 0,00

74 15 + Sonstige Auszahlungen -5.470,51 -4.200,00 -5.090,03 890,03 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-5.470,51 -4.500,00 -5.090,03 590,03 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-5.470,51 -4.500,00 -5.090,03 590,03 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 111110 Allgemeines Grundvermögen

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

41 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 800,00 347,31 452,69 0,00

441
442
446

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.603,86 2.600,00 3.297,27 -697,27 0,00

45 07 + Sonstige Erträge 153.801,79 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Erträge 158.405,65 3.400,00 3.644,58 -244,58 0,00

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -700,75 -1.700,00 -898,42 -801,58 0,00

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -991,33 -1.000,00 -1.670,18 670,18 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -249,42 -500,00 -86,28 -413,72 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-1.941,50 -3.200,00 -2.654,88 -545,12 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

156.464,15 200,00 989,70 -789,70 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

156.464,15 200,00 989,70 -789,70 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

156.464,15 200,00 989,70 -789,70 0,00

40

Jahresabschluss der Gemeinde Bünsdorf



Produkt 111110 Allgemeines Grundvermögen

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-991,33 0 -1.670,18 0,00

416 +
437

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen und Zuweisungen

0,00 0 347,31 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -991,33 0 -1.322,87 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 111110 Allgemeines Grundvermögen

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

641
642
646

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.343,86 2.600,00 4.107,27 -1.507,27 0,00

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.343,86 2.600,00 4.107,27 -1.507,27 0,00

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -700,75 -1.700,00 -898,42 -801,58 0,00

74 15 + Sonstige Auszahlungen -249,42 -500,00 -86,28 -413,72 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-950,17 -2.200,00 -984,70 -1.215,30 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

2.393,69 400,00 3.122,57 -2.722,57 0,00
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Produkt 111110 Allgemeines Grundvermögen

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für 0,00 0,00 8.682,80 -8.682,80 0,00

682 19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
Grundstücken und Gebäuden

174.427,75 0,00 0,00 0,00 0,00

26 = Summe der investiven Einzahlungen 174.427,75 0,00 8.682,80 -8.682,80 0,00

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-14.437,76 0,00 -1.100,58 1.100,58 0,00

34 = Summe der investiven Auszahlungen
(= Zeilen 27 bis 33)

-14.437,76 0,00 -1.100,58 1.100,58 0,00

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 26/34)

159.989,99 0,00 7.582,22 -7.582,22 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

54 16 + Sonstige Aufwendungen -466,40 -1.400,00 -432,40 -967,60 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-466,40 -1.400,00 -432,40 -967,60 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-466,40 -1.400,00 -432,40 -967,60 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-466,40 -1.400,00 -432,40 -967,60 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-466,40 -1.400,00 -432,40 -967,60 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 121000 Statistik und Wahlen

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

74 15 + Sonstige Auszahlungen -466,40 -1.400,00 -432,40 -967,60 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-466,40 -1.400,00 -432,40 -967,60 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-466,40 -1.400,00 -432,40 -967,60 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 126000 Brandschutz

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

41 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.927,73 17.900,00 4.085,48 13.814,52 0,00

43 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 600,00 500,00 1.799,15 -1.299,15 0,00

441
442
446

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.209,68 2.700,00 2.700,00 0,00 0,00

448 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 520,00 500,00 598,00 -98,00 0,00

45 07 + Sonstige Erträge 0,00 0,00 7.999,00 -7.999,00 0,00

10 = Erträge 11.257,41 21.600,00 17.181,63 4.418,37 0,00

50 11 Personalaufwendungen -2.266,57 -2.400,00 -5.219,21 2.819,21 0,00

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -31.664,15 -32.300,00 -33.722,55 1.422,55 0,00

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -15.364,67 -58.000,00 -33.348,52 -24.651,48 0,00

53 15 + Transferaufwendungen -1.037,96 -1.600,00 -1.352,88 -247,12 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -10.513,41 -12.700,00 -12.834,37 134,37 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-60.846,76 -107.000,00 -86.477,53 -20.522,47 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-49.589,35 -85.400,00 -69.295,90 -16.104,10 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-49.589,35 -85.400,00 -69.295,90 -16.104,10 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-49.589,35 -85.400,00 -69.295,90 -16.104,10 0,00
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Produkt 126000 Brandschutz

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-15.364,67 0 -33.348,52 0,00

416 +
437

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen und Zuweisungen

3.927,73 0 3.995,48 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -11.436,94 0 -29.353,04 0,00

47

Jahresabschluss der Gemeinde Bünsdorf



Teilfinanzrechnung Produkt 126000 Brandschutz

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

61 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 90,00 -90,00 0,00

63 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 450,00 500,00 1.949,15 -1.449,15 0,00

641
642
646

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.209,68 2.700,00 2.925,00 -225,00 0,00

648 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 520,00 500,00 598,00 -98,00 0,00

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.179,68 3.700,00 5.562,15 -1.862,15 0,00

70 10 Personalauszahlungen -2.266,57 -2.400,00 -5.219,21 2.819,21 0,00

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -28.897,19 -32.300,00 -31.869,48 -430,52 0,00

73 14 + Transferauszahlungen -687,96 -1.600,00 -1.702,88 102,88 0,00

74 15 + Sonstige Auszahlungen -10.271,71 -12.700,00 -13.506,22 806,22 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-42.123,43 -49.000,00 -52.297,79 3.297,79 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-34.943,75 -45.300,00 -46.735,64 1.435,64 0,00
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Produkt 126000 Brandschutz

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für 1.800,00 17.600,00 1.197,76 16.402,24 0,00

683 20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von
beweglichem Anlagevermögen

0,00 0,00 8.000,00 -8.000,00 0,00

26 = Summe der investiven Einzahlungen 1.800,00 17.600,00 9.197,76 8.402,24 0,00

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-56.723,96 -441.100,00 -55.961,50 -385.138,50 0,00

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen -40.543,82 0,00 -418.018,06 418.018,06 0,00

34 = Summe der investiven Auszahlungen
(= Zeilen 27 bis 33)

-97.267,78 -441.100,00 -473.979,56 32.879,56 0,00

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 26/34)

-95.467,78 -423.500,00 -464.781,80 41.281,80 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 126010 Jugendfeuerwehr

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -358,75 -900,00 -672,12 -227,88 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -2.532,29 -1.700,00 -1.911,50 211,50 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-2.891,04 -2.600,00 -2.583,62 -16,38 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-2.891,04 -2.600,00 -2.583,62 -16,38 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-2.891,04 -2.600,00 -2.583,62 -16,38 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-2.891,04 -2.600,00 -2.583,62 -16,38 0,00

50

Jahresabschluss der Gemeinde Bünsdorf



Produkt 126010 Jugendfeuerwehr

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-358,75 0 -672,12 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -358,75 0 -672,12 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 126010 Jugendfeuerwehr

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

74 15 + Sonstige Auszahlungen -2.532,29 -1.700,00 -1.911,50 211,50 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-2.532,29 -1.700,00 -1.911,50 211,50 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-2.532,29 -1.700,00 -1.911,50 211,50 0,00
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Produkt 126010 Jugendfeuerwehr

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

781 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für -3.013,39 -3.000,00 -293,76 -2.706,24 -2.700,00

34 = Summe der investiven Auszahlungen
(= Zeilen 27 bis 33)

-3.013,39 -3.000,00 -293,76 -2.706,24 -2.700,00

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 26/34)

-3.013,39 -3.000,00 -293,76 -2.706,24 -2.700,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 211000 Grundschulen

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

54 16 + Sonstige Aufwendungen -299,50 -400,00 -308,50 -91,50 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-299,50 -400,00 -308,50 -91,50 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-299,50 -400,00 -308,50 -91,50 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-299,50 -400,00 -308,50 -91,50 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-299,50 -400,00 -308,50 -91,50 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 211000 Grundschulen

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

74 15 + Sonstige Auszahlungen 0,00 -400,00 -608,00 208,00 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

0,00 -400,00 -608,00 208,00 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

0,00 -400,00 -608,00 208,00 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 -431,01 431,01 0,00

53 15 + Transferaufwendungen -151.074,00 -150.500,00 -150.430,00 -70,00 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-151.074,00 -150.500,00 -150.861,01 361,01 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-151.074,00 -150.500,00 -150.861,01 361,01 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-151.074,00 -150.500,00 -150.861,01 361,01 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-151.074,00 -150.500,00 -150.861,01 361,01 0,00
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Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

0,00 0 -431,01 0,00

Nettoabschreibungsaufwand 0,00 0 -431,01 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

73 14 + Transferauszahlungen -151.074,00 -150.500,00 -150.430,00 -70,00 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-151.074,00 -150.500,00 -150.430,00 -70,00 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-151.074,00 -150.500,00 -150.430,00 -70,00 0,00
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Produkt 243000 Sonstige schulische Aufgaben

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

781 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für 0,00 0,00 -4.310,05 4.310,05 0,00

34 = Summe der investiven Auszahlungen
(= Zeilen 27 bis 33)

0,00 0,00 -4.310,05 4.310,05 0,00

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 26/34)

0,00 0,00 -4.310,05 4.310,05 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 272000 Büchereien

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

54 16 + Sonstige Aufwendungen -1.677,50 -2.000,00 -1.718,75 -281,25 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-1.677,50 -2.000,00 -1.718,75 -281,25 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-1.677,50 -2.000,00 -1.718,75 -281,25 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-1.677,50 -2.000,00 -1.718,75 -281,25 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-1.677,50 -2.000,00 -1.718,75 -281,25 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 272000 Büchereien

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

74 15 + Sonstige Auszahlungen -1.677,50 -2.000,00 -1.718,75 -281,25 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-1.677,50 -2.000,00 -1.718,75 -281,25 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-1.677,50 -2.000,00 -1.718,75 -281,25 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

41 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 20,00 -20,00 0,00

441
442
446

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5,00 0,00 30,00 -30,00 0,00

10 = Erträge 5,00 0,00 50,00 -50,00 0,00

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -515,89 -400,00 -472,90 72,90 0,00

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -476,89 -1.100,00 -479,10 -620,90 0,00

53 15 + Transferaufwendungen 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -445,60 -400,00 -218,69 -181,31 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-1.438,38 -2.000,00 -1.170,69 -829,31 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-1.433,38 -2.000,00 -1.120,69 -879,31 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-1.433,38 -2.000,00 -1.120,69 -879,31 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-1.433,38 -2.000,00 -1.120,69 -879,31 0,00
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Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-476,89 0 -479,10 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -476,89 0 -479,10 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 281000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

61 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 0,00 20,00 -20,00 0,00

641
642
646

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 5,00 0,00 30,00 -30,00 0,00

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5,00 0,00 50,00 -50,00 0,00

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -476,50 -400,00 -512,29 112,29 0,00

73 14 + Transferauszahlungen 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00

74 15 + Sonstige Auszahlungen -334,60 -400,00 -329,69 -70,31 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-811,10 -900,00 -841,98 -58,02 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-806,10 -900,00 -791,98 -108,02 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

53 15 + Transferaufwendungen -773,00 -1.000,00 -1.044,53 44,53 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-773,00 -1.000,00 -1.044,53 44,53 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-773,00 -1.000,00 -1.044,53 44,53 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-773,00 -1.000,00 -1.044,53 44,53 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-773,00 -1.000,00 -1.044,53 44,53 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

73 14 + Transferauszahlungen 0,00 -1.000,00 -1.817,53 817,53 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

0,00 -1.000,00 -1.817,53 817,53 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

0,00 -1.000,00 -1.817,53 817,53 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

41 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500,00 500,00 1.500,00 -1.000,00 0,00

10 = Erträge 1.500,00 500,00 1.500,00 -1.000,00 0,00

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -2.249,06 -2.900,00 -2.143,30 -756,70 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -133.253,00 -160.800,00 -160.946,00 146,00 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-135.502,06 -163.700,00 -163.089,30 -610,70 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-134.002,06 -163.200,00 -161.589,30 -1.610,70 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-134.002,06 -163.200,00 -161.589,30 -1.610,70 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-134.002,06 -163.200,00 -161.589,30 -1.610,70 0,00
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Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-2.249,06 0 -2.143,30 0,00

416 +
437

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen und Zuweisungen

1.500,00 0 1.500,00 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -749,06 0 -643,30 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

74 15 + Sonstige Auszahlungen -133.253,00 -160.800,00 -160.946,00 146,00 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-133.253,00 -160.800,00 -160.946,00 146,00 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-133.253,00 -160.800,00 -160.946,00 146,00 0,00
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Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

781 27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für -3.575,47 0,00 -1.320,65 1.320,65 0,00

34 = Summe der investiven Auszahlungen
(= Zeilen 27 bis 33)

-3.575,47 0,00 -1.320,65 1.320,65 0,00

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 26/34)

-3.575,47 0,00 -1.320,65 1.320,65 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 361200 in Tagespflege

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

53 15 + Transferaufwendungen 0,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

0,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

0,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

0,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

0,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 361200 in Tagespflege

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

73 14 + Transferauszahlungen 0,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

0,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

0,00 -200,00 0,00 -200,00 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

53 15 + Transferaufwendungen -1.015,00 -1.000,00 -2.130,00 1.130,00 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-1.015,00 -1.000,00 -2.130,00 1.130,00 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-1.015,00 -1.000,00 -2.130,00 1.130,00 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-1.015,00 -1.000,00 -2.130,00 1.130,00 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-1.015,00 -1.000,00 -2.130,00 1.130,00 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 362200 Kinder- und Jugenderholung

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

73 14 + Transferauszahlungen -350,00 -1.000,00 -2.615,00 1.615,00 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-350,00 -1.000,00 -2.615,00 1.615,00 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-350,00 -1.000,00 -2.615,00 1.615,00 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -384,00 0,00 -60,00 60,00 0,00

53 15 + Transferaufwendungen -450,00 -400,00 -450,00 50,00 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-834,00 -400,00 -510,00 110,00 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-834,00 -400,00 -510,00 110,00 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-834,00 -400,00 -510,00 110,00 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-834,00 -400,00 -510,00 110,00 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 362500 Sonstige Jugendarbeit

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -384,00 0,00 -60,00 60,00 0,00

73 14 + Transferauszahlungen -250,00 -400,00 -650,00 250,00 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-634,00 -400,00 -710,00 310,00 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-634,00 -400,00 -710,00 310,00 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

41 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

10 = Erträge 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -853,51 -700,00 -398,00 -302,00 0,00

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -134,60 -200,00 0,00 -200,00 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-988,11 -900,00 -398,00 -502,00 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-988,11 -600,00 -398,00 -202,00 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-988,11 -600,00 -398,00 -202,00 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-988,11 -600,00 -398,00 -202,00 0,00

77

Jahresabschluss der Gemeinde Bünsdorf



Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-134,60 0 0,00 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -134,60 0 0,00 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit / Spielplätze

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -853,51 -700,00 -398,00 -302,00 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-853,51 -700,00 -398,00 -302,00 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-853,51 -700,00 -398,00 -302,00 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 367500 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen,
Suchtberatungsstellen

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

53 15 + Transferaufwendungen -50,00 -100,00 -50,00 -50,00 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-50,00 -100,00 -50,00 -50,00 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-50,00 -100,00 -50,00 -50,00 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-50,00 -100,00 -50,00 -50,00 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-50,00 -100,00 -50,00 -50,00 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 367500 Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen,
Suchtberatungsstellen

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

73 14 + Transferauszahlungen 0,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

0,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

0,00 -100,00 -100,00 0,00 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 424010 Badestelle

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

41 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5.595,61 9.200,00 5.207,78 3.992,22 0,00

441
442
446

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.253,13 2.000,00 4.293,13 -2.293,13 0,00

10 = Erträge 7.848,74 11.200,00 9.500,91 1.699,09 0,00

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -7.232,60 -6.500,00 -3.125,70 -3.374,30 0,00

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -7.805,00 -9.600,00 -7.158,86 -2.441,14 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -463,86 -600,00 -291,44 -308,56 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-15.501,46 -16.700,00 -10.576,00 -6.124,00 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-7.652,72 -5.500,00 -1.075,09 -4.424,91 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-7.652,72 -5.500,00 -1.075,09 -4.424,91 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-7.652,72 -5.500,00 -1.075,09 -4.424,91 0,00
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Produkt 424010 Badestelle

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-7.805,00 0 -7.158,86 0,00

416 +
437

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen und Zuweisungen

5.595,61 0 5.207,78 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -2.209,39 0 -1.951,08 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 424010 Badestelle

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

641
642
646

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.303,13 2.000,00 4.193,13 -2.193,13 0,00

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.303,13 2.000,00 4.193,13 -2.193,13 0,00

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -6.578,10 -6.500,00 -3.107,97 -3.392,03 0,00

74 15 + Sonstige Auszahlungen -416,26 -600,00 -339,04 -260,96 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-6.994,36 -7.100,00 -3.447,01 -3.652,99 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-4.691,23 -5.100,00 746,12 -5.846,12 0,00
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Produkt 424010 Badestelle

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 = Summe der investiven Einzahlungen 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

-7.369,89 0,00 0,00 0,00 0,00

34 = Summe der investiven Auszahlungen
(= Zeilen 27 bis 33)

-7.369,89 0,00 0,00 0,00 0,00

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 26/34)

-6.869,89 0,00 0,00 0,00 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 511000 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

54 16 + Sonstige Aufwendungen -19.313,89 -6.000,00 -8.733,28 2.733,28 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-19.313,89 -6.000,00 -8.733,28 2.733,28 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-19.313,89 -6.000,00 -8.733,28 2.733,28 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-19.313,89 -6.000,00 -8.733,28 2.733,28 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-19.313,89 -6.000,00 -8.733,28 2.733,28 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 511000 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

74 15 + Sonstige Auszahlungen -25.263,89 -6.000,00 -8.733,28 2.733,28 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-25.263,89 -6.000,00 -8.733,28 2.733,28 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-25.263,89 -6.000,00 -8.733,28 2.733,28 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

45 07 + Sonstige Erträge 21.921,15 22.000,00 25.021,19 -3.021,19 0,00

10 = Erträge 21.921,15 22.000,00 25.021,19 -3.021,19 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

21.921,15 22.000,00 25.021,19 -3.021,19 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

21.921,15 22.000,00 25.021,19 -3.021,19 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

21.921,15 22.000,00 25.021,19 -3.021,19 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 531000 Elektrizitätsversorgung

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

65 07 + Sonstige Einzahlungen 18.968,59 22.000,00 20.412,56 1.587,44 0,00

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.968,59 22.000,00 20.412,56 1.587,44 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

18.968,59 22.000,00 20.412,56 1.587,44 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 532000 Gasversorgung

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

45 07 + Sonstige Erträge 1.583,85 1.600,00 1.560,00 40,00 0,00

10 = Erträge 1.583,85 1.600,00 1.560,00 40,00 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

1.583,85 1.600,00 1.560,00 40,00 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

1.583,85 1.600,00 1.560,00 40,00 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

1.583,85 1.600,00 1.560,00 40,00 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 532000 Gasversorgung

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

65 07 + Sonstige Einzahlungen 759,63 1.600,00 1.994,22 -394,22 0,00

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 759,63 1.600,00 1.994,22 -394,22 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

759,63 1.600,00 1.994,22 -394,22 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 537000 Abfallwirtschaft / Fäkalschlammabfuhr

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

43 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.246,70 3.900,00 2.274,92 1.625,08 0,00

10 = Erträge 1.246,70 3.900,00 2.274,92 1.625,08 0,00

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -1.154,30 -3.600,00 -2.431,65 -1.168,35 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen 0,00 -300,00 -194,53 -105,47 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-1.154,30 -3.900,00 -2.626,18 -1.273,82 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

92,40 0,00 -351,26 351,26 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

92,40 0,00 -351,26 351,26 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

92,40 0,00 -351,26 351,26 0,00

92

Jahresabschluss der Gemeinde Bünsdorf



Teilfinanzrechnung Produkt 537000 Abfallwirtschaft / Fäkalschlammabfuhr

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

63 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.246,70 3.900,00 2.274,92 1.625,08 0,00

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.246,70 3.900,00 2.274,92 1.625,08 0,00

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -1.154,30 -3.600,00 -2.431,65 -1.168,35 0,00

74 15 + Sonstige Auszahlungen 0,00 -300,00 -194,53 -105,47 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-1.154,30 -3.900,00 -2.626,18 -1.273,82 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

92,40 0,00 -351,26 351,26 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

41 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 154,92 0,00 155,42 -155,42 0,00

43 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 124.913,86 116.000,00 140.036,52 -24.036,52 0,00

441
442
446

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.599,01 600,00 0,00 600,00 0,00

10 = Erträge 128.667,79 116.600,00 140.191,94 -23.591,94 0,00

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -51.520,01 -59.800,00 -60.909,05 1.109,05 0,00

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -38.339,93 -38.900,00 -38.977,85 77,85 0,00

53 15 + Transferaufwendungen -6.513,78 -3.400,00 -3.256,89 -143,11 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -13.750,73 -1.900,00 -8.767,80 6.867,80 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-110.124,45 -104.000,00 -111.911,59 7.911,59 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

18.543,34 12.600,00 28.280,35 -15.680,35 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

18.543,34 12.600,00 28.280,35 -15.680,35 0,00

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 1.338,00 1.200,00 1.690,00 -490,00 0,00

58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -24.971,10 -24.000,00 -24.072,48 72,48 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-5.089,76 -10.200,00 5.897,87 -16.097,87 0,00

94

Jahresabschluss der Gemeinde Bünsdorf



Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-38.339,93 0 -38.974,88 0,00

416 +
437

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen und Zuweisungen

18.948,40 0 18.949,06 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -19.391,53 0 -20.025,82 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

63 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 97.615,46 88.000,00 101.517,52 -13.517,52 0,00

641
642
646

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.748,19 600,00 850,82 -250,82 0,00

65 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 100.363,65 89.800,00 102.368,34 -12.568,34 0,00

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -54.293,41 -59.800,00 -55.557,32 -4.242,68 0,00

75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 -24.000,00 0,00 -24.000,00 0,00

73 14 + Transferauszahlungen -3.256,89 -3.400,00 -3.256,89 -143,11 0,00

74 15 + Sonstige Auszahlungen -11.617,70 -1.900,00 -10.185,33 8.285,33 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-69.168,00 -89.100,00 -68.999,54 -20.100,46 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

31.195,65 700,00 33.368,80 -32.668,80 0,00
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Produkt 538000 Abwasserbeseitigung

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00 0,00 -2.237,20 2.237,20 0,00

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen -9.498,94 -23.000,00 -16.506,29 -6.493,71 -23.000,00

34 = Summe der investiven Auszahlungen
(= Zeilen 27 bis 33)

-9.498,94 -23.000,00 -18.743,49 -4.256,51 -23.000,00

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 26/34)

-9.498,94 -23.000,00 -18.743,49 -4.256,51 -23.000,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 541000 Gemeindestraßen

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

41 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 25.210,47 15.800,00 87.774,61 -71.974,61 0,00

43 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 11.180,99 14.100,00 11.181,00 2.919,00 0,00

441
442
446

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0,00 1.330,86 -1.330,86 0,00

10 = Erträge 36.391,46 29.900,00 100.286,47 -70.386,47 0,00

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -55.116,25 -34.300,00 -36.302,42 2.002,42 0,00

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -107.350,93 -84.400,00 -147.943,11 63.543,11 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-162.467,18 -118.700,00 -184.245,53 65.545,53 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-126.075,72 -88.800,00 -83.959,06 -4.840,94 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-126.075,72 -88.800,00 -83.959,06 -4.840,94 0,00

58 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen -1.338,00 -1.200,00 -1.690,00 490,00 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-127.413,72 -90.000,00 -85.649,06 -4.350,94 0,00
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Produkt 541000 Gemeindestraßen

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-107.350,93 0 -147.943,11 0,00

416 +
437

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen und Zuweisungen

36.391,46 0 98.955,61 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -70.959,47 0 -48.987,50 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 541000 Gemeindestraßen

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -48.450,01 -34.300,00 -43.597,27 9.297,27 0,00

75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 -1.200,00 0,00 -1.200,00 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-48.450,01 -35.500,00 -43.597,27 8.097,27 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-48.450,01 -35.500,00 -43.597,27 8.097,27 0,00
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Produkt 541000 Gemeindestraßen

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

681 18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für 1.747.900,00 0,00 1.067.000,00 -1.067.000,00 0,00

26 = Summe der investiven Einzahlungen 1.747.900,00 0,00 1.067.000,00 -1.067.000,00 0,00

782 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken
und Gebäuden

-247.510,25 0,00 0,00 0,00 0,00

783 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem
Anlagevermögen

0,00 -3.500,00 0,00 -3.500,00 -3.500,00

785 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.396.625,95 -225.190,42 -307.514,30 82.323,88 -225.190,42

34 = Summe der investiven Auszahlungen
(= Zeilen 27 bis 33)

-2.644.136,20 -228.690,42 -307.514,30 78.823,88 -228.690,42

35 = Saldo aus Investitionstätigkeit
(= Zeilen 26/34)

-896.236,20 -228.690,42 759.485,70 -988.176,12 -228.690,42
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 547000 ÖPNV / Dörpsmobil / Bürgerbus

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 0,00 0,00 -113,05 113,05 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

0,00 0,00 -113,05 113,05 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

0,00 0,00 -113,05 113,05 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

0,00 0,00 -113,05 113,05 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

0,00 0,00 -113,05 113,05 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

41 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.101,00 900,00 1.101,76 -201,76 0,00

10 = Erträge 1.101,00 900,00 1.101,76 -201,76 0,00

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -5.251,69 -7.000,00 -8.926,41 1.926,41 0,00

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -1.788,93 -3.000,00 -1.788,70 -1.211,30 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -301,00 -400,00 -302,00 -98,00 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-7.341,62 -10.400,00 -11.017,11 617,11 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-6.240,62 -9.500,00 -9.915,35 415,35 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-6.240,62 -9.500,00 -9.915,35 415,35 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-6.240,62 -9.500,00 -9.915,35 415,35 0,00
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Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-1.788,93 0 -1.788,70 0,00

416 +
437

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus
Zuschüssen und Zuweisungen

1.101,00 0 1.101,76 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -687,93 0 -686,94 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -5.251,69 -7.000,00 -8.926,41 1.926,41 0,00

74 15 + Sonstige Auszahlungen -301,00 -400,00 -302,00 -98,00 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-5.552,69 -7.400,00 -9.228,41 1.828,41 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-5.552,69 -7.400,00 -9.228,41 1.828,41 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -324,59 -1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00

53 15 + Transferaufwendungen -2.514,04 -2.700,00 -2.380,61 -319,39 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-2.838,63 -3.700,00 -2.380,61 -1.319,39 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-2.838,63 -3.700,00 -2.380,61 -1.319,39 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-2.838,63 -3.700,00 -2.380,61 -1.319,39 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-2.838,63 -3.700,00 -2.380,61 -1.319,39 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 552000 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -324,59 -1.000,00 0,00 -1.000,00 0,00

73 14 + Transferauszahlungen -2.514,04 -2.700,00 -2.380,61 -319,39 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-2.838,63 -3.700,00 -2.380,61 -1.319,39 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-2.838,63 -3.700,00 -2.380,61 -1.319,39 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

53 15 + Transferaufwendungen 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -10.494,00 -4.000,00 -4.843,66 843,66 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-10.494,00 -4.100,00 -4.843,66 743,66 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-10.494,00 -4.100,00 -4.843,66 743,66 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-10.494,00 -4.100,00 -4.843,66 743,66 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-10.494,00 -4.100,00 -4.843,66 743,66 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

73 14 + Transferauszahlungen 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00

74 15 + Sonstige Auszahlungen -5.835,62 -4.000,00 0,00 -4.000,00 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-5.835,62 -4.100,00 0,00 -4.100,00 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-5.835,62 -4.100,00 0,00 -4.100,00 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -100,00 -200,00 -100,00 -100,00 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -25,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-125,00 -300,00 -100,00 -200,00 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-125,00 -300,00 -100,00 -200,00 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-125,00 -300,00 -100,00 -200,00 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-125,00 -300,00 -100,00 -200,00 0,00
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Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-100,00 0 -100,00 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -100,00 0 -100,00 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

74 15 + Sonstige Auszahlungen -25,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-25,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-25,00 -100,00 0,00 -100,00 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 573000 Bauhof

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

448 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.901,74 19.800,00 13.868,24 5.931,76 0,00

10 = Erträge 12.901,74 19.800,00 13.868,24 5.931,76 0,00

50 11 Personalaufwendungen -57.942,99 -67.600,00 -62.361,01 -5.238,99 0,00

52 13 + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen -486,40 -1.900,00 -701,49 -1.198,51 0,00

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen -185,41 0,00 -186,00 186,00 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen -211,42 -800,00 -181,47 -618,53 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-58.826,22 -70.300,00 -63.429,97 -6.870,03 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

-45.924,48 -50.500,00 -49.561,73 -938,27 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-45.924,48 -50.500,00 -49.561,73 -938,27 0,00

48 24 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 24.971,10 24.000,00 24.072,48 -72,48 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-20.953,38 -26.500,00 -25.489,25 -1.010,75 0,00
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Produkt 573000 Bauhof

Bünsdorf

Nachrichtlich:
Nettoabschreibungsaufwand

Ergebnis
2023

in EUR

Fortgeschr.
Ansatz 2024

in EUR

Ist-Ergebnis
2024

in EUR

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR

571 +
574

bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände und Sachanlagen

-185,41 0 -186,00 0,00

Nettoabschreibungsaufwand -185,41 0 -186,00 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 573000 Bauhof

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

648 06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.865,55 19.800,00 13.904,43 5.895,57 0,00

65 07 + Sonstige Einzahlungen 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 12.865,55 43.800,00 13.904,43 29.895,57 0,00

70 10 Personalauszahlungen -57.942,99 -67.600,00 -62.361,01 -5.238,99 0,00

72 12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -486,40 -1.900,00 -641,52 -1.258,48 0,00

74 15 + Sonstige Auszahlungen -179,99 -800,00 -167,51 -632,49 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-58.609,38 -70.300,00 -63.170,04 -7.129,96 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-45.743,83 -26.500,00 -49.265,61 22.765,61 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

40 01 Steuern und ähnliche Abgaben 665.105,97 664.400,00 730.595,46 -66.195,46 0,00

41 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 304.115,74 314.800,00 276.563,08 38.236,92 0,00

43 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.799,97 0,00 0,00 0,00 0,00

45 07 + Sonstige Erträge 0,00 0,00 49,75 -49,75 0,00

10 = Erträge 972.021,68 979.200,00 1.007.208,29 -28.008,29 0,00

57 14 + Bilanzielle Abschreibungen 0,00 0,00 -0,02 0,02 0,00

53 15 + Transferaufwendungen -454.528,00 -440.500,00 -431.746,40 -8.753,60 0,00

54 16 + Sonstige Aufwendungen 0,00 0,00 -6.438,00 6.438,00 0,00

18 = Aufwendungen
(= Zeilen 11 bis 16)

-454.528,00 -440.500,00 -438.184,42 -2.315,58 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

517.493,68 538.700,00 569.023,87 -30.323,87 0,00

55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 0,00 0,00 -223,75 223,75 0,00

22 = Finanzergebnis
(= Zeilen 20 und 21)

0,00 0,00 -223,75 223,75 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

517.493,68 538.700,00 568.800,12 -30.100,12 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

517.493,68 538.700,00 568.800,12 -30.100,12 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine
Umlagen

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

60 01 Steuern und ähnliche Abgaben 677.870,21 664.400,00 727.240,77 -62.840,77 0,00

61 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 304.115,74 314.800,00 308.831,08 5.968,92 0,00

63 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.799,97 0,00 0,00 0,00 0,00

66 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0,00 0,00 49,75 -49,75 0,00

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 984.785,92 979.200,00 1.036.121,60 -56.921,60 0,00

75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 0,00 0,00 -223,75 223,75 0,00

73 14 + Transferauszahlungen -456.714,00 -440.500,00 -439.714,40 -785,60 0,00

74 15 + Sonstige Auszahlungen 0,00 0,00 -6.438,00 6.438,00 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-456.714,00 -440.500,00 -446.376,15 5.876,15 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

528.071,92 538.700,00 589.745,45 -51.045,45 0,00
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Anlage 22
Muster zu § 47 GemHVO-Doppik

Teilergebnisrechnung Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bünsdorf

14 25

Ertrags-und Aufwandsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist (Spalte 5

/ Spalte 6)
in EUR

7

übertragene
Ermächti-
gungen³
in EUR

8

45 07 + Sonstige Erträge 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 = Erträge 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10/18)

417,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55 21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -6.080,75 -4.100,00 -4.197,32 97,32 0,00

22 = Finanzergebnis
(= Zeilen 20 und 21)

-6.080,75 -4.100,00 -4.197,32 97,32 0,00

23 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen
Leistungsbeziehungen

-5.663,75 -4.100,00 -4.197,32 97,32 0,00

26 = Ergebnis
(= Zeilen 23,24,25)

-5.663,75 -4.100,00 -4.197,32 97,32 0,00
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Teilfinanzrechnung Produkt 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Bünsdorf

1 2

Ein- und Auszahlungsarten

3

Ergebnis
2023

in EUR
4

Fortgeschr.
Ansatz 2024 ²

in EUR
5

Ist-Ergebnis
2024

in EUR
6

Vergleich
Ansatz/Ist

in EUR
7

übertr. Ermächti-
gungen³
in EUR

8

66 08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00

09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -5.993,26 -4.100,00 -4.209,63 109,63 0,00

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 bis 15)

-5.993,26 -4.100,00 -4.209,63 109,63 0,00

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 09/16)

-5.576,26 -4.100,00 -4.209,63 109,63 0,00
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Anlage 24
Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Anlagenspiegel

Bünsdorf

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Kennzahlen

16

Anlagevermögen

2

Anfangsbestand

EUR
3

Zugang

EUR
4

Abgang

EUR
5

Umbuchungen²

EUR
6

Endstand

EUR
7

Anfangsbestand

EUR
8

Zugang³, d.h.
Abschreibungen im

HHJ

EUR
9

Abgang, d.h.
angesammelte

Abschreibungen
auf die in Spalte 5
ausgewiesenen

Abgänge
EUR
10

Endstand

EUR
11

Restbuchwert am
Ende des

Wirtschaftsjahres¹

EUR
12

Restbuchwert am
Ende

vorangegangen
Wirtschaftsjahres

EUR
13

Durchschn. Abschr.-
Satz4

v.H.7
14

Durchschn.
Restbuchw.5

v.H.7
15

1.1 Immatrielle Vermögensgegenstände 24.966,99 24.966,99 -20.427,99 -4.537,00 -24.964,99 2,00 4.539,00 -18,17 0,01

1.2 Sachanlagen 9.492.448,33 618.266,36 -140.398,82 9.970.315,87 -4.250.224,57 -76.125,05 140.397,82 -4.185.951,80 5.784.364,07 5.242.223,76 -0,76 58,02

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

195.145,72 195.145,72 195.145,72 195.145,72 100,00

1.2.1.1 Grünflächen 54.386,98 54.386,98 54.386,98 54.386,98 100,00

1.2.1.2 Ackerland 9.559,78 9.559,78 9.559,78 9.559,78 100,00

1.2.1.3 Wald, Forsten 21.007,86 21.007,86 21.007,86 21.007,86 100,00

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 110.191,10 110.191,10 110.191,10 110.191,10 100,00

1.2.2 Bebaute Grundstücke und
grundstücksgleiche Rechte

333.571,66 2.961,32 336.532,98 -90.836,35 -4.290,17 -95.126,52 241.406,46 242.735,31 -1,27 71,73

1.2.2.1 Kinder-und Jugendeinrichtungen

1.2.2.2 Schulen

1.2.2.3 Wohnbauten

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und
Betriebsgebäude

333.571,66 2.961,32 336.532,98 -90.836,35 -4.290,17 -95.126,52 241.406,46 242.735,31 -1,27 71,73

1.2.3 Infrastrukturvermögen 8.664.279,42 320.524,60 8.984.804,02 -3.970.389,63 -189.608,87 -4.159.998,50 4.824.805,52 4.693.889,79 -2,11 53,70

1.2.3.1 Grund und Boden des
Infrastrukturvermögens

522.179,81 522.179,81 522.179,81 522.179,81 100,00

1.2.3.2 Brücken und Tunnel 13.045,04 13.045,04 -11.741,04 -652,00 -12.393,04 652,00 1.304,00 -5,00 5,00

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung
und Sicherheitsanlagen

1.2.3.4 Entwässerungs- und
Abwasserbeseitigungsanlagen

2.297.969,40 16.506,29 2.314.475,69 -1.268.119,42 -38.782,58 -1.306.902,00 1.007.573,69 1.029.849,98 -1,68 43,53

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und
Verkehrslenkungsanlagen

5.781.082,90 304.018,31 6.085.101,21 -2.648.571,90 -148.391,94 -2.796.963,84 3.288.137,37 3.132.511,00 -2,44 54,04

1.2.3.6 Sonstige Bauten des
Infrastrukturvermögens

50.002,27 50.002,27 -41.957,27 -1.782,35 -43.739,62 6.262,65 8.045,00 -3,56 12,52

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen,
Fahrzeuge

235.847,30 -107.830,17 -140.398,82 446.565,93 434.184,24 -176.681,33 118.786,41 140.397,82 82.502,90 516.687,14 59.165,97 27,36 119,00

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 19.648,91 19.648,91 -12.317,26 -1.012,42 -13.329,68 6.319,23 7.331,65 -5,15 32,16

1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im
Bau

43.955,32 402.610,61 -446.565,93 43.955,32

1.3 Finanzanlagen 1.931,55 1.931,55 1.931,55 1.931,55 100,00

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 1.931,55 1.931,55 1.931,55 1.931,55 100,00

1.3.2 Beteiligungen

1.3.3 Sondervermögen

1.3.4 Ausleihungen
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Anlage 24
Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO-Doppik

Anlagenspiegel

Bünsdorf

Anschaffungs- und Herstellungskosten Abschreibungen Kennzahlen

16

Anlagevermögen

2

Anfangsbestand

EUR
3

Zugang

EUR
4

Abgang

EUR
5

Umbuchungen²

EUR
6

Endstand

EUR
7

Anfangsbestand

EUR
8

Zugang³, d.h.
Abschreibungen im

HHJ

EUR
9

Abgang, d.h.
angesammelte

Abschreibungen
auf die in Spalte 5
ausgewiesenen

Abgänge
EUR
10

Endstand

EUR
11

Restbuchwert am
Ende des

Wirtschaftsjahres¹

EUR
12

Restbuchwert am
Ende

vorangegangen
Wirtschaftsjahres

EUR
13

Durchschn. Abschr.-
Satz4

v.H.7
14

Durchschn.
Restbuchw.5

v.H.7
15

1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene
Unternehmen, Beteiligungen,
Sondervermögen

1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens

1.3.9 Summe des Anlagevermögens 9.519.346,87 618.266,36 -140.398,82 9.997.214,41 -4.270.652,56 -80.662,05 140.397,82 -4.210.916,79 5.786.297,62 5.248.694,31 -0,81 57,88

2. Sonderposten 5.971.319,71 -448.798,16 -185.719,90 5.336.801,65 -3.636.020,20 80.820,12 185.714,90 -3.369.485,18 1.967.316,47 2.335.299,51 1,51 36,86

2.1 für aufzulösende Zuschüsse -32.393,52 -100,00 -32.493,52 9.451,97 3.556,73 13.008,70 -19.484,82 -22.941,55 -10,95 59,97

2.2 für aufzulösende Zuweisungen -2.292.383,82 -1.076.780,56 -3.369.164,38 329.255,82 96.525,63 425.781,45 -2.943.382,93 -1.963.128,00 -2,86 87,36

2.3 für Beiträge 5.971.319,71 -448.798,16 -185.719,90 5.336.801,65 -3.636.020,20 80.820,12 185.714,90 -3.369.485,18 1.967.316,47 2.335.299,51 1,51 36,86

2.3.1 aufzulösende Beiträge -1.327.288,04 -1.327.288,04 381.022,04 29.974,64 410.996,68 -916.291,36 -946.266,00 -2,26 69,03

2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge

2.4 für Gebührenausgleich -27.291,43 22.238,98 -5.052,45 -5.052,45 -27.291,43 100,00

2.5 für Treuhandvermögen

2.6 für Dauergrabpflege

2.7 Sonstige Sonderposten

2.8 Summe Sonderposten -3.679.356,81 -1.054.641,58 -4.733.998,39 719.729,83 130.057,00 849.786,83 -3.884.211,56 -2.959.626,98 -2,75 82,05
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Anlage 25
Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO-Doppik

Forderungsspiegel

Bünsdorf

1³

Art der Forderung¹

2

Gesamtbetrag
2024

in EUR
3

davon mit einer
Restlaufzeit² von bis

zu 1 Jahr
in EUR

4

davon mit einer
Restlaufzeit² von 1

bis 5 Jahre
in EUR

5

davon mit einer
Restlaufzeit² von
mehr als 5 Jahre

in EUR
6

Gesamtbetrag
2023

in EUR
8

161 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus
Dienstleistungen

32.157,37 32.157,37 0,00 0,00 9.123,23

169 2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 864,15 864,15 0,00 0,00 0,00

171 2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus
Dienstleistungen

50,00 50,00 0,00 0,00 846,19

179 2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen 1.330,86 1.330,86 0,00 0,00 850,82

178 2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe 34.402,38 34.402,38 0,00 0,00 10.820,24
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Anlage 26
Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Verbindlichkeitenspiegel

Bünsdorf

1³

Art der Verbindlichkeit¹

2

Gesamtbetrag
2024

in EUR
3

davon mit einer
Restlaufzeit² von bis

zu 1 Jahr
in EUR

4

davon mit einer
Restlaufzeit² von 1

bis 5 Jahre
in EUR

5

davon mit einer
Restlaufzeit² von
mehr als 5 Jahre

in EUR
6

Gesamtbetrag
2023

in EUR
7

30 4.1 Anleihen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321- 4.2.1 von verbundenen Unternehmen,
Beteiligungen, Sondervermögen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321- 4.2.2 vom öffentlichen Bereich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

321- 4.2.3 vom privaten Kreditmarkt -96.943,47 0,00 -28.217,87 -68.725,60 -111.343,64

33 4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten -74.351,91 -74.351,91 0,00 0,00 -471.604,47

34 4.4 Verbindlichk. aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen

-17.644,06 -17.644,06 0,00 0,00 -32.340,25

36 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen -3.436,89 -3.436,89 0,00 0,00 -4.504,89

37 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten -39.558,02 -39.558,02 0,00 0,00 -162,50

Summe -231.934,35 -134.990,88 -28.217,87 -68.725,60 -619.955,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nachrichtlich: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen, soweit
nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Schulden der Sondervermögen4 mit
Sonderrechnung

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-aus Krediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe der von der Gemeinde übernommenen
Bürgschaften5

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Anlage 27
Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 4 GemHVO-Doppik

Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Bünsdorf

I. Übersicht über die übertragenen Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe
übertragen auf das neue

Haushaltsjahr
in EUR

davon gebunden
in EUR

davon frei verfügbar
in EUR

Nummer Bezeichnung

1 2 3 4 5

Summe ---------------- 0 0 0

II. Übersicht über die übertragenen Auszahlungen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik

Produktgruppe / Unterproduktgruppe
übertragen auf das neue

Haushaltsjahr
in EUR

davon gebunden
in EUR

davon frei verfügbar
in EUR

Nummer Bezeichnung

1 2 3 4 5

Summe ---------------- 0 0 0
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Anlage 28
Muster zu § 51 Abs. 3 Nr. 5 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Sonderverm., Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunaluntern. nach §
106 a GO, gemeins. Kommunaluntern. n. § 19 b GkZ, andere Anstalten, die v.d.Gemeinde
getragen werden, mit Ausnahme d.öff.-rechtl. Sparkassen, Wasser-u.Bodenverbände

Bünsdorf

Name

1

Stammkapital

in TEUR
2

Anteil der
Gemeinde am
Stammkapital

in TEUR
3

Anteil der
Gemeinde am
Stammkapital

%
4

Gewinnabführg.
(+)

Verlustabdeckg.
(-)

Umlagen (-)
2022 in TEUR

5

Gewinnabführg.
(+)

Verlustabdeckg.
(-)

Umlagen (-)
2023 in TEUR

6

Gewinnabführg.
(+)

Verlustabdeckg.
(-)

Umlagen (-)
2024 in TEUR

7

Jahresergebnis²

Jahr

Jahresergebnis²

in TEUR
8

I. Sondervermögen³

1)

2)

II. Zweckverbände

1)

2)

III.Gesellschaften

1)

2)

IV.
Kommunalunternehm
en nach § 106 a GO

1)

2)

V. gemeinsame
Kommunalunternehm
en nach § 19 b GkZ

1)

2)

VI. anderen Anstalten,
die von der
Gemeinde getragen
werden, mit
Ausnahme der
öffentlich -
rechtlichen
Sparkassen

1)

2)

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in
Wasser- und
Bodenverbänden
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Stand: 19.06.2025

2024

Allgemeine Rücklage 1.200.000,00 €                 Allgemeine Rücklage 1.200.000,00 €          Allgemeine Rücklage 1.240.544,62 €            Allgemeine Rücklage 1.220.000,00 €              

Sonderrücklage -  €                                    Sonderrücklage -  €                            Sonderrücklage -  €                              Sonderrücklage -  €                                

Ausgleichsrücklage 508.082,39 €                     Ausgleichsrücklage 548.627,01 €              Ausgleichsrücklage 508.082,39 €                Ausgleichsrücklage 528.627,01 €                  

Vorgetragener Jahresfehlbetrag -  €                                    Vorgetragener Jahresfehlbetrag -  €                            Vorgetragener Jahresfehlbetrag -  €                              Vorgetragener Jahresfehlbetrag -  €                                

Jahresüberschuss/-fehlbetrag 40.544,62 €                       Jahresüberschuss/-fehlbetrag Jahresüberschuss/-fehlbetrag Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Bilanzsumme 5.890.755,89 €             Bilanzsumme 5.890.755,89 €      Bilanzsumme 5.890.755,89 €        Bilanzsumme 5.890.755,89 €          

Kontrolle:                  1.748.627,01 € 1.748.627,01 €         1.748.627,01 €           1.748.627,01 €             

Relation allg. Rücklage

Bilanzsumme
20,4%

Relation allg. Rücklage

Bilanzsumme
20,4%

Relation allg. Rücklage

Bilanzsumme
21,1%

Relation allg. Rücklage

Bilanzsumme
20,7%

Relation Ausgleichsrücklage zu allg. 

Rücklage
42,3%

Relation Ausgleichsrücklage zu allg. Rücklage
45,7%

Relation Ausgleichsrücklage zu allg. Rücklage
41,0%

Relation Ausgleichsrücklage zu allg. Rücklage
43,3%

20%

rechtliche Grundlagen:

Hinweise: Die Umbuchung der Sonderrücklagen nach § 25 Abs. 2 S.2 GemHVO und des Vorgetragenen Jahresfehlbetrages nach § 26 Abs. 4 S.2 GemHVO erfolgen mit dem jeweiligen Jahresabschluss.

(3) Die allgemeine Rücklage muss bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 einen Bestand in Höhe von mindestens 20 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweisen.

Jahresabschluss § 91 GO Zuführung Ausgleichsrücklage Zuführung Allgemeine Rücklage eigene Festlegung (anteilige Aufteilung)

1.959.228,30 €                                                                                            1.959.228,30 €                                                                                          1.959.228,30 €                                                                                              1.959.228,30 €                                                                                               

Regelrelation allg. Rücklage zu Bilanzsumme

§ 26 Abs. 2-4 GemHVO:

(2) Jahresüberschüsse, die nicht zum Ausgleich eines vorgetragenen Jahresfehlbetrages benötigt werden, sind unter Berücksichtigung von § 25 Absatz 3 der Ausgleichsrücklage oder der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

(3) Ein Haushaltsausgleich nach Absatz 1 Satz 2 ist unter Berücksichtigung von § 25 Absatz 3 zulässig, soweit im Rahmen der Haushaltsplanung ein positiver Finanzmittelbestand zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres ausgewiesen wird. Bei der Aufstellung eines 

Jahresabschlusses ist ein Haushaltsausgleich nach Absatz Satz 2 unter Berücksichtigung von § 25 Absatz 3 zulässig, wenn bilanziell kein Bestand an Kassenkrediten vorhanden ist oder ein vorhandener Bestand an Kassenkrediten innerhalb von vier Wochen nach Ende 

des Jahres, für den der Jahresabschluss aufgestellt worden ist, vollständig abgedeckt wurde.

(4) Jahresfehlbeträge sollen durch Umbuchung aus Mitteln der Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden. Soweit ein Ausgleich nach Satz 1 nicht möglich ist, wird der Jahresfehlbetrag vorgetragen. Ein vorgetragener Jahresfehlbetrag kann nach fünf Jahren zu Lasten 

der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

§ 25 Abs. 3 GemHVO:

Eigenkapitalpositionen Eigenkapitalpositionen (Variante a) Eigenkapitalpositionen (Variante b) Eigenkapitalpositionen (Variante c)

31.12.2024 Verwendung in 2025 Verwendung in 2025 Verwendung in 2025

Verwendung des Ergebnisses im Folgejahr

Verwendung des Jahresergebnisses - nach § 26 Abs. 3 GemHVO

Gemeinde Bünsdorf

Jahresabschluss für das Jahr:



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 17. November 2025 

 
TOP 5. Jahresabschluss 2024 der Gemeinde Bünsdorf     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/029 

 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt den Jahresabschluss der Gemeinde Bünsdorf zum 
31.12.2024 in der vorliegenden Fassung. Das Haushaltsjahr 2024 schließt in der 
Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 40.544,62 € ab. 
 
Gemäß § 92 GO i.V.m. mit §§ 25 und 26 GemHVO wird der Jahresüberschuss im 
Haushaltsjahr 2025 (siehe Anlage “Verwendung Jahresergebnis“) der 
Ausgleichsrücklage (Variante A) zugeführt. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 



Amt Hüttener Berge 
Der Amtsdirektor 

 Groß Wittensee, 03.11.25 
Vorlagen-Nr. 06/2025/030 

 Az.: 031.08 / 103 

 Schriftstück-ID 514246 

 

Sitzungsvorlage 
 

    

Beratungsfolge Termin Status TOP 

Gemeindeausschuss Bünsdorf 17.11.2025 öffentlich 6. 

Gemeindevertretung Bünsdorf 08.12.2025 öffentlich 7. 

        

 
Projekt Dorfhilfe 
hier: Anhebung der Wochenstunden und entsprechende Änderung des Kosten- und 
Finanzplans           
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindeausschuss Bünsdorf empfiehlt, / Die Gemeindevertretung Bünsdorf be-
schließt, folgenden Varianten (A – C) zuzustimmen [bitte alle in Frage kommenden Varian-
ten nennen]: 

 … 

 … 

 … 
Die entsprechenden Eigenanteile bzw. Mehrkosten werden in den Haushalten bereitgestellt. 
 
Im Übrigen bleibt der Beschluss der GV vom 12.03.2025 über die Umsetzung und Finanzie-
rung des Projekts bestehen. 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Verwaltung wurde beauftragt zu prüfen, ob der Stundenumfang im Projekt Dorfhilfe er-
höht werden kann, um die ausgeschriebene Stelle im Rahmen der Personalgewinnung at-
traktiver zu gestalten. 
Hierzu wurden folgende Personalkostenansätze (Arbeitgeberkosten im Jahr) ermittelt: 

 15 h/Woche S8a (ALT): 25.500 € 

 20 h/Woche S8a: 33.700,00 € 

 25 h/Woche S8a: 42.130,00 € 
 
Es haben sich im Projekt zudem auch weitere Änderungen mit finanziellen Auswirkungen 
ergeben: 

 Räumlichkeiten: Es sollen keine Büroräume angemietet werden. Stattdessen stellt 
die Gemeinde Bünsdorf unentgeltlich Räumlichkeiten im Feuerwehrgerätehaus zur 
Verfügung. Die Kostenposition Miete entfällt. 

 Beschäftigungszeitraum: Ursprünglich war von einer dreijährigen Beschäftigung der 
Dorfhilfe ausgegangen worden. Aufgrund der Dauer eines Stellenbesetzungsver-
fahrens sowie Kündigungsfristen der Bewerber/innen u. ä. ist jedoch nicht sicher, 
ob die volle Laufzeit von drei Jahren erreicht wird. Die nachfolgenden Berechnun-
gen basieren daher auf einer Beschäftigungsdauer von 2 Jahren und 11 Monaten. 

 



Förderung:  
Das Projekt Dorfhilfe wird aus zwei Fördertöpfen finanziert: 

 Zukunftsbudget des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

 ELER-Fonds über die AktivRegion Eckernförder Bucht 
 
Zukunftsbudget: 
Das Zukunftsbudget stellt Fördermittel für alle Kosten, außer Personalkosten, bereit, je-
doch nur für die Jahre 2025 und 2026. Für das Jahr 2025 entfallen Mittel, da keine Kosten 
anfallen. Für das Jahr 2026 stehen weiterhin Fördermittel zur Verfügung. Ab 2027 können 
aus dem Zukunftsbudget keine Mittel mehr bereitgestellt werden. 
 
ELER-Fonds: 
Die Personalkosten werden über den ELER-Fonds mit 65 % gefördert. Erhöhen sich die 
Personalkosten infolge einer Aufstockung des Stundenumfangs, bestehen zwei Optionen: 

 Mehrkosten werden vollständig von den Gemeinden getragen: 
o In diesem Fall muss die Änderung dem Fördergeber lediglich angezeigt wer-

den. 
o Es ergeht ein Änderungsbescheid (Bearbeitungsdauer ca. 3–5 Wochen). 

 Es wird ein Aufstockungsantrag gestellt: 
o Hierfür ist ein neuer Beschluss der AktivRegion Eckernförder Bucht erforder-

lich. 
o Nach Beschlussfassung wird ein Änderungsbescheid erstellt (Bearbeitungs-

dauer ca. 3–6 Monate). 
 
Ein Arbeitsvertrag darf erst geschlossen werden, wenn der Änderungsbescheid eingegan-
gen ist. 
 
Die aktualisierten Kosten- und Finanzpläne (für 20 und 25 Stunden) sind der Sitzungsvor-
lage beigefügt. 
 
Es ergeben sich folgende Finanzierungsszenarios: 
 
Variante A: 20 h/Woche S8a | Mehrkosten tragen die Gemeinden in vollem Umfang 
 
Summe Kosten 121.785,23 € 

 
Förderung 

 

Förderung AktivRegion 47.495,65 € 

Förderung Zukunftsbudget 7.600,00 € 

 
Eigenanteile gesamt 66.689,58 € Mehrkosten 

Bünsdorf 25.937,25 € 5.633,50 € 

Neu Duvenstedt 5.170,07 € 1.122,93 € 

Sehestedt 35.582,26 € 7.728,37 € 

 

Durchschnittlicher Eigenanteil im Jahr Mehrkosten 

Bünsdorf 8.645,75 € 1.877,83 € 

Neu Duvenstedt 1.723,36 € 374,31 € 

Sehestedt 11.860,75 € 2.576,12 € 

Hinweis: Diese Variante zieht eine zeitliche Verzögerung von ca. 3 – 5 Wochen nach sich. 
 



Variante B: 20 h/Woche S8a | mit Aufstockungsantrag 
 
Summe Kosten 121.785,23 € 

 

Förderung   

Förderung AktivRegion 60.943,36 € 

Förderung Zukunfts-
budget 

7.600,00 € 

 

Eigenanteile gesamt 53.241,87 € Mehrkosten 

Bünsdorf 20.707,10 € 403,35 € 

Neu Duvenstedt 4.127,55 € 80,40 € 

Sehestedt 28.407,22 € 553,34 € 

 

Durchschnittlicher Eigenanteil im Jahr Mehrkosten 

Bünsdorf 6.902,37 € 134,45 € 

Neu Duvenstedt 1.375,85 € 26,80 € 

Sehestedt 9.469,07 € 184,45 € 

Hinweis: Für diese Variante muss ein Aufstockungsantrag gestellt werden, eine Verzöge-
rung von 3 – 6 Monaten ist zu erwarten. 
 
 
Variante C: 25 h/Woche S8a | mit Aufstockungsantrag 
 

Summe Kosten 150.521,08 € 

 

Förderung   

Förderung AktivRegion 78.470,28 € 

Förderung Zukunfts-
budget 

7.600,00 € 

 

Eigenanteile gesamt 64.450,80 € Mehrkosten 

Bünsdorf 25.066,53 € 4.762,78 € 

Neu Duvenstedt 4.996,51 € 949,37 € 

Sehestedt 34.387,75 € 6.533,87 € 

 

Durchschnittlicher Eigenanteil im Jahr Mehrkosten 

Bünsdorf 8.355,51 € 1.587,59 € 

Neu Duvenstedt 1.665,50 € 316,46 € 

Sehestedt 11.462,58 € 2.177,96 € 

Hinweis: Für diese Variante muss ein Aufstockungsantrag gestellt werden, eine Verzöge-
rung von 3 – 6 Monaten ist zu erwarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALT: 15 h/Woche S8a | laut Beschluss/Förderbescheid 
 

Summe Kosten 119.700,44 € 

 

Förderung 
 

Förderung AktivRegion 47.495,66 € 

Förderung Zukunftsbudget 20.000,00 € 

 

Eigenanteile gesamt 52.204,78 € 

Bünsdorf 20.303,75 € 

Neu Duvenstedt 4.047,15 € 

Sehestedt 27.853,89 € 

 

Durchschnittlicher Eigenanteil im Jahr 

Bünsdorf 6.767,92 € 

Neu Duvenstedt 1.349,05 € 

Sehestedt 9.284,63 € 

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Variante A: 
Eigenanteile gesamt 66.689,58 € Mehrkosten 

Bünsdorf 25.937,25 € 5.633,50 € 

Neu Duvenstedt 5.170,07 € 1.122,93 € 

Sehestedt 35.582,26 € 7.728,37 € 

 

Durchschnittlicher Eigenanteil im Jahr Mehrkosten 

Bünsdorf 8.645,75 € 1.877,83 € 

Neu Duvenstedt 1.723,36 € 374,31 € 

Sehestedt 11.860,75 € 2.576,12 € 

 
 
Variante B: 
Eigenanteile gesamt 53.241,87 € Mehrkosten 

Bünsdorf 20.707,10 € 403,35 € 

Neu Duvenstedt 4.127,55 € 80,40 € 

Sehestedt 28.407,22 € 553,34 € 

 

Durchschnittlicher Eigenanteil im Jahr Mehrkosten 

Bünsdorf 6.902,37 € 134,45 € 

Neu Duvenstedt 1.375,85 € 26,80 € 

Sehestedt 9.469,07 € 184,45 € 

 
 
 
 
 



Variante C 
Eigenanteile gesamt 64.450,80 € Mehrkosten 

Bünsdorf 25.066,53 € 4.762,78 € 

Neu Duvenstedt 4.996,51 € 949,37 € 

Sehestedt 34.387,75 € 6.533,87 € 

 

Durchschnittlicher Eigenanteil im Jahr Mehrkosten 

Bünsdorf 8.355,51 € 1.587,59 € 

Neu Duvenstedt 1.665,50 € 316,46 € 

Sehestedt 11.462,58 € 2.177,96 € 

 
 
Im Auftrag  
Wortmann  
      



Kosten- und Finanzierungsplan 20 h/Woche

Dorfhilfe Bünsdorf, Neu Duvenstedt, Sehestedt

Szenario B
01.02.2026 - 31.12.2026 01.01.2027 - 31.12.2027 01.01.2028 - 31.12.2028 Gesamt

Kosten Kosten Kosten Kosten

Personal AG Kosten - 3 Jahre Personal AG Kosten - 3 Jahre Personal AG Kosten - 3 Jahre Personal AG Kosten - 3 Jahre

20 h/Woche S8a 30.891,67 € 20 h/Woche S8a 33.700,00 € 20 h/Woche S8a 33.700,00 € 15 h/Woche S8a 98.291,67 €

2,5 % Lohnsteigerung entfällt 2,5 % Lohnsteigerung 842,50 € 2,5 % Lohnsteigerung 1.706,06 € 2,5 % Lohnsteigerung 2.548,56 €

Dienstwagen (Leasing/ 

Versicherung/Tanken)

Dienstwagen (Leasing/ 

Versicherung/Tanken)

Dienstwagen (Leasing/ 

Versicherung/Tanken)

Dienstwagen (Leasing/ 

Versicherung/Tanken)

430 €/Monat 4.730,00 € 430 €/Monat 5.160,00 € 430 €/Monat 5.160,00 € 430 €/Monat 15.050,00 €

Miete Miete Miete Miete

entfällt entfällt entfällt entfällt

Büroausstattung Büroausstattung Büroausstattung Büroausstattung

Schreibtisch 800,00 € Microsoft-Lizenzen 144,00 € Microsoft-Lizenzen 144,00 € Schreibtisch 800,00 €

Stuhl 450,00 € Handyvertrag 360,00 € Handyvertrag 360,00 € Stuhl 450,00 €

Rollconatiner 300,00 € Internetanschluss 360,00 € Internetanschluss 360,00 € Rollconatiner 300,00 €

Diensthandy 250,00 € Büromaterial 300,00 € Büromaterial 300,00 € Diensthandy 250,00 €

Laptop 700,00 € Laptop 700,00 €

Microsoft-Lizenzen 132,00 € Microsoft-Lizenzen 420,00 €

Handyvertrag 330,00 € Handyvertrag 1.050,00 €

Internetanschluss 330,00 € Internetanschluss 1.050,00 €

Büromaterial 275,00 € Büromaterial 875,00 €

Summe Kosten 39.188,67 € Summe Kosten 40.866,50 € Summe Kosten 41.730,06 € Summe Kosten 121.785,23 €

förderfähige Kosten 30.891,67 € förderfähige Kosten 34.542,50 € förderfähige Kosten 35.406,06 € förderfähige Kosten 100.840,23 €

nicht förderfähige Kosten 8.297,00 € nicht förderfähige Kosten 6.324,00 € nicht förderfähige Kosten 6.324,00 € nicht förderfähige Kosten 20.945,00 €

Szenario A

Förderung Förderung Förderung Förderung Förderung

Förderung AktivRegion 20.079,58 € Förderung AktivRegion 22.452,63 € Förderung AktivRegion 18.411,15 € Förderung AktivRegion 60.943,36 € Förderung AktivRegion 47.495,65 €

Förderung Zukunftsbudget 7.600,00 € Förderung Zukunftsbudget 0,00 € Förderung Zukunftsbudget 0,00 € Förderung Zukunftsbudget 7.600,00 € Förderung Zukunftsbudget 7.600,00 €

Eigenanteil 11.509,08 € Eigenanteil 18.413,88 € Eigenanteil 23.318,91 € Eigenanteil 53.241,87 € Eigenanteil 66.689,58 €

Bünsdorf 4.476,17 € Bünsdorf 7.161,62 € Bünsdorf 9.069,31 € Bünsdorf 20.707,10 € Bünsdorf 25.937,25 €

Neu Duvenstedt 892,24 € Neu Duvenstedt 1.427,53 € Neu Duvenstedt 1.807,79 € Neu Duvenstedt 4.127,55 € Neu Duvenstedt 5.170,07 €

Sehestedt 6.140,68 € Sehestedt 9.824,73 € Sehestedt 12.441,82 € Sehestedt 28.407,22 € Sehestedt 35.582,26 €

Durchschnittliche Kosten im Jahr Durchschnittliche Kosten im Jahr

Bünsdorf 6.902,37 € Bünsdorf 8.645,75 €

Neu Duvenstedt 1.375,85 € Neu Duvenstedt 1.723,36 €

Sehestedt 9.469,07 € Sehestedt 11.860,75 €



Kosten- und Finanzierungsplan 25 h/Woche

Dorfhilfe Bünsdorf, Neu Duvenstedt, Sehestedt

Szenario C
01.02.2026 - 31.12.2026 01.01.2027 - 31.12.2027 01.01.2028 - 31.12.2028 Gesamt

Kosten Kosten Kosten Kosten

Personal AG Kosten - 3 Jahre Personal AG Kosten - 3 Jahre Personal AG Kosten - 3 Jahre Personal AG Kosten - 3 Jahre

25 h/Woche S8a 42.130,00 € 25 h/Woche S8a 42.130,00 € 25 h/Woche S8a 42.130,00 € 15 h/Woche S8a 126.390,00 €

2,5 % Lohnsteigerung entfällt 2,5 % Lohnsteigerung 1.053,25 € 2,5 % Lohnsteigerung 2.132,83 € 2,5 % Lohnsteigerung 3.186,08 €

Dienstwagen (Leasing/ 

Versicherung/Tanken)

Dienstwagen (Leasing/ 

Versicherung/Tanken)

Dienstwagen (Leasing/ 

Versicherung/Tanken)

Dienstwagen (Leasing/ 

Versicherung/Tanken)

430 €/Monat 4.730,00 € 430 €/Monat 5.160,00 € 430 €/Monat 5.160,00 € 430 €/Monat 15.050,00 €

Miete Miete Miete Miete

entfällt entfällt entfällt entfällt

Büroausstattung Büroausstattung Büroausstattung Büroausstattung

Schreibtisch 800,00 € Microsoft-Lizenzen 144,00 € Microsoft-Lizenzen 144,00 € Schreibtisch 800,00 €

Stuhl 450,00 € Handyvertrag 360,00 € Handyvertrag 360,00 € Stuhl 450,00 €

Rollconatiner 300,00 € Internetanschluss 360,00 € Internetanschluss 360,00 € Rollconatiner 300,00 €

Diensthandy 250,00 € Büromaterial 300,00 € Büromaterial 300,00 € Diensthandy 250,00 €

Laptop 700,00 € Laptop 700,00 €

Microsoft-Lizenzen 132,00 € Microsoft-Lizenzen 420,00 €

Handyvertrag 330,00 € Handyvertrag 1.050,00 €

Internetanschluss 330,00 € Internetanschluss 1.050,00 €

Büromaterial 275,00 € Büromaterial 875,00 €

Summe Kosten 50.427,00 € Summe Kosten 49.507,25 € Summe Kosten 50.586,83 € Summe Kosten 150.521,08 €

förderfähige Kosten 42.130,00 € förderfähige Kosten 43.183,25 € förderfähige Kosten 44.262,83 € förderfähige Kosten 129.576,08 €

nicht förderfähige Kosten 8.297,00 € nicht förderfähige Kosten 6.324,00 € nicht förderfähige Kosten 6.324,00 € nicht förderfähige Kosten 20.945,00 €

Förderung Förderung Förderung Förderung

Förderung AktivRegion 27.384,50 € Förderung AktivRegion 28.069,11 € Förderung AktivRegion 23.016,67 € Förderung AktivRegion 78.470,28 €

Förderung Zukunftsbudget 7.600,00 € Förderung Zukunftsbudget 0,00 € Förderung Zukunftsbudget 0,00 € Förderung Zukunftsbudget 7.600,00 €

Eigenanteil 15.442,50 € Eigenanteil 21.438,14 € Eigenanteil 27.570,16 € Eigenanteil 64.450,80 €

Bünsdorf 6.005,98 € Bünsdorf 8.337,83 € Bünsdorf 10.722,73 € Bünsdorf 25.066,53 €

Neu Duvenstedt 1.197,17 € Neu Duvenstedt 1.661,98 € Neu Duvenstedt 2.137,36 € Neu Duvenstedt 4.996,51 €

Sehestedt 8.239,35 € Sehestedt 11.438,33 € Sehestedt 14.710,07 € Sehestedt 34.387,75 €

Durchschnittliche Kosten im Jahr

Bünsdorf 8.355,51 €

Neu Duvenstedt 1.665,50 €

Sehestedt 11.462,58 €



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 17. November 2025 

 
TOP 6. Projekt Dorfhilfe 

hier: Anhebung der Wochenstunden und entsprechende 
Änderung des Kosten- und Finanzplans     

 Vorlagen-Nr. 06/2025/030 
 
Um die ausgeschriebene Stelle für die Dorfhilfe attraktiver zu gestalten, soll der 
Stundenumfang auf 20 Stundenaufgestockt werden.  

Aufgrund der angespannten finanziellen Situation kann sich die Gemeinde 
Bünsdorf Variante A, bei der die Mehrkosten von der Gemeinde Bünsdorf 
anteilig im vollem Umfang getragen wird, nicht leisten. Eine Idee wäre, um 
eine mögliche Lösung für die Gemeinde Bünsdorf herbeizuführen, die übrigen 
Mehrkosten mit finanzieller Hilfe der Nachbargemeinden Sehestedt und Neu 
Duvenstedt tragen zu können. Hierzu soll kurzfristig ein Gespräch erfolgen. 
Sollten die Gemeinden Sehestedt und Neu Duvenstedt nicht bereit sein, die 
sich ergebenen Mehrkosten alleine zu tragen bleibt nach Ansicht der 
Ausschussmitglieder keine andere Möglichkeit aufgrund der finanziellen Lage, 
sich für die Variante B auszusprechen. 

 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss Bünsdorf empfiehlt, der Variante B (Erhöhung auf 20 
Stunden mit Aufstockungsantrag) zuzustimmen, es sei denn die Gemeinden Sehstedt 
und Neu Duvenstedt erklären sich bereit, die Mehrkosten für Variante A alleine zu 
trage.  
 
Die entsprechenden Eigenanteile bzw. Mehrkosten werden in den Haushalten 
bereitgestellt. 
 
Im Übrigen bleibt der Beschluss der GV vom 12.03.2025 über die Umsetzung und 
Finanzierung des Projekts bestehen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

8 Jastimmen 0 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 



 
Amt Hüttener Berge 
Der Amtsdirektor 

 Groß Wittensee, 22.08.25 
Vorlagen-Nr. 06/2025/031 

 Az.: 902.99; 023.37; 022.3 / 
113/191 

 Schriftstück-ID 505392 

 

Sitzungsvorlage 
 

    

Beratungsfolge Termin Status TOP 

Gemeindeausschuss Bünsdorf 17.11.2025 öffentlich 7. 

Gemeindevertretung Bünsdorf 08.12.2025 öffentlich 8. 

        

 
Zuschussanträge 2026           
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt folgende Zu-
schüsse für das Haushaltsjahr 2026 zu gewähren: 
 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde Bünsdorf gewährt jedes Jahr Zuschüsse an diverse Vereine und Verbände. 
Nähere Erläuterungen ergeben sich aus den in der Anlage beigefügten Unterlagen. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die Beträge der genehmigten Zuschüsse sind im Haushaltsplan der Gemeinde Bünsdorf 
für das Haushaltsjahr 2026 bereitzustellen. 
 
 
 
Im Auftrag  
 
 
Heuer  
      



902.99  511732

Gemeinde BÜNSDORF

auf Antrag Zuschussempfänger Beschluss jährlicher
 oder jährlich (HH-stelle) vom Betrag in 2023 2024 2025 2026

zu zahlen €
 

jährlich Landjugend Bünsdorf u. U. 03.11.2014 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 €
(06/36250.5318000) (AO 17.04.24) (AO 27.01.25)

Deutsche Multiple Sklerose

jährlich Gesellschaft 03.11.2014 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €
Antrag liegt 

vor
(06/33100.5318000) (AO 17.04.24) (AO 27.01.25)
Volksbund Deutsche 

auf Antrag Kriegsgräberfürsorge e.V. 03.11.2014 25,00 € kein Antrag kein Antrag abgelehnt
(06/55300.5318000)

Deutsche Gesellsch. z. Ret-
auf Antrag tung Schiffbrüchiger (DGzRS) 03.11.2014 25,00 € 25,00 € 25,00 € 25,00 €

(06/33100.5318000) (AO 17.04.24) (AO 27.01.25)
Mühlenverein z. Erhaltung d. Beitritts-

jährlich Gr. Wittenseer Windmühle erklärung 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 €
(Mitgliedsbeitrag) (06/28100.5429000) v. 08.07.97 (AO 17.04.24) (AO 27.01.25)

Verein für Kunst und Kultur Beitritts- 50,00 €
jährlich Hüttener Berge e.V. erklärung (lt. Beschluss 50,00 € 50,00 € 50,00 €

(Mitgliedsbeitrag) (06/28100.5429000) v. 15.07.99 v. 03.12.01) (AO 17.04.24) (AO 27.01.25)
Kameradschaftskasse Frei-

jährlich willige Feuerwehr Bünsdorf 03.11.2014 350,00 € 350,00 € 350,00 € 350,00 €
(06/12600.5318000) (AO 17.04.24) (AO 27.01.25)

Vereinba- 305,00 €
jährlich Altenclub Bünsdorf rung v. (lt. Nachtrag 305,00 € 305,00 € 305,00 €

(Vereinbarung) (06/33100.5318000) 03.04.2001 v. 23.07.02) (AO 17.04.24) (AO 27.01.25)
Interessengemeinschaft max.

Bünsdorfer Kinder 03.11.2014 200,00 € kein Antrag kein Antrag kein Antrag
(06/36250.5318000) d. nachgew. Kosten

Dansk Centralbibliotek 

auf Antrag for Sydslesvig ----- ----- abgelehnt abgelehnt abgelehnt
Antrag liegt 

vor

"fördern und betreuen" e. V. Beitritts- ab 2015
jährlich Grundschule Borgstedt erklärung nach 299,50 € 308,50 € 303,50 €

(Mitgliedsbeitrag) (06/21100.5429000) v. 14.07.09 EW-Zahl (AO 16.04.24) (AO 27.01.25)
!Via Frauenberatung 

auf Antrag Rendsburg-Eckernförde 03.11.2014 50,00 € 50,00 € 50,00 € 50,00 €
Antrag liegt 

vor
(06/36750.5318000) (AO 17.04.24) (AO 27.01.25)
Heimatgemeinschaft

jährlich Eckernförde e.V. 36,00 € 36,00 € 36,00 € 36,00 €
(Mitgliedsbeitrag) (06/2810.54290) (AO 17.04.24) (AO 27.01.25)

Dansk Skoleforening
for Sydslesvig e.V. abgelehnt

Summe: 1.415,50 € 1.424,50 € 1.419,50 €

auf Antrag

902.99:Zuschüsse Bünsdorf/01 Gesamtübersichten





















Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 17. November 2025 

 
TOP 7. Zuschussanträge 2026     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/031 

 
Es gab eine kurze Diskussion ob Zuschüsse bei gemeindeeigenen Einrichtungen 
(Landjugend, Feuerwehr und Altenclub) in gleicher Höhe gezahlt werden. 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt folgende Zuschüsse für das Haushaltsjahr 2026 
zu gewähren: 
 
Landjugend Bünsdorf jährlich 200,00€  
Deutsche Multiple Sklerose jährlich 25,00€ 
Deutsche Gesellsch.z.Rettung Schiffbrüchiger jährlich 25,00€ 
Mühlenverein z. Erhaltung d. Gr. Wittenseer Windmühle jährlich 75,00€ 
Verein für Kunst und Kultur Hüttener Berge e.V.jährlich  50,00€ 
Kameradschaftskasse Freiwillige Feuerwehr Bünsdorf jährlich 350,00€  
Altenclub Bünsdorf jährlich 305,00€ 
„fördern und betreuen“ e.V. Grundschule Borgstedt jährlich 299,50€  
!Via Frauenberatung Rendsburg-Eckernförde jährlich 50,00€ 
Heimatgemeinschaft Eckernförde e.V jährlich. 36,00 €  
 
Es wurde bisher seitens der Interessengemeinschaft Bünsdorfer Kinder kein Antrag 
auf einen Zuschuss gestellt, wenn dies im Laufe des Jahres noch eintrifft, ist die 
Gemeinde durchaus gewillt, Zuschüsse zu gewähren. 
 
 
 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

4 Jastimmen 4 Neinstimmen 0 Enthaltungen 

 



Amt Hüttener Berge 
Der Amtsdirektor 

 Groß Wittensee, 16.10.25 
Vorlagen-Nr. 06/2025/032 

 Az.: 023.37; 131.10; 022.3 / 312 

 Schriftstück-ID 512235 

 

Sitzungsvorlage 
 

    

Beratungsfolge Termin Status TOP 

Gemeindeausschuss Bünsdorf 17.11.2025 öffentlich 8. 

Gemeindevertretung Bünsdorf 08.12.2025 öffentlich 9. 

        

 
Feuerwehrbedarfsplan 2025 FF Bünsdorf           
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt, den vorliegenden 
Feuerwehrbedarfsplan (Stand 25.08.2025) als Planungsgrundlage für zukünftige Maßnah-
men im Bereich des Feuerwehrwesens in der Gemeinde Bünsdorf zu verwenden und die 
notwendigen Maßnahmen zum Ausgleich der Sicherheitsbilanz des Feuerwehrbedarfsplans 
in Abstimmung mit der Gemeindewehrführung zu entwickeln und umzusetzen. 
 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
 
Nach § 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren  
(Brandschutzgesetz - BrSchG) haben die Gemeinden den örtlichen Verhältnissen angemes-
sene leistungsfähige öffentliche Feuerwehren zu unterhalten, die nach § 6 Abs. 3 BrSchG 
eine ausreichende persönliche und sächliche Leistungsfähigkeit besitzen müssen. 
 
Die Anforderungen an die Organisation und Ausrüstung sowie die Ausbildung der freiwilli-
gen Feuerwehren sind im Organisationserlass Feuerwehren – OrgFw – des Innenministeri-
ums des Landes Schleswig-Holstein definiert. 
 
Die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr orientiert sich an ihrer Fähigkeit einen so genannten 
kritischen Wohnungsbrand erfolgreich bekämpfen zu können. Der kritische Wohnungsbrand 
unterstellt einen Brand im ersten Obergeschoss eines Gebäudes, in dem der Treppenraum 
als erster baulicher Rettungsweg verraucht ist und die Menschenrettung über Rettungsmittel 
der Feuerwehr als zweiten Rettungsweg erfolgen muss. Weiterhin sind die Besonderheiten 
des Einsatzbereiches der Feuerwehr bei der Beurteilung der Leistungsfähigkeit zu berück-
sichtigen 
 
Mit Hilfe eines Feuerwehrbedarfsplans kann festgestellt werden, ob die notwendigen Rah-
menbedingungen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr erfüllt sind. Ein 
Feuerwehrbedarfsplan bildet somit die Beurteilungs- und Entscheidungsgrundlage für die 
verantwortlichen Gremien des Trägers der Feuerwehr.  
 



Die Bewertung einer Gemeindefeuerwehr ergibt sich aus der Sicherheitsbilanz, den Ein-
satzmitteln, der Hilfsfrist sowie den Einsatzkräften. Die Grundlage dieser Bewertung bildet 
die Betrachtung der Ausrückebereiche. Werden in den Ausrückebereiche nicht alle Be-
messungswerte mit dem Ampelstatus grün bewertet, erhält die Gemeindefeuerwehr den 
Ampelstatus rot, und es muss mit Hilfe der Stellschrauben geprüft werden, welche Maß-
nahmen zum Ausgleich der Defizite auch gemeindeübergreifend möglich sind.  
 
Für die tatsächliche Beurteilung der Sicherheitsbilanz ist zusätzlich die Betrachtung der Be-
messungswerte Hilfsfrist, Einsatzkräfte und Einsatzmittel erforderlich, da sich aus dieser 
Gesamtschau erst die Leistungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehr abschließend beurteilen 
lässt 
 
Darüber hinaus ist es nach den Landesrichtlinien zur Förderung des Feuerwehrwesens er-
forderlich, bei Anträgen auf Förderung von Feuerwehrfahrzeugen einen Feuerwehrbedarfs-
plan vorzulegen.  
 
Der Feuerwehrbedarfsplan wird auf der Grundlage einer fachlichen Risikobeschreibung er-
stellt. Auf der Grundlage der Risikobeschreibung der Gemeinde lassen sich aus dem Feu-
erwehrbedarfsplan die folgenden Bemessungswerte ermitteln: 

 die Einsatzmittel mit den erforderlichen Löschfahrzeugen,  

 die Einsatzkräfte (Funktionen) sowie  

 die zeitliche und räumliche Erreichbarkeit im Ausrückebereich (Einhalten von Hilfsfristen)  
 
Durch den Abgleich der so ermittelten Bemessungswerte mit den tatsächlich vorhandenen 
Ressourcen wird dann im Feuerwehrbedarfsplan eine sogenannte Sicherheitsbilanz aufge-
stellt.  
 
Ein Modul zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans ist auf der Homepage der Landes-
feuerwehrschule verfügbar. Hiermit lässt sich interaktiv unter Berücksichtigung der Bestim-
mungen des OrgFW ein Feuerwehrbedarfsplan erstellen. 
 
Der Feuerwehrbedarfsplan ist alle 5 Jahre, spätestens beim Wechsel der Wehrführung der 
weiteren Entwicklung der Gemeinde (Neubauten, Veränderung der Einwohnerzahlen etc) 
und den sich daraus ergebenden Auswirkungen für das Feuerwehrwesen anzupassen und 
entsprechend fortzuschreiben. Eine weitere Grundlage zur Erstellung des neuen Feuer-
wehrbedarfsplan dienen die erstellten Gefährdungsbeurteilungen, sowie der Besprechung 
im Feuerwehrgerätehaus vom 09.08.2023 zwischen der Gemeinde Bünsdorf, der Feuer-
wehr Bünsdorf und der Hanseatischen Feuerwehrunfallkasse. 
 
Der letzte Feuerwehrbedarfsplan stammt vom 18.08.2019.  
 
Durch die Gemeindewehrführung der Freiwilligen Feuerwehr Bünsdorf  wurde unter Ver-
wendung des o. g. von der Landesfeuerwehrschule bereitgestellten Moduls der anliegend 
beigefügte Feuerwehrbedarfsplan für die Gemeinde Bünsdorf erstellt. Für die Vorstellung 
und Erläuterung des Plans steht die Gemeindewehrführung zur Verfügung. 
 
Aufgabe der gemeindlichen Gremien ist es nun, in Zusammenarbeit mit der Feuer-
wehr, die sich aus dem vorgelegten Feuerwehrbedarfsplan zum Ausgleich der Sicher-
heitsbilanz ergebenden Handlungserfordernisse abzuleiten und durch entspre-
chende Beschlüsse umzusetzen. Das Ergebnis dieser Fortschreibung findet man auf 
Seite 31 unter Ziffer 8. Die vorgeschlagenen Maßnahmen zum Ausgleich der Sicher-
heitsbilanz sind unter Ziffer 8.1. auf Seite 32 des Feuerwehrbedarfsplans zu finden. 



Vorweg genommen auf Seite 2 & 3 des Feuerwehrbedarfsplans befindet sich eine Zu-
sammenfassung der zum Ausgleich der Sicherheitsbilanz erforderlichen Maßnahmen 
gemäß erstellten Gefährdungsbeurteilungen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Die finanziellen Auswirkungen lassen sich erst im Rahmen der konkreten Umsetzung der 
Maßnahmen zum Ausgleich der Sicherheitsbilanz beziffern.  
 
 
 
 
Im Auftrag  
 
 
Michaelis  
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Übersicht der vorhandenen Anlagen

Anlagen mit den Daten der Gemeindefeuerwehr

Anlage G1 - Übersicht der Ausrückebreiche

Anlage G2 - Gesamtstatus der Gemeindefeuerwehr

        Teil 1  Sicherheitsbilanz

        Teil 2  Einsatzmittel

        Teil 3  Hilfsfrist

        Teil 4  Einsatzkräfte

        Teil 5  Handlungsmatrix für die Gemeindefeuerwehr

Anlage G3 - Einsatzstatistik der Gemeindefeuerwehr

Anlagen mit den Daten der einzelnen Ausrückebereiche

Diese Anlagen sind für jeden Ausrückebereich jeweils einmal vorhanden.

Anlage A1 - Risikoklassenbestimmung

Anlage A2 - Vorhandene Lösch- und Sonderfahrzeuge

        Teil 1 Löschfahrzeuge

        Teil 2 Sonderfahrzeuge

Anlage A3 - Gesamtstatus des Ausrückebereichs

        Teil 1  Sicherheitsbilanz

        Teil 2  Einsatzmittel

        Teil 3  Hilfsfrist

        Teil 4  Einsatzkräfte

        Teil 5  Handlungsmatrix für den Ausrückebereich

Anlage A4 - Fahrzeugentwicklung der Löschfahrzeuge

Anlage A5 - Personalentwicklung

Anlage A6 - Einsatzstatistik

Anlage A7 - Vorhandene Sonderfahrzeuge

Anlage A8 - Stellplatzgrößen der Lösch- und Sonderfahrzeuge

Anlage A9 - Technische Hilfe
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Anlage G1 - Übersicht der Ausrückebereiche

Die Gemeindefeuerwehr gliedert sich in die folgenden Ausrückebereiche: 

Nr.
 

Name des Ausrückebereiches
 

Ausrückezeit
 

Außerorts
 

Nachbarschaft-
liche Löschhilfe

1 Ausrückebereich 1 Bünsdorf 6,0 Minuten Nein Ja

2 Ausrückebereich 2 Bünsdorf
Außenbereich

6 Minuten Ja Ja



Seite: 4Anlagen zur Feuerwehrbedarfsplanung der Gemeinde Bünsdorf, Stand: 25.08.2025

Anlage G2 - Gesamtstatus der Gemeindefeuerwehr
Bünsdorf

Der Gesamtstatus für die Gemeindefeuerwehr gliedert sich in 4 Abschnitte:

- 1. Sicherheitsbilanz
- 2. Einsatzmittel
- 3. Hilfsfrist
- 4. Einsatzkräfte

Gesamtstatus über alle Ausrückebereiche

1. Sicherheitsbilanz

Die Bestimmung der Risikoklasse und der dafür erforderlichen Fahrzeugpunkte ergibt
folgende Resultate:

Sta-
tus

Ausrückebereich Einwohner-
innen und
Einwohner
 

Risiko-
klasse
 

Bedarf
Fahrzeug-

punkte
vor Ort

Löschhilfe

Vorhand.
Fahrzeug-

punkte
vor Ort

Löschhilfe

Diffe-
renz

Ausrückebereich 1
Bünsdorf

600 3 105
21

115
90

10

Ausrückebereich 2
Bünsdorf
Außenbereich

120 2 59
13

115
195

56

Gesamt 720 164
34

230
285

66

Die Fahrzeugbilanz ist ausgeglichen.

Status Sicherheitsbilanz
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2. Einsatzmittel

Die Auswertung der Löschfahrzeuge ergibt folgendes Ergebnis:

Sta-
tus

Ausrückebereich Fahrzeugpunkte
nach 8 Minuten

Fahrzeugpunkte
nach 13 Minuten

Bemerkungen

Ausrückebereich 1
Bünsdorf

115 Punkte
LF 10 (ID 3 -
Ausrückebereich 1
Bünsdorf)

90 Punkte
Mittleres
Löschfahrzeug
(gemeindeübergreif
ende Hilfe)

Ausrückebereich 2
Bünsdorf
Außenbereich

0 Punkte 195 Punkte
LF 10 (ID 3 -
Ausrückebereich 1
Bünsdorf)
TSF-W

(gemeindeübergreif
ende Hilfe)

Es müssen
mindestens 55
Fahrzeugpunkte
(min. TSF)
innerhalb von 8
Minuten am
Einsatzort sein. 

Es gibt Eintreffzeiten, die nicht ausreichend sind.

Status Einsatzmittel
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3. Hilfsfrist

Die Auswertung der Aktionsradien ergibt folgendes Ergebnis:

Sta-
tus

Ausrückebereich Länge
Ost

Breite
Nord

Ausrück
zeit

Anmarschzeit / Radius

Eintreffzeit
8 Minuten

Eintreffzeit 
13 Minuten

Ausrückebereich 1
Bünsdorf

9,74° 54,37° 6.0 Min. 2 Min. /
1,0 km

7 Min. /
3,4 km

Ausrückebereich 2
Bünsdorf
Außenbereich

9,74° 54,37° 6 Min. 2 Min. /
1,4 km

7 Min. /
5,0 km

Es wurde nicht für alle Ausrückebereiche bestätigt, dass alle für das Schutzziel
möglichen Einsatzstellen innerhalb der Hilfsfrist erreichbar sind.

Status Hilfsfrist
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4. Einsatzkräfte

Die Auswertung der verfügbaren Einsatzkräfte und Funktionen ergibt folgendes
Ergebnis:

Sta-
tus

Ausrückebereich nach 8 Minuten an der
Einsatzstelle verfügbar

nach 13 Minuten an der
Einsatzstelle verfügbar

 EL GF MA AT TR Su
m.

EL GF MA AT TR Su
m.

Ausrückebereich 1
Bünsdorf

1 1 2 3 4 11 2 2 4 5 8 21

Ausrückebereich 2
Bünsdorf
Außenbereich

0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 10

Die Anzahl der Einsatzkräfte einigen Ausrückebereichen ist nicht ausreichend.

Status Einsatzmittel
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Anlage G2 Teil 5 - Handlungsmatrix für die
Gemeindefeuerwehr

In der unten stehenden Handlungsmatrix werden Stellschrauben und Maßnahmen
aufgeführt, die eine direkte Wirkung auf die festgestellten Mängel haben. Bitte achten
Sie auf die Spalten mit der roten Statusampel und ggfs. die weiteren Auswirkungen der
Maßnahmen in den anderen Spalten. 

Stellschraube,
zugehörige Maßnahmen

Maßnahmen wirken unmittelbar auf

Sicher-
heitsbilanz

Einsatz-
mittel

Hilfsfrist Einsatz-
kräfte

Zuschnitt der Ausrückebereiche:

Neuordnen der Ausrückebereiche

Risikoklasse
und
Löschfahr-
zeuge

Aktions-
radien

Verfügbar-
keit

Lage des Feuerwehrhauses:

Lage und Erreichbarkeit der Risiken
zum Feuerwehrhaus
Isochronenanalyse, ob alle Risiken
innerhalb der Hilfsfrist erreicht
werden

Aktions-
radien

Verfügbar-
keit

Anzahl und Einsatzwert der
Löschfahrzeuge:

Beschaffen von Löschfahrzeugen

Vorhandene
Fahrzeug-
punkte

Verfügbare
Fahr-
zeugpunkte
an der
Einsatz-
stelle

Personal-
und
Funktions-
bedarf

Ersatzbeschaffung:

Planen von Ersatzbeschaffungen
durch ein  zukunftsorientiertes
Fahrzeugkonzept.

Vorhandene
Fahrzeug-
punkte

Fahrzeug-
punkte an
der Einsatz-
stelle

Personal-
und
Funktions-
bedarf

Funktionsverfügbarkeit:

Qualifizieren von Einsatzkräften für
die erforderlichen Funktionen
Funktionsbezogene
Personalgewinnung

Funktions-
stärke



Seite: 9Anlagen zur Feuerwehrbedarfsplanung der Gemeinde Bünsdorf, Stand: 25.08.2025

Fortsetzung Anlage G2 Teil 5 - Handlungsmatrix für die
Gemeindefeuerwehr Bünsdorf

Stellschraube,
zugehörige Maßnahmen

Maßnahmen wirken unmittelbar auf

Sicher-
heitsbilanz

Einsatz-
mittel

Hilfsfrist Einsatz-
kräfte

Alarm- und Ausrückeordnung:

Überprüfen und Ändern der Alarm-
und Ausrückeordnungen zwischen
den Ausrückebereichen

Fahrzeugpu
nkte an der
Einsatzstelle

Aktions-
radien

Verfügbar-
keit

Personalentwicklung:

Mitgliederwerbung
Personalgewinnung auch im
Hinblick auf die
Funktionsverfügbarkeit

Personal-
stärke

Kooperation mit benachbarten
Gemeindefeuerwehren:

Vereinbaren fachlicher und
organisatorischer Zusammenarbeit

Vorhandene
Fahrzeug-
punkte

Fahrzeug-
punkte an
der Einsatz-
stelle

Aktions-
radius
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Anlage G3 - Einsatzstatistik für die Gemeindefeuerwehr

Diese Anlage gibt Informationen über die vorliegenden Einsatzzahlen der letzten 5
Jahre. Für einige Ortsfeuerwehren liegen keine Einsatzzahlen vor.
 

Jahr
 

Brandbe-
kämpfung

Technische
Hilfe

Fehlalarme Sonstige Gesamt Anteil

2024 5 11 3 1 20 24,1 %

2023 2 15 6 3 26 31,3 %

2022 5 12 1 0 18 21,7 %

2021 5 3 1 0 9 10,8 %

2020 3 3 4 0 10 12,0 %

Gesamt 20 44 15 4 83 100,0 %

Anteil 24,1 % 53,0 % 18,1 % 4,8 % 100,0 %
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Anlage A1.1 - Risikoklassenbestimmung für den
Ausrückebereich Ausrückebereich 1 Bünsdorf

Einwohnerinnen und Einwohner 600

Rechnerische Einwohnerzahl unter
Berücksichtigung der
Übernachtungszahlen:

621

Risikoklasse 3

Bedarf Fahrzeugpunkte im
Ausrückebereich

105

Bedarf Fahrzeugpunkte
nachbarschaftliche Löschhilfe

21

Drehleiter erforderlich Nein

TH-Stufe (siehe Anmerkungen) 0

Anmerkungen

Auf Grund der vorhandenen Anzahl von Einwohnerinnen und Einwohnern mit 1.000
oder weniger gehört dieser Ausrückebereich normal der Risikoklasse 1 an. Die höchst
mögliche Einstufung ist die Risikoklasse 3. 

Umfang der Technischen Hilfe: TH Klein - Technische Hilfe im kleineren Umfang, z.B.
Herstellen einer Betreuungsöffnung bei verunfalltem PKW mit einer eingeklemmten
Person, Absicherung der Unfallstelle

Folgende Risiken wurden bei der Bestimmung der Risikoklasse berücksichtigt. In der
Spalte Bemerkungen finden Sie Hinweise zu den Risiken, die zu einer Erhöhung der
Risikoklasse führten:

Wohnbebauung

Risiko Bemerkungen

reine Wohn-, Dorf- und Mischgebiete
sowie Sondergebiete, die der Erholung
dienen

Gewerbebebauung

Risiko Bemerkungen

Werkstätten größer 200 m² sowie
Bürogebäude über 400 m²

Merkmal Risikoklasse 2. 
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Fortsetzung Anlage A1 - Risikoklassenbestimmung für den
Ausrückebereich Ausrückebereich 1 Bünsdorf

Beherbergungsstätten mit mehr als 60
Betten

Merkmal Risikoklasse 3. 

Besondere Bebauung

Risiko Bemerkungen

Versammlungsstätte bis 800
Besucherinnen und Besucher

Merkmal Risikoklasse 2. 

Übernachtungen

Risiko Bemerkungen

Häufige Übernachtungen pro Jahr im
Rahmen des Fremdenverkehrs

21.000 Übernachtungen pro Jahr 

Mehrbedarf, der nicht in der Risikoklasse berücksichtigt ist:

Sonstige Einrichtungen

Risiko Bemerkungen

Sportboothäfen > 50 Liegeplätze

Wirtschaftseinrichtungen

Risiko Bemerkungen

Kunstdüngerlager

zusätzliche Besonderheiten mit
Gefahrenpotential, die nicht in den
Risikoklassen und dem Mehrbedarf
erfasst sind

Zusätzliche Besonderheit mit Gefahrenpotential:

keine zentr. Wasserversorgung (wird nicht bewertet)
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Anlage A2.1 - Teil 1: Vorhandene Löschfahrzeuge im
Ausrückebereich Ausrückebereich 1 Bünsdorf

In dieser Tabelle können Sie sehen, mit welchen Punktzahlen die vorhandenen
Löschfahrzeuge bewertet werden.

ID Fahrzeugtyp Technische
Hilfe *

Punktzahl

3 LF 10 Nein 115

Summe aller Löschfahrzeuge: 115 115

* Mindestens eine Ausstattung bestehend aus: Hydraulischer Rettungsgerätesatz,
Sicherungs- und Unterbaumaterial, Geräte zum Heben und Bewegen von Lasten

** Für die Feuerwehrbedarfsplanung (FwBP) der Gemeinde kann das LF-KatS bis zu
75% des Fahrzeugpunktwertes eines Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) anrechnet
werden. Für diese Planung wurde ein Wert von 0 % gewählt.
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Anlage A2.1 - Teil 2: Vorhandene Sonderfahrzeuge im
Ausrückebereich Ausrückebereich 1 Bünsdorf

In dieser Tabelle können Sie sehen, mit welchen Punktzahlen die vorhandenen
Löschfahrzeuge bewertet werden.

ID Fahrzeugtyp Taktischer
Aufgabenbereich

Technische
Hilfe *

5 SW 1000 FwA Schlauchanhänger
ca. 750 m B, Einsatz nur
in Verbindung eines MZF
möglich !!

Nein

6 MZF Achtung !
Eingeschränkte
Verfügung - Zukunft über
Verbleib unklar -

Nein

8 RTB 2 Wasserrettung Nein

* Mindestens eine Ausstattung bestehend aus: Hydraulischer Rettungsgerätesatz,
Sicherungs- und Unterbaumaterial, Geräte zum Heben und Bewegen von Lasten
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Anlage A3.1 - Gesamtstatus für den Ausrückebereich
Ausrückebereich 1 Bünsdorf

Der Gesamtstatus für diesen Bereich gliedert sich in 4 Abschnitte:

- 1. Sicherheitsbilanz
- 2. Einsatzmittel
- 3. Hilfsfrist
- 4. Einsatzkräfte

Gesamtstatus

Entweder liegen nicht alle erforderlichen Daten vor oder in einzelnen Teilen dieses
Ausrückebereiches bestehen Defizite. Bitte prüfen Sie die aufgeführten
Einzelbetrachtungen.

Gesamtstatus

1. Sicherheitsbilanz

Die Bestimung der Risikoklasse und der dafür erforderlichen Fahrzeugpunkte ergibt
folgende Resultate:

Einwohnerinnen und Einwohner: 600

Risikoklasse: 3

Löschfahrzeuge
 

im Ausrückebereich
 

nachbarschaftliche
Löschhilfe

Gesamt

Vorhanden 115 Punkte 90 Punkte 205 Punkte

Bedarf 105 Punkte 21 Punkte 126 Punkte

Differenz 10 Punkte 69 Punkte 79 Punkte

Die Fahrzeugbilanz ist positiv. 

Status Sicherheitsbilanz
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2. Einsatzmittel

In diesem Ausrückebereich treffen folgende Löschfahrzeuge nach 8 bzw. 13 Minuten
an der Einsatzstelle ein:

Fahrzeugpunkte nach 8
Minuten

Fahrzeugpunkte nach 13
Minuten

Bemerkungen

115 Punkte
LF 10 (ID 3 -
Ausrückebereich 1
Bünsdorf)

90 Punkte
Mittleres Löschfahrzeug
(gemeindeübergreifende
Hilfe)

Die Eintreffzeiten der Löschfahrzeuge sind für diesen Bereich ausreichend

Status Einsatzmittel

3. Hilfsfrist

Im vorliegenden Ausrückebereich werden die folgenden Aktionsradien innerhalb der
Hilfsfrist abgedeckt:

Länge Ost Breite Nord Ausrückzeit Anmarschzeit / Radius

Eintreffzeit
8 Minuten

Eintreffzeit
13 Minuten

9,74° 54,37° 6.0 Minuten 2 Min. 1,0 km 7 Min. 3,4 km

Es wurde bestätigt, dass alle für das Schutzziel möglichen Einsatzstellen innerhalb der
Hilfsfrist erreichbar sind.

Status Hilfsfrist
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4. Einsatzkräfte

Die Auswertung der verfügbaren Einsatzkräfte und Funktionen ergibt folgendes
Ergebnis: 

Funktionen insgesamt an der
Einsatzstelle verfügbar

Bemerkungen

nach 8
Minuten

nach 13
Minuten

Einsatzleitung 1 2

Gruppenführung 1 2

Maschinisten 2 4

Einsatzkräfte (mit
Atemschutz)

3 5 Mindestens vier
Atemschutzgeräteträgerinnen

oder -träger müssen nach acht
Minuten an der Einsatzstelle

sein. 

Einsatzkräfte (ohne
Atemschutz)

4 8

Summe 11 21

Die Anzahl der Einsatzkräfte ist nicht ausreichend.

Status Einsatzkräfte
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Anlage A3.1 Teil 5 - Handlungsmatrix für den 
Ausrückebereich Ausrückebereich 1 Bünsdorf

Stellschraube,
zugehörige Maßnahmen

Maßnahmen wirken unmittelbar auf

Sicher-
heitsbilanz

Einsatz-
mittel

Hilfsfrist Einsatz-
kräfte

Zuschnitt der Ausrückebereiche:

Neuordnen der Ausrückebereiche

Risikoklasse
und
Löschfahr-
zeuge

Aktions-
radien

Verfügbar-
keit

Lage des Feuerwehrhauses:

Lage und Erreichbarkeit der Risiken
zum Feuerwehrhaus
Isochronenanalyse, ob alle Risiken
innerhalb der Hilfsfrist erreicht
werden

Aktions-
radien

Verfügbar-
keit

Anzahl und Einsatzwert der
Löschfahrzeuge:

Beschaffen von Löschfahrzeugen

Vorhandene
Fahrzeug-
punkte

Verfügbare
Fahr-
zeugpunkte
an der
Einsatz-
stelle

Personal-
und
Funktions-
bedarf

Ersatzbeschaffung:

Planen von Ersatzbeschaffungen
durch ein  zukunftsorientiertes
Fahrzeugkonzept.

Vorhandene
Fahrzeug-
punkte

Fahrzeug-
punkte an
der Einsatz-
stelle

Personal-
und
Funktions-
bedarf

Funktionsverfügbarkeit:

Qualifizieren von Einsatzkräften für
die erforderlichen Funktionen
Funktionsbezogene
Personalgewinnung

Funktions-
stärke
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Fortsetzung Anlage A3.1 Teil 5 - Handlungsmatrix für den 
Ausrückebereich Ausrückebereich 1 Bünsdorf

Stellschraube,
zugehörige Maßnahmen

Maßnahmen wirken unmittelbar auf

Sicher-
heitsbilanz

Einsatz-
mittel

Hilfsfrist Einsatz-
kräfte

Alarm- und Ausrückeordnung:

Überprüfen und Ändern der Alarm-
und Ausrückeordnungen zwischen
den Ausrückebereichen

Fahrzeugpu
nkte an der
Einsatzstelle

Aktions-
radien

Verfügbar-
keit

Personalentwicklung:

Mitgliederwerbung
Personalgewinnung auch im
Hinblick auf die
Funktionsverfügbarkeit

Personal-
stärke
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Anlage A4.1 - Fahrzeugentwicklung der Löschfahrzeuge
für den Ausrückebereich Ausrückebereich 1 Bünsdorf

Diese Anlage gibt Informationen zum Alter der Löschfahrzeuge, deren verbleibende
Nutzungsdauer und des geschätzten Finanzbedarfs für eine Wiederbeschaffung:

ID Löschfahrzeug Bau-
jahr

Nutz-
ungs-
dauer
Jahre

Alter
Jahre

Rest-
nutz-
ung
Jahre

Ersatz
im
Jahr

Schätzneu-
preis in
2023

Schätzneu-
preis im
Jahr 
der Neuan-
schaffung *

3 LF 10 2024 20 1 19 2044 485.000 € 735.000 €

* Gerechnet mit einer mittleren Preissteigerung von 2% pro Jahr. Bei nicht mehr der
aktuellen Norm entsprechenden Löschfahrzeugen wird falls vorhanden ein
vergleichbares Nachfolgelöschfahrzeug berücksichtigt. Für Löschfahrzeuge, die nicht
mehr der Norm entsprechen und für die es keine Nachfolgelöschfahrzeuge nach DIN
gibt, erfolgt keine Kostenermittlung.

Status Fahrzeugentwicklung

Alle vorhandenen Löschfahrzeuge haben eine Restnutzungsdauer von mindestens 10
Jahren.
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Anlage A5.1 - Personalentwicklung für den 
Ausrückebereich Ausrückebereich 1 Bünsdorf

Diese Anlage gibt Informationen zur Gesamtstärke der Einsatzkräfte und des
Altersdurchschnitts.

Bewertung der Gesamtstärke

Die in diesem Bereich vorhandenen Löschfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen sowie
Hubrettungsfahrzeuge geben eine Mindeststärke der Einsatzkräfte vor:

Funktionen EL/GF MA AT TR Gesamt

Gesamtstärke 6 12 14 13 45

Bedarf der Fahrzeuge

LF 10 1 1 4 3 9

Summe Bedarf Fahrzeuge 1 1 4 3 9

Mindeststärke * 2 2 8 15 27

Differenz 4 10 6 18

Status Gesamtstärke

Die Gesamtstärke der Einsatz- und Reserveabteilung ist ausreichend. 

Legende

EL = Einsatzleitung, GF = Gruppenführung, MA = Maschinistin oder Maschinist, 
AT = Einsatzkräfte (Atemschutzgeräteträger), TR = Einsatzkräfte (keine
Atemschutzgeräteträger)

* Laut Erlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zur Gliederung
und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren ist jedes Löschfahrzeug mehrfach zu
besetzen, wobei jede Einsatzkraft nur in einer Funktion gezählt werden darf.
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Fortsetzung Anlage A5.1 - Personalentwicklung für den 
Ausrückebereich Ausrückebereich 1 Bünsdorf

Bewertung der Altersstruktur

Funktionen EL/GF MA AT TR Gesamt Anteil %

Vorhandene Gesamtstärke 6 12 14 13 45 100,0 %

davon 18 bis 29 Jahre
(Jahrgang 1996 bis 2007)

0 2 8 2 12 26,7 %

davon 30 bis 39 Jahre
(Jahrgang 1986 bis 1995)

2 1 2 0 5 11,1 %

davon 40 bis 49 Jahre
(Jahrgang 1976 bis 1985)

2 2 4 0 8 17,8 %

davon 50 bis 59 Jahre
(Jahrgang 1966 bis 1975)

1 4 0 6 11 24,4 %

davon 60 bis 67 Jahre
(Jahrgang 1958 bis 1965)

1 3 0 5 9 20,0 %

Einsatzabteilung 
(bis 49 Jahre)

4 5 14 2 25 55,6 %

Reserveabteilung
(ab 50 Jahre)

2 7 0 11 20 44,4 %

Bewertung Alterstruktur

Der Altersdurchschnitt aller Einsatzkräfte liegt mindestens bei 39,5 Jahren. Der
Feuerwehr zeigt erste Anzeichen einer beginnenden Überalterung und es sollten
mittelfristig Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung eingeleitet werden. 

Legende

EL = Einsatzleitung, GF = Gruppenführung, MA = Maschinistin oder Maschinist, 
AT = Einsatzkräfte (Atemschutzgeräteträger), TR = Einsatzkräfte (keine
Atemschutzgeräteträger)
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Anlage A6.1 - Einsatzstatistik für den 
Ausrückebereich Ausrückebereich 1 Bünsdorf

Diese Anlage gibt Informationen über die Einsatzzahlen der letzten 5 Jahre.
 

Jahr
 

Brandbe-
kämpfung

Technische
Hilfe

Fehlalarme Sonstige Gesamt Anteil

2024 5 11 3 1 20 24,1 %

2023 2 15 6 3 26 31,3 %

2022 5 12 1 0 18 21,7 %

2021 5 3 1 0 9 10,8 %

2020 3 3 4 0 10 12,0 %

Gesamt 20 44 15 4 83 100,0 %

Anteil 24,1 % 53,0 % 18,1 % 4,8 % 100,0 %
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Anlage A7.1 - Vorhandene Sonderfahrzeuge im
Ausrückebereich Ausrückebereich 1 Bünsdorf

Diese Anlage listet alle im Ausrückebereich vorhandenen Sonderfahrzeuge auf und
deren taktischer Aufgabenbereiche.
 

ID Fahrzeugtyp Taktischer Aufgabenbereich

5 SW 1000 FwA Schlauchanhänger ca. 750 m B,
Einsatz nur in Verbindung eines MZF
möglich !!

6 MZF Achtung ! Eingeschränkte Verfügung -
Zukunft über Verbleib unklar -

8 RTB 2 Wasserrettung 
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Anlage A8.1 - Stellplatzgrößen der Lösch- und
Sonderfahrzeuge
für den Ausrückebereich Ausrückebereich 1 Bünsdorf

Diese Anlage gibt Empfehlungen über erforderliche Stellplatzgrößen im
Feuerwehrhaus:

ID Lösch-/
Sonder-
fahrzeug

Länge Höhe Stell-
platz-
größe

Stellfläche
B x L

Durchfahrt
B x H

3 LF 10 <= 10,00 m <= 3,50 m 3 4,50 x 12,50 m 3,50 x 4,00 m

0 SW 1000 <= 10,00 m <= 3,50 m 2 4,50 x 12,50 m 3,50 x 3,50 m

1 MZF <= 8,00 m <= 3,50 m 1 4,50 x 8,00 m 3,50 x 3,50 m

2 RTB 2

Max. Einzelfläche B x L / B x H 4,50 x 12,50 m 3,50 m x 4,00 m

Gesamte Stellfläche B x L* 19,00 m x 12,50 m

Bitte beachten Sie, dass hier die Größe der Fahrzeuge nach DIN-Norm zu Grunde
gelegt und die individuelle Ausstattung nicht berücksichtigt ist. 

* einschließlich 2 x 0,5 m Sicherheitsabstand in der Breite
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Anlage A9.1 - Technische Hilfeleistung im Ausrückebereich
Ausrückebereich 1 Bünsdorf

Stufe Bez. Umfang

0 TH Klein Technische Hilfe im kleineren Umfang, z.B. Herstellen einer
Betreuungsöffnung bei verunfalltem PKW mit einer
eingeklemmten Person, Absicherung der Unfallstelle

1 TH Technische Hilfe in erweitertem Umfang, z.B. Herstellen einer
Rettungsöffnung bei verunfalltem PKW mit einer eingeklemmten
Person, Absicherung der Unfallstelle, Befreiung der Person oder
vergleichbare Szenarien (TH im Sinne der Definition der DIN
14011)

2 TH Groß Technische Hilfe in großem Umfang, z.B. bei verunfalltem LKW
oder Großschadenslagen  oder vergleichbare Szenarien  (TH im
Sinne der Definition der DIN 14011)

Vorliegende TH-Stufe: 0

Fahrzeuge der Technischen Hilfeleistung in der Gemeindefeuerwehr

Es wurden keine Fahrzeuge der Technischen Hilfe hinterlegt.

Fahrzeuge der Technischen Hilfeleistung aus benacharten Feuerwehren

Es wurden keine Fahrzeuge der Technischen Hilfe aus Nachbarfeuerwehren
hinterlegt.

Status der Technischen Hilfeleistung
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Anlage A1.2 - Risikoklassenbestimmung für den
Ausrückebereich Ausrückebereich 2 Bünsdorf
Außenbereich

Einwohnerinnen und Einwohner 120

Risikoklasse 2

Bedarf Fahrzeugpunkte im
Ausrückebereich

59

Bedarf Fahrzeugpunkte
nachbarschaftliche Löschhilfe

13

Drehleiter erforderlich Nein

TH-Stufe (siehe Anmerkungen) 1

Anmerkungen

Auf Grund der vorhandenen Anzahl von Einwohnerinnen und Einwohnern mit 1.000
oder weniger gehört dieser Ausrückebereich normal der Risikoklasse 1 an. Die höchst
mögliche Einstufung ist die Risikoklasse 3. 

Umfang der Technischen Hilfe: TH -Technische Hilfe in erweitertem Umfang, z.B.
Herstellen einer Rettungsöffnung bei verunfalltem PKW mit einer eingeklemmten
Person, Absicherung der Unfallstelle, Befreiung der Person oder vergleichbare
Szenarien (TH im Sinne der Definition der DIN 14011)

Folgende Risiken wurden bei der Bestimmung der Risikoklasse berücksichtigt. In der
Spalte Bemerkungen finden Sie Hinweise zu den Risiken, die zu einer Erhöhung der
Risikoklasse führten:

Wohnbebauung

Risiko Bemerkungen

Kleinsiedlungsgebiete

reine Wohn-, Dorf- und Mischgebiete
sowie Sondergebiete, die der Erholung
dienen

Gewerbebebauung

Risiko Bemerkungen

sonstige Sondergebiete Merkmal Risikoklasse 2. 
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Fortsetzung Anlage A1 - Risikoklassenbestimmung für den
Ausrückebereich Ausrückebereich 2 Bünsdorf Außenbereich

Besondere Bebauung

Risiko Bemerkungen

Versammlungsstätte bis 800
Besucherinnen und Besucher

Merkmal Risikoklasse 2. 

Mehrbedarf, der nicht in der Risikoklasse berücksichtigt ist:

Verkehrsträger

Risiko Bemerkungen

Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit
besonderen Unfallhäufungspunkten

Dieses Merkmal erfordert die TH-Stufe 1.

Zuliefer- und Versorgungspipelines

Risiko Bemerkungen

ober- oder unterirdisch verlaufende
Zuliefer- und Versorgungspipelines für
flüssige oder gasförmige Stoffe

Wirtschaftseinrichtungen

Risiko Bemerkungen

Kunstdüngerlager

zusätzliche Besonderheiten mit
Gefahrenpotential, die nicht in den
Risikoklassen und dem Mehrbedarf
erfasst sind

Zusätzliche Besonderheit mit Gefahrenpotential:

Lager und Verarbeitung von Palmfetten (wird nicht bewertet)
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Anlage A2.2 - Teil 1: Vorhandene Löschfahrzeuge im
Ausrückebereich Ausrückebereich 2 Bünsdorf
Außenbereich

In dieser Tabelle können Sie sehen, mit welchen Punktzahlen die vorhandenen
Löschfahrzeuge bewertet werden.

ID Fahrzeugtyp Technische
Hilfe *

Punktzahl

4 LF 10 Nein 115

Summe aller Löschfahrzeuge: 115 115

* Mindestens eine Ausstattung bestehend aus: Hydraulischer Rettungsgerätesatz,
Sicherungs- und Unterbaumaterial, Geräte zum Heben und Bewegen von Lasten

** Für die Feuerwehrbedarfsplanung (FwBP) der Gemeinde kann das LF-KatS bis zu
75% des Fahrzeugpunktwertes eines Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10) anrechnet
werden. Für diese Planung wurde ein Wert von 0 % gewählt.
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Anlage A2.2 - Teil 2: Vorhandene Sonderfahrzeuge im
Ausrückebereich Ausrückebereich 2 Bünsdorf
Außenbereich

In dieser Tabelle können Sie sehen, mit welchen Punktzahlen die vorhandenen
Löschfahrzeuge bewertet werden.

ID Fahrzeugtyp Taktischer
Aufgabenbereich

Technische
Hilfe *

4 SW 1000 FwA Schlauchanhänger
ca. 750 m B, Einsatz nur
in Verbindung eines MZF
möglich !!

Nein

7 MZF Achtung !
Eingeschränkte
Verfügung - Zukunft über
Verbleib unklar 

Nein

9 RTB 2 Wasserrettung Nein

* Mindestens eine Ausstattung bestehend aus: Hydraulischer Rettungsgerätesatz,
Sicherungs- und Unterbaumaterial, Geräte zum Heben und Bewegen von Lasten



Seite: 31Anlagen zur Feuerwehrbedarfsplanung der Gemeinde Bünsdorf, Stand: 25.08.2025

Anlage A3.2 - Gesamtstatus für den Ausrückebereich
Ausrückebereich 2 Bünsdorf Außenbereich

Der Gesamtstatus für diesen Bereich gliedert sich in 4 Abschnitte:

- 1. Sicherheitsbilanz
- 2. Einsatzmittel
- 3. Hilfsfrist
- 4. Einsatzkräfte

Gesamtstatus

Entweder liegen nicht alle erforderlichen Daten vor oder in einzelnen Teilen dieses
Ausrückebereiches bestehen Defizite. Bitte prüfen Sie die aufgeführten
Einzelbetrachtungen.

Gesamtstatus

1. Sicherheitsbilanz

Die Bestimung der Risikoklasse und der dafür erforderlichen Fahrzeugpunkte ergibt
folgende Resultate:

Einwohnerinnen und Einwohner: 120

Risikoklasse: 2

Löschfahrzeuge
 

im Ausrückebereich
 

nachbarschaftliche
Löschhilfe

Gesamt

Vorhanden 115 Punkte 195 Punkte 310 Punkte

Bedarf 59 Punkte 13 Punkte 72 Punkte

Differenz 56 Punkte 182 Punkte 238 Punkte

Die Fahrzeugbilanz ist positiv. 

Status Sicherheitsbilanz
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2. Einsatzmittel

In diesem Ausrückebereich treffen folgende Löschfahrzeuge nach 8 bzw. 13 Minuten
an der Einsatzstelle ein:

Fahrzeugpunkte nach 8
Minuten

Fahrzeugpunkte nach 13
Minuten

Bemerkungen

0 Punkte 195 Punkte
LF 10 (ID 3 -
Ausrückebereich 1
Bünsdorf)
TSF-W

(gemeindeübergreifende
Hilfe)

Es müssen mindestens 55
Fahrzeugpunkte (min. TSF)
innerhalb von 8 Minuten am
Einsatzort sein. 

Die Eintreffzeiten der Löschfahrzeuge sind nicht ausreichend

Status Einsatzmittel

3. Hilfsfrist

Im vorliegenden Ausrückebereich werden die folgenden Aktionsradien innerhalb der
Hilfsfrist abgedeckt:

Länge Ost Breite Nord Ausrückzeit Anmarschzeit / Radius

Eintreffzeit
8 Minuten

Eintreffzeit
13 Minuten

9,74° 54,37° 6 Minuten 2 Min. 1,4 km 7 Min. 5,0 km

Es liegt keine Bestätigung vor, dass die für das Schutzziel möglichen Einsatzstellen
innerhalb der Hilfsfrist erreichbar sind.

Status Hilfsfrist
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4. Einsatzkräfte

Die Auswertung der verfügbaren Einsatzkräfte und Funktionen ergibt folgendes
Ergebnis: 

Funktionen insgesamt an der
Einsatzstelle verfügbar

Bemerkungen

nach 8
Minuten

nach 13
Minuten

Einsatzleitung 0 1

Gruppenführung 0 1 Es muss die Funktion
Einsatzleitung oder

Gruppenführung nach acht
Minuten an der Einsatzstelle

sein. 

Maschinisten 0 2 Es muss eine Maschinistin
oder ein Maschinist das erste

Fahrzeug besetzen. 

Einsatzkräfte (mit
Atemschutz)

0 2 Mindestens vier
Atemschutzgeräteträgerinnen

oder -träger müssen nach acht
Minuten an der Einsatzstelle

sein. 

Einsatzkräfte (ohne
Atemschutz)

0 4 Es müssen mindestens
insgesamt neun Einsatzkräfte

zur Menschenrettung nach
acht Minuten an der

Einsatzstelle sein. Es müssen
nach dreizehn Minuten
insgesamt mindestens

sechzehn Einsatzkräfte an der
Einsatzstelle sein. 

Summe 0 10

Die Anzahl der Einsatzkräfte ist nicht ausreichend.

Status Einsatzkräfte
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Anlage A3.2 Teil 5 - Handlungsmatrix für den 
Ausrückebereich Ausrückebereich 2 Bünsdorf
Außenbereich

In der unten stehenden Handlungsmatrix werden Stellschrauben und Maßnahmen
aufgeführt, die eine direkte Wirkung auf die festgestellten Mängel haben. Bitte achten
Sie auf die Spalten mit der roten Statusampel und ggfs. die weiteren Auswirkungen der
Maßnahmen in den anderen Spalten. 

Stellschraube,
zugehörige Maßnahmen

Maßnahmen wirken unmittelbar auf

Sicher-
heitsbilanz

Einsatz-
mittel

Hilfsfrist Einsatz-
kräfte

Zuschnitt der Ausrückebereiche:

Neuordnen der Ausrückebereiche

Risikoklasse
und
Löschfahr-
zeuge

Aktions-
radien

Verfügbar-
keit

Lage des Feuerwehrhauses:

Lage und Erreichbarkeit der Risiken
zum Feuerwehrhaus
Isochronenanalyse, ob alle Risiken
innerhalb der Hilfsfrist erreicht
werden

Aktions-
radien

Verfügbar-
keit

Anzahl und Einsatzwert der
Löschfahrzeuge:

Beschaffen von Löschfahrzeugen

Vorhandene
Fahrzeug-
punkte

Verfügbare
Fahr-
zeugpunkte
an der
Einsatz-
stelle

Personal-
und
Funktions-
bedarf

Ersatzbeschaffung:

Planen von Ersatzbeschaffungen
durch ein  zukunftsorientiertes
Fahrzeugkonzept.

Vorhandene
Fahrzeug-
punkte

Fahrzeug-
punkte an
der Einsatz-
stelle

Personal-
und
Funktions-
bedarf
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Fortsetzung Anlage A3.2 Teil 5 - Handlungsmatrix für den 
Ausrückebereich Ausrückebereich 2 Bünsdorf Außenbereich

Stellschraube,
zugehörige Maßnahmen

Maßnahmen wirken unmittelbar auf

Sicher-
heitsbilanz

Einsatz-
mittel

Hilfsfrist Einsatz-
kräfte

Funktionsverfügbarkeit:

Qualifizieren von Einsatzkräften für
die erforderlichen Funktionen
Funktionsbezogene
Personalgewinnung

Funktions-
stärke

Alarm- und Ausrückeordnung:

Überprüfen und Ändern der Alarm-
und Ausrückeordnungen zwischen
den Ausrückebereichen

Fahrzeugpu
nkte an der
Einsatzstelle

Aktions-
radien

Verfügbar-
keit

Personalentwicklung:

Mitgliederwerbung
Personalgewinnung auch im
Hinblick auf die
Funktionsverfügbarkeit

Personal-
stärke
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Anlage A4.2 - Fahrzeugentwicklung der Löschfahrzeuge
für den Ausrückebereich Ausrückebereich 2 Bünsdorf
Außenbereich

Diese Anlage gibt Informationen zum Alter der Löschfahrzeuge, deren verbleibende
Nutzungsdauer und des geschätzten Finanzbedarfs für eine Wiederbeschaffung:

ID Löschfahrzeug Bau-
jahr

Nutz-
ungs-
dauer
Jahre

Alter
Jahre

Rest-
nutz-
ung
Jahre

Ersatz
im
Jahr

Schätzneu-
preis in
2023

Schätzneu-
preis im
Jahr 
der Neuan-
schaffung *

4 LF 10 2024 20 1 19 2044 485.000 € 735.000 €

* Gerechnet mit einer mittleren Preissteigerung von 2% pro Jahr. Bei nicht mehr der
aktuellen Norm entsprechenden Löschfahrzeugen wird falls vorhanden ein
vergleichbares Nachfolgelöschfahrzeug berücksichtigt. Für Löschfahrzeuge, die nicht
mehr der Norm entsprechen und für die es keine Nachfolgelöschfahrzeuge nach DIN
gibt, erfolgt keine Kostenermittlung.

Status Fahrzeugentwicklung

Alle vorhandenen Löschfahrzeuge haben eine Restnutzungsdauer von mindestens 10
Jahren.
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Anlage A5.2 - Personalentwicklung für den 
Ausrückebereich Ausrückebereich 2 Bünsdorf
Außenbereich

Diese Anlage gibt Informationen zur Gesamtstärke der Einsatzkräfte und des
Altersdurchschnitts.

Bewertung der Gesamtstärke

Die in diesem Bereich vorhandenen Löschfahrzeuge, Rüst- und Gerätewagen sowie
Hubrettungsfahrzeuge geben eine Mindeststärke der Einsatzkräfte vor:

Funktionen EL/GF MA AT TR Gesamt

Gesamtstärke 6 12 14 13 45

Bedarf der Fahrzeuge

LF 10 1 1 4 3 9

Summe Bedarf Fahrzeuge 1 1 4 3 9

Mindeststärke * 2 2 8 15 27

Differenz 4 10 6 18

Status Gesamtstärke

Die Gesamtstärke der Einsatz- und Reserveabteilung ist ausreichend. 

Legende

EL = Einsatzleitung, GF = Gruppenführung, MA = Maschinistin oder Maschinist, 
AT = Einsatzkräfte (Atemschutzgeräteträger), TR = Einsatzkräfte (keine
Atemschutzgeräteträger)

* Laut Erlass des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein zur Gliederung
und Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren ist jedes Löschfahrzeug mehrfach zu
besetzen, wobei jede Einsatzkraft nur in einer Funktion gezählt werden darf.
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Fortsetzung Anlage A5.2 - Personalentwicklung für den 
Ausrückebereich Ausrückebereich 2 Bünsdorf Außenbereich

Bewertung der Altersstruktur

Funktionen EL/GF MA AT TR Gesamt Anteil %

Vorhandene Gesamtstärke 6 12 14 13 45 100,0 %

davon 18 bis 29 Jahre
(Jahrgang 1996 bis 2007)

0 2 8 2 12 26,7 %

davon 30 bis 39 Jahre
(Jahrgang 1986 bis 1995)

2 1 2 0 5 11,1 %

davon 40 bis 49 Jahre
(Jahrgang 1976 bis 1985)

2 2 4 0 8 17,8 %

davon 50 bis 59 Jahre
(Jahrgang 1966 bis 1975)

1 4 0 6 11 24,4 %

davon 60 bis 67 Jahre
(Jahrgang 1958 bis 1965)

1 3 0 5 9 20,0 %

Einsatzabteilung 
(bis 49 Jahre)

4 5 14 2 25 55,6 %

Reserveabteilung
(ab 50 Jahre)

2 7 0 11 20 44,4 %

Bewertung Alterstruktur

Der Altersdurchschnitt aller Einsatzkräfte liegt mindestens bei 39,5 Jahren. Der
Feuerwehr zeigt erste Anzeichen einer beginnenden Überalterung und es sollten
mittelfristig Maßnahmen zur Nachwuchsgewinnung eingeleitet werden. 

Legende

EL = Einsatzleitung, GF = Gruppenführung, MA = Maschinistin oder Maschinist, 
AT = Einsatzkräfte (Atemschutzgeräteträger), TR = Einsatzkräfte (keine
Atemschutzgeräteträger)
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Anlage A6.2 - Einsatzstatistik für den 
Ausrückebereich Ausrückebereich 2 Bünsdorf
Außenbereich

Es wurden keine Einsatzzahlen eingegeben.
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Anlage A7.2 - Vorhandene Sonderfahrzeuge im
Ausrückebereich Ausrückebereich 2 Bünsdorf
Außenbereich

Diese Anlage listet alle im Ausrückebereich vorhandenen Sonderfahrzeuge auf und
deren taktischer Aufgabenbereiche.
 

ID Fahrzeugtyp Taktischer Aufgabenbereich 0 11 20 44,4 %

4 SW 1000 FwA Schlauchanhänger ca. 750 m B,
Einsatz nur in Verbindung eines MZF

möglich !!

0 11 20 44,4 %

7 MZF Achtung ! Eingeschränkte Verfügung -
Zukunft über Verbleib unklar 

0 11 20 44,4 %

9 RTB 2 Wasserrettung 0 11 20 44,4 %
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Anlage A8.2 - Stellplatzgrößen der Lösch- und
Sonderfahrzeuge
für den Ausrückebereich Ausrückebereich 2 Bünsdorf
Außenbereich

Diese Anlage gibt Empfehlungen über erforderliche Stellplatzgrößen im
Feuerwehrhaus:

ID Lösch-/
Sonder-
fahrzeug

Länge Höhe Stell-
platz-
größe

Stellfläche
B x L

Durchfahrt
B x H

4 LF 10 <= 10,00 m <= 3,50 m 3 4,50 x 12,50 m 3,50 x 4,00 m

3 SW 1000 <= 10,00 m <= 3,50 m 2 4,50 x 12,50 m 3,50 x 3,50 m

4 MZF <= 8,00 m <= 3,50 m 1 4,50 x 8,00 m 3,50 x 3,50 m

5 RTB 2

Max. Einzelfläche B x L / B x H 4,50 x 12,50 m 3,50 m x 4,00 m

Gesamte Stellfläche B x L* 19,00 m x 12,50 m

Bitte beachten Sie, dass hier die Größe der Fahrzeuge nach DIN-Norm zu Grunde
gelegt und die individuelle Ausstattung nicht berücksichtigt ist. 

* einschließlich 2 x 0,5 m Sicherheitsabstand in der Breite
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Anlage A9.2 - Technische Hilfeleistung im Ausrückebereich
Ausrückebereich 2 Bünsdorf Außenbereich

Stufe Bez. Umfang

0 TH Klein Technische Hilfe im kleineren Umfang, z.B. Herstellen einer
Betreuungsöffnung bei verunfalltem PKW mit einer
eingeklemmten Person, Absicherung der Unfallstelle

1 TH Technische Hilfe in erweitertem Umfang, z.B. Herstellen einer
Rettungsöffnung bei verunfalltem PKW mit einer eingeklemmten
Person, Absicherung der Unfallstelle, Befreiung der Person oder
vergleichbare Szenarien (TH im Sinne der Definition der DIN
14011)

2 TH Groß Technische Hilfe in großem Umfang, z.B. bei verunfalltem LKW
oder Großschadenslagen  oder vergleichbare Szenarien  (TH im
Sinne der Definition der DIN 14011)

Vorliegende TH-Stufe: 1

Fahrzeuge der Technischen Hilfeleistung in der Gemeindefeuerwehr

Es wurden keine Fahrzeuge der Technischen Hilfe hinterlegt.

Fahrzeuge der Technischen Hilfeleistung aus benacharten Feuerwehren

Es wurden keine Fahrzeuge der Technischen Hilfe aus Nachbarfeuerwehren
hinterlegt.

Status der Technischen Hilfeleistung











































































riskoo.de – Gefährdungsbeurteilung
Freiwillige Feuerwehr Bünsdorf / Psychische Belastungen im Feuerwehrdienst

Prüfliste: Psychische Belastung im Feuerwehrdienst (101.0.4)

Prüfkriterium / Gefährdungsmerkmal / Chancen Schutzziel
Rechtsgrundlage

Informationen/Maßnahmen Geprüft

 Organisation der Feuerwehr

Der Trägerin bzw. dem Träger der Feuerwehr und den
Feuerwehrangehörigen ist bekannt, dass im
Feuerwehrdienst allgemein und im Einsatz psychische
Belastungsfaktoren auftreten können.

DGUV Vorschrift 49 § 3
DGUV Vorschrift 49 § 4
DGUV Vorschrift 49 § 6

07.07.2025

Gefährdung durch psychische Überlastung

Die Feuerwehrangehörigen werden über die Möglichkeiten
einer psychischen Belastung im Feuerwehrdienst
regelmäßig unterwiesen. Die Unterweisungen werden
dokumentiert und aufbewahrt.

DGUV Vorschrift 49 § 8 07.07.2025

Gefährdung durch unzureichende Ausbildung und Unterweisung

Die Feuerwehrangehörigen sind für den Feuerwehrdienst
körperlich und geistig geeignet sowie fachlich befähigt.

DGUV Vorschrift 49 § 6
FwDV

07.07.2025

Gefährdung durch Überlastung und Überforderung

Die Führungskräfte der Feuerwehr sind fachlich befähigt
sowie körperlich und geistig geeignet. Die Qualifizierung der
Führungskräfte entspricht den Vorgaben der Feuerwehr-
Dienstvorschrift 2.

DGUV Vorschrift 49 § 6
FwDV2

07.07.2025

Gefährdung durch Überlastung und Überforderung

Feuerwehrangehörige, die eines besonderen Schutzes
bedürfen, wie z.B. unter 18-jährige, werden vor psychischen
Belastungsfaktoren geschützt.

DGUV Vorschrift 49 § 6
DGUV Vorschrift 49 § 15
DGUV Vorschrift 49 § 17
JArbSchG § 22

07.07.2025

Gefährdung durch Überlastung und Überforderung
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riskoo.de – Gefährdungsbeurteilung
Freiwillige Feuerwehr Bünsdorf / Psychische Belastungen im Feuerwehrdienst

Prüfkriterium / Gefährdungsmerkmal / Chancen Schutzziel
Rechtsgrundlage

Informationen/Maßnahmen Geprüft

Die Teilnahme der Feuerwehrangehörigen an Einsätzen
und am Feuerwehrdienst wird dokumentiert, um bei evt.
später auftretenden Gesundheitsschäden eine Zuordnung
der betroffenen Feuerwehrangehörigen zum
Feuerwehrdienstgeschehen vornehmen zu können. Die
Dokumentation wird aufbewahrt.

DGUV Vorschrift 1 § 24
SGB VII § 7
SGB VII § 193

07.07.2025

fehlende Nachweise im Feststellungsverfahren zur Prüfung eines Versicherungsfalles gemäß § 7 SGB VII

Der Feuerwehr steht eine technische Ausstattung zur
Verfügung, die den Anforderungen und den
Einsatzaufgaben entspricht, leistungsfähig und sicher ist.

DGUV Vorschrift 49 § 12
DGUV Vorschrift 49 § 13

07.07.2025

unzureichende und bzw. oder mangelhafte Ausrüstung und Ausstattung können bei der Nutzung zu Gefährdungen der Einsatzkräfte wie auch des Einsatzerfolges führen

Das Einsatzgebiet der Feuerwehr umfasst keine
besonderen Schwerpunkte, mit denen psychisch belastende
Einsätze gehäuft einhergehen (z.B. Bahnstrecke, Autobahn,
Bundesstraße).

DGUV Vorschrift 49 § 3
DGUV Vorschrift 49 § 4

07.07.2025

Gefährdung durch Überlastung und Überforderung durch unzureichende Ausbildung und Ausstattung

Im Feuerwehrdienst besteht kein Risiko, dass es zu
verbalen oder körperlichen Angriffen auf die
Feuerwehrangehörigen kommt.

DGUV Vorschrift 49 § 3
DGUV Vorschrift 49 § 4
DGUV Vorschrift 49 § 15

07.07.2025

Gefährdung durch Übergriffe mit verbaler wie auch körperlicher Gewalt

Der Feuerwehr steht ausreichend Personal zur Verfügung,
um die Einsatzaufgaben sicher abarbeiten zu können.

DGUV Vorschrift 49
FwDV

07.07.2025

Gefährdung durch Überlastung und Überforderung

Die Arbeit der Feuerwehrangehörigen wird durch die
Trägerin bzw. den Träger der Feuerwehr anerkannt,
geachtet und unterstützt.

DGUV Vorschrift 1 § 2
DGUV Vorschrift 49 § 3

07.07.2025

Fehlende oder unzureichende Anerkenung, Achtung und Unterstützung können sich auf die Leistungsfähigkeit der Feuerwehrangehörigen negativ auswirken.
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riskoo.de – Gefährdungsbeurteilung
Freiwillige Feuerwehr Bünsdorf / Psychische Belastungen im Feuerwehrdienst

Prüfkriterium / Gefährdungsmerkmal / Chancen Schutzziel
Rechtsgrundlage

Informationen/Maßnahmen Geprüft

Der Umgang miteinander innerhalb der Feuerwehr ist
respekt- und vertrauensvoll. Die Arbeit der
Feuerwehrangehörigen wird untereinander und durch die
Hierarchieebenen anerkannt, geachtet und unterstützt.

DGUV Vorschrift 49 § 3 07.07.2025

Fehlende oder unzureichende Anerkenung, Achtung und Unterstützung können sich auf die Leistungsfähigkeit der Feuerwehrangehörigen negativ auswirken.

Interne Probleme, wie z.B. zwischenmenschliche Konflikte
innerhalb der Feuerwehr, aus denen sich eine psychische
Belastung ergeben kann, werden wahrgenommen und
entsprechende Maßnahmen veranlasst.

DGUV Vorschrift 49 § 3 07.07.2025

Konflikte und Übergriffe innerhalb der Feuerwehr können sich auf die Leistungsfähigkeit der Feuerwehrangehörigen negativ auswirken.

 PSNV in der Feuerwehr

Es ist innerhalb der Feuerwehr bekannt, wie die
Psychosoziale Notfallversorgung für Einsatzkräfte (PSNV-E)
organisiert ist und wie diese kontaktiert werden kann.

DGUV Vorschrift 1 § 2
DGUV Vorschrift 49 § 3
DGUV Vorschrift 49 § 5

07.07.2025

Gesundheitsgefährdung durch falschen Umgang mit einer psychischen Belastung

Es gibt innerhalb der Feuerwehr festgelegte
Verfahrensweisen zum Umgang mit einem psychisch
belastenden Ereignis.

DGUV Vorschrift 49 § 3 07.07.2025

Gesundheitsgefährdung durch nicht erkannte psychische Überlastung

Ist ein belastendes Ereignis eingetreten, werden den
Feuerwehrangehörigen die Maßnahmen der
Psychosozialen Notfallversorgung angeboten bzw. die
Organisation der Psychosozialen Notfallversorgung für
Einsatzkräfte (PSNV-E) kontaktiert.

DGUV Vorschrift 49 § 3 07.07.2025

Gesundheitsgefährdung durch psychische Erkrankung

Es ist innerhalb der Feuerwehr bekannt, wie die
Organisation der Psychosozialen Notfallversorgung für
Betroffene (PSNV-B) zu einem Einsatz angefordert werden
kann, um die Einsatzkräfte bei der Betreuung betroffener
Personen zu unterstützen bzw. zu entlasten.

DGUV Vorschrift 49 § 3 07.07.2025
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riskoo.de – Gefährdungsbeurteilung
Freiwillige Feuerwehr Bünsdorf / Psychische Belastungen im Feuerwehrdienst

Prüfkriterium / Gefährdungsmerkmal / Chancen Schutzziel
Rechtsgrundlage

Informationen/Maßnahmen Geprüft

Gesundheitsgefährdung durch psychische Belastung

Den Führungskräften in der Feuerwehr ist bekannt, welche
psychischen Belastungsreaktionen auftreten können und
welcher Handlungsbedarf sich daraus ergibt.

DGUV Vorschrift 49 § 3 07.07.2025

Gesundheitsgefährdung durch nicht erkannte psychische Überlastung

Das Meldeverfahren für einen Gesundheitsschaden und die
Verfahrensweise für die Erstattung einer Unfallanzeige sind
bekannt.

DGUV Vorschrift 1 § 24
SGB VII § 1 Abs. 2
SGB VII § 193

07.07.2025

Verzögerte Einleitung des Feststellungsverfahrens eines Versicherungsfalles gemäß § 7 SGB VII und Gefährdung des Behandlungserfolges durch verspätetes Einwirken des
gesetzlichen Unfallversicherungsträgers im Heilverfahren.

Die Unterstützungsangebote der Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung zum Umgang mit den Folgen von
belastenden Ereignissen sind in der Feuerwehr bekannt.

DGUV Vorschrift 49 § 3
SGB VII § 1 Abs. 1

07.07.2025

Gesundheitsgefährdung durch unzureichenden Umgang mit den Folgen psychischer Belastung

Feuerwehrangehörige, die als PSNV-Kräfte ausgebildet sind
und eingesetzt werden, können im Bedarfsfall auf
psychosoziale Hilfsangebote für sich selbst zurückgreifen.

DGUV Vorschrift 49 § 3
DGUV Vorschrift 49 § 4
DGUV Vorschrift 49 § 5

07.07.2025

Gesundheitsgefährdung durch psychische Belastung

Hinweis: Dies ist lediglich eine Kurzfassung der fortlaufenden Gefährdungsbeurteilung. Die vollständige Dokumentation und der Verfahrensverlauf werden elektronisch archiviert.

Auszug wurde am 29.07.2025 erstellt.
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Vorlage für die Sitzung der Gemeindevertretung  

Der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplanes wurde im Auftrag der Gemeinde Bünsdorf von der 

Gemeindewehrführung in Abstimmung mit dem Bürgermeister unter Einbeziehung der für 

das Feuerwehrwesen zuständigen Gemeindevertretung aufgestellt und abgestimmt. 

Der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplans wurde ebenso mit der Gruppenführung besprochen 

und zur weiteren Umsetzung empfohlen. 

Mit der Beschlussfassung des Feuerwehrbedarfsplans durch die Gemeindevertretung verfügt 

die Gemeinde über eine Planungsgrundlage für das Feuerwehrwesen. Der Feuerwehrbe-

darfsplan ist alle 2 Jahre, spätestens beim Wechsel der Wehrführung, der weiteren Entwick-

lung der Gemeinde und den sich daraus ergebenden Auswirkungen für das                             

Feuerwehrwesen anzupassen und entsprechend fortzuschreiben. In der Abschätzung der 

Gefahrenrisiken der Gemeinde Bünsdorf ist der übliche Umfang der Technischen Hilfe durch 

die Feuerwehr enthalten. Besondere Risiken, die darüber hinaus zusätzliche Anforderungen 

an die Technische Hilfe stellen, sind im Feuerwehrbedarfsplan gesondert ausgewiesen. 

 

Der Gemeindevertretung wird der Entwurf des Feuerwehrbedarfsplans mit folgenden 

Maßnahmen zur Beschlussfassung empfohlen: 

Die Wehrführung empfiehlt auf Grundlage der erstellten Gefährdungsbeurteilungen, 

sowie der Besprechung im Feuerwehrgerätehaus vom 09.08.2023 zwischen der Ge-

meinde Bünsdorf, der Feuerwehr Bünsdorf und der Hanseatischen Feuerwehrunfall-

kasse, konkrete Maßnahmen durchzuführen. Weiteres Siehe Seite 3. 

Die Freiwillige Feuerwehr Bünsdorf hat mittelfristig einen erheblichen Bedarf an akti-

ven Mitgliedern in der Einsatzabteilung. Sie sieht sich nicht in der Verantwortung und 

in der Lage diese Aufgabe zu bewältigen. Daher ist laut BrSchG die Gemeinde in der 

Verantwortung. 

§2 Brandschutzgesetz Schleswig-Holstein 

Die Gemeinden haben als Selbstverwaltungsaufgabe zur Sicherstellung des abweh-

renden Brandschutzes und der Technischen Hilfe den örtlichen Verhältnissen ange-

messene leistungsfähige öffentliche Feuerwehren zu unterhalten, Fernmelde- und 

Alarmierungseinrichtungen bereitzustellen sowie für eine ausreichende Löschwasser-

versorgung zu sorgen. 

Diese und sich eventuell hieraus ergebenen weitere Maßnahmen dienen der Sicherstellung 

der Einsatzfähigkeit sowie der Sicherheit der Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr  
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Bünsdorf, und erhöhen die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger als auch der Feriengäste 

und Besucher der Gemeinde Bünsdorf. 

Die im Feuerwehrbedarfsplan ermittelte Sicherheitsbilanz ist mit dem Umsetzen der  

vorgeschlagenen Maßnahmen ausgeglichen. 

 

Beschlussvorschlag 

Die Gemeindevertretung beschließt den vorgelegten Feuerwehrbedarfsplan und die zum 

Ausgleich der Sicherheitsbilanz erforderlichen Maßnahmen gemäß erstellten Gefährdungs-

beurteilungen folgende Maßnahmen.  

1. Bauliche Maßnahmen zur Abschaffung, der in der Gefährdungsbeurteilung       

aufgeführten Mängel insbesondere der Schwarz-Weiß-Trennung zur                     

Prävention einer Kontaminationsveschleppung. 

2. Aktive Maßnahmen seitens der Gemeinde zur Mitgliedergewinnung für die       

Einsatzabteilung. (Aktueller Altersdurchschnitt der Einsatzabteilung 45 Jahre.) 
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1. Grafische Übersicht 
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2. Vorbemerkungen und rechtliche Einstufung 

Nach § 2 Brandschutzgesetz des Landes Schleswig-Holstein (BrSchG) haben die Gemein-

den als Selbstverwaltungsaufgabe zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und 

der technischen Hilfe den örtlichen Verhältnissen angemessene leistungsfähige öffentliche 

Feuerwehren zu unterhalten. Ob die aufgestellten Feuerwehren angemessen leistungsfähig 

sind, muss jede Gemeinde nach den jeweiligen örtlichen Verhältnissen selbst prüfen. Dabei 

ist eine Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde empfehlenswert. Zur Erleichterung der Beur-

teilung ist durch die Landesfeuerwehrschule und eine Arbeitsgruppe ein Muster für einen 

Feuerwehrbedarfsplan erarbeitet worden, der den Gemeinden als Angebot eine Hilfestellung 

für die Planung ihrer Feuerwehr geben soll. 

Bei dem Online-Tool zur Feuerwehrbedarfsplanung der Landesfeuerwehrschule handelt es 

sich um ein Modell, das den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten angepasst werden muss. 

Das Ermitteln der Risikoklassen ist bis zu 80.000 Einwohnerinnen und Einwohnern anwend-

bar. Dies entspricht dem Schwellenwert zum Einrichten einer Berufsfeuerwehr, deren Pla-

nungsgrößen in Teilen anderen Bewertungen unterliegen als denen, die für die Freiwillige 

Feuerwehr zugrunde liegen. 

Ein mit dem Online-Tool erstellter Feuerwehrbedarfsplan kann als Entscheidungsgrundlage 

für die verantwortlichen Gremien des Trägers des Feuerwehrwesens herangezogen werden. 

Da es sich um kommunale Selbstverwaltung handelt, kann die Erstellung eines Feuerwehr-

bedarfsplans nicht verpflichtend vorgegeben werden.  

Unter Berücksichtigung dieser Voraussetzungen ist ein in Zusammenarbeit mit der Feuer-

wehr aufgestellter Feuerwehrbedarfsplan als Hilfsmittel zur Ermittlung der Leistungsfähigkeit 

der Feuerwehr anzusehen. Die Ermittlung der erforderlichen Leistungsfähigkeit ist mit jeder 

geeigneten Methode möglich. 
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3. Einleitung 

Der Feuerwehrbedarfsplan dient als Entscheidungsgrundlage für die verantwortlichen Gre-

mien des Trägers des Feuerwehrwesens. 

Ziel der Feuerwehrbedarfsplanung ist es, auf den Grundlagen 

• des kritischen Wohnungsbrandes, 

• den dafür geltenden Bemessungswerten und 

• dem in Schleswig-Holstein angewandten Merkblatt zur Ermittlung notwendiger Feu-

erwehrfahrzeuge (Löschfahrzeuge) aufgrund von Risikoklassen (IM, 2009) 

den für eine leistungsfähige Feuerwehr erforderlichen Bedarf festzustellen. 

Verantwortlich für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ist als Träger des Feuerwehrwesens 

die Gemeinde (pflichtige Selbstverwaltungsangelegenheit der Gemeinde). Für die organisa-

torische und fachtechnische Einsatzbereitschaft der Feuerwehr trägt die Gemeindewehrfüh-

rung die Verantwortung. 

Die Vereinbarungen zwischen dem Träger des Feuerwehrwesens und der Gemeindewehr-

führung schaffen Planungs- und Handlungssicherheit in den jeweiligen Verantwortungsberei-

chen. 

Der Feuerwehrbedarfsplan wird auf der Grundlage einer fachlichen Risikobeschreibung er-

stellt. Als Planungsszenario wird der kritische Wohnungsbrand angenommen, dessen Ein-

trittswahrscheinlichkeit für alle Gemeinden in Schleswig-Holstein annähernd gleich hoch ein-

geschätzt wird. Das Ergebnis der fachlichen Risikobeschreibung kann aber auch die Definiti-

on spezieller Schutzziele ergeben. 

Auf der Grundlage der Risikobeschreibung der Gemeinde lassen sich aus dem Feuerwehr-

bedarfsplan die Sicherheitsbilanz, die erforderlichen Löschfahrzeuge und die feuerwehrtech-

nische Beladung (Einsatzmittel), die zeitliche und räumliche Erreichbarkeit im Einsatzgebiet 

oder der Ausrückebereiche (Hilfsfrist) sowie die notwendigen Funktionen (Einsatzkräfte) er-

mitteln. 

Aus dem Abgleich der Risikobeschreibung (Risikoklasse) mit den verfügbaren Einsatzmitteln 

(Fahrzeugpunktwerten) ergibt sich die Sicherheitsbilanz. 
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Um bei einem kritischen Wohnungsbrand die Menschenrettung durchzuführen und den 

Brand zu bekämpfen, müssen zeitgleich folgende Bemessungswerte erfüllt sein: 

• die Einsatzmittel (Löschfahrzeuge und feuerwehrtechnische Beladung) 

• die Eintreffzeit (Hilfsfrist) 

• die Funktionen (Einsatzkräfte). 

Die Gemeinden haben nach dem Brandschutzgesetz als Selbstverwaltungsaufgabe zum 

Sicherstellen des Abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe eine den örtlichen 

Verhältnissen angemessene leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Nur bei Einsätzen, 

die durch das Einsatzstichwort erkennbar unterhalb des kritischen Wohnungsbrandes liegen, 

kann von der geltenden Anzahl an Einsatzkräften und den Einsatzmitteln abgewichen wer-

den. Allerdings ist die Hilfsfrist auch in diesen Fällen einzuhalten. 

Die aus der Feuerwehrbedarfsplanung ableitbaren Maßnahmen zum Ausgleich einer von 

den Sollwerten abweichenden Sicherheitsbilanz werden mit Hilfe der Stellschrauben aus der 

Handlungsmatrix (Anlage G2.5) geprüft, beurteilt und als Maßnahmen für den Entschei-

dungsvorschlag fachlich vorbereitet. 

Bei Veränderungen im Einsatzgebiet der Gemeindefeuerwehr (aber auch in den Ausrücke-

bereichen ihrer Ortsfeuerwehren) mit Auswirkungen auf die Sicherheitsbilanz und die daraus 

folgende Vereinbarung muss der Feuerwehrbedarfsplan in regelmäßigen Abständen fortge-

schrieben werden. 

Aus den Langzeitstudien des Sachversicherungsgeschäftes ist ersichtlich, dass sich der An-

teil der Feuer-Betriebsunterbrechungsversicherungen im Verhältnis zu den Feuer-

Sachversicherungen deutlich erhöht hat. Die Auswertung der Betriebsschließungen und 

Standortverlagerung infolge eines Schadenfeuers zeigt, dass ein sehr hoher Anteil der ge-

schädigten Betriebe ihre Produktion nicht oder nicht wieder an diesem Standort aufnimmt. 

Deshalb ist es im Interesse des Trägers der Feuerwehr, ortsansässige Betriebe durch eine 

leistungsfähige Feuerwehr zu schützen, Schadenfeuer durch schadenarme Einsatztaktiken 

zu begrenzen und damit die Betriebsunterbrechung zu minimieren. Die Leistungsfähigkeit 

der Feuerwehr trägt zur Standortsicherheit und somit zum Erhalt der Arbeitsplätze in der 

Gemeinde bei. 
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Aus Feuerwehrtaktischen sowie als auch nach der geplanten und vorgesehenen Alarm,- und 

Ausrückeordnung wurden 2 Ausrückebereiche definiert: 

1. Anlage A1 - Risikoklassenbestimmung für den Ausrücke Bereich,  

Ausrücke Bereich 1 Bünsdorf 

2. Anlage A1 - Risikoklassenbestimmung für den Ausrücke Bereich,  

Ausrücke Bereich 2 Bünsdorf Außenbereich mit Gemeindeübergreifender Brand-

schutzübernahme der Gemeinde Neu-Duvenstedt 
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4. Detailbeschreibung der Gemeinde 

4.1. Gebietsbeschreibung 

Gemeindevertretung - Bürgermeisterin / Bürgermeister 

Die Aufgaben der freien Selbstverwaltung in den eigenen Angelegenheiten werden in          
Bünsdorf von der Gemeindevertretung wahrgenommen. Damit sichert sie die Grundrechte 
demokratischer Staatsgestaltung. Die Mitglieder der Gemeindevertretung haben das Wohl 
der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde zu fördern. Sie handeln zugleich in Ver-
antwortung für die zukünftigen Generationen.  

Die Gemeindevertretung setzt sich aus insgesamt 9 Mitgliedern zusammen. 

Die / Der Bürgermeisterin / Bürgermeister der Gemeinde Bünsdorf ist ehrenamtlich tätig und 
wird in geschäftlichen Dingen durch die Amtsverwaltung unterstützt. 

Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich übertrage-
nen Aufgaben. 

Nach § 4 der Gemeindeordnung (GO) für Schleswig-Holstein haben die Gemeinden die 
Möglichkeit ihre Belange durch Satzungen zu regeln. Die Hauptsatzung ist eine Pflichtsat-
zung.  

Für die Gemeinde Bünsdorf gibt es momentan für die Bereiche 

• Allgemeine Verwaltung 
• Finanzen/Haushalt 
• Ver- und Entsorgung 
• Sicherheit und Ordnung 
• Öffentliche Einrichtungen 

entsprechende Satzungen. 
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4.2. Geografische Lage 

Bünsdorf im Naturpark 

 

Bünsdorf liegt im östlichen Naturpark Hüttener Berge, dieser wiederum liegt zwischen dem 
Nord-Ostsee-Kanal, der Stadt Eckernförde und Schleswig.  

Die Gemeinde setzt sich aus den Ortsteilen Bünsdorf, Wentorf, Steinrade und Schirnau zu-

sammen und zählt heute ca. 600 Einwohner. Das gesamte Gemeindegebiet umfasst eine 

Fläche von 1.325 ha. 

 

Die Gemeinde liegt am SW-Ufer des Wittensee und erstreckt sich bis zum Nord-Ostsee-

Kanal im Süden. Die Schirnau verbindet diese Gewässer miteinander, sie fließt in einer 

ehemaligen Schmelzwasserrinne der Wittensee-Gletscherzunge (Weichsel-Kaltzeit), die hier 

nach Süden entwässerte. Neben seltenen Pflanzenarten ist diese Region ein bedeutendes 

Durchzugsgebiet aber auch Winterrastplatz verschiedener Zugvögel. Wasseramsel und Eis-

vogel lassen sich mit viel Glück beobachten. 

 

Es gibt ein Dorfkrug mit bayrischer Gastlichkeit. Mit der Teilnahme an Dorfentwicklungspro-

grammen bemüht sich die Gemeinde mit ihren Bürgern, das Erscheinungsbild des Dorfes 

stetig zu verbessern und den Tourismus zu fördern. 

 

Die Gemeindevertretung besteht aus 9 gewählten Vertreterinnen und Vertretern. 

 



Seite: 14 

4.3. Struktur der Gemeinde 

Das Gemeindegebiet ist überwiegend landwirtschaftlich geprägt. Inmitten der Ortschaft be-

findet sich die Kirche mit einem Pastorat und Kirchenzentrum, ein Dorfgemeinschafts,- Feu-

erwehrgerätehaus, einem Landgasthof, zwei Landwirtschaftliche Betriebe, kleinere einzelne 

Handwerksbetriebe sowie das Erholungs- und Bildungszentrum, das zum „Verband der Ge-

meinschaften in der Evangelischen Kirche in Schleswig-Holstein e.V.“ gehört. Mit den Frem-

denzimmern bieten diese Übernachtungen für Seminarteilnehmer sowie für andere Veran-

staltungen. Das Erholungs- und Bildungszentrum wirbt mit knapp 100 Betten zur Übernach-

tung und 15.000 Übernachtungen pro Jahr. 

Es gibt außerdem zwei Ferienhausgebiete, Wühren und Mückenbarg welche vorwiegend in 

Holzbauweise erstellt sind. 

Im Ortsteil Schirnau gibt es noch eine Wehrtechnische Dienststelle welche sich auch zum 

Teil bis auf das Gemeindegebiet Borgstedt erstreckt. 

Zusätzlich ist im Brandschutz die Gemeinde Neu Duvenstedt zu berücksichtigen da diesen 

die Gemeinde Bünsdorf  sicherstellt und übernimmt. Zusätzlich sind nach Absprache die 

Feuerwehren Alt-Duvenstedt und Holzbunge mit für den Brandschutz zuständig. Die Ge-

meinde Neu Duvenstedt besteht im Wesentlichen aus Ein,- und Zweifamilienhäuser sowie 

Landwirtschaftliche Betriebe. Ein Landwirtschaftlicher Betrieb im Bereich Schulendamm be-

treibt eine Biogasanlage mit Fernwärmenetz sowie eine Photovoltaikanlage. Darüber hinaus 

wurde im Jahr 2024 ein Solarpark in Betrieb genommen, welcher mit 4 Löschwasserkissen 

und 4 Löschwasserbrunnen die Löschwasserversorgung sicherstellt.  

4.4. Bevölkerung 

Die Risikobeschreibung geht davon aus, dass das Risiko in einer Gemeinde grundsätzlich 

von der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner abhängt. Die der ermittelten Risikoklas-

se zugrunde gelegte Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner ist der Anlage A1 zu ent-

nehmen. Eine Erhöhung des Risikos erfolgt aufgrund der Art und Weise der Bebauung, der 

geografischen und topografischen Gegebenheiten, der Nutzung sowie sonstiger Gegeben-

heiten, die eine zusätzliche Gefährdung bedeuten können. 
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4.5. Bebauung 

Im Wesentlichen sind im Dorfkern Ein bis Zweifamilienhäuser, teilweise mit Ausbau zu drei 

Wohneinheiten sowie 3 Wohnhäuser, welche noch mit einem Reetdach eingedeckt sind.  

Es gibt zwei Mehrfamilienhäuser, diese sind zum größten Teil in Massivbauweise erbaut.  

Ein Landwirtschaftlicher Betrieb und ein Zweiter am Ortsrand Richtung Borgstedt.  

Am Dorfkern angrenzend gibt es ein Ferienhausgebiet, Wühren und Wührenredder, diese 

Nurdachhäuser, Dänische Ferienhäuser sind hauptsächlich in Holzbauweise erstellt. Die 

Zuwegung ist eine Sackgasse mit entsprechender Wendemöglichkeit, welche allerdings von 

der Größe begrenzt ist. 

Außerhalb der Gemeinde gibt es ein weiteres Ferienhausgebiet, Mückenbarg, diese Häuser 

sind ebenfalls überwiegend in Holzbauweise erstellt. Es gibt zwei Zufahrten von der Haupt-

straße Richtung Wentorf. Die Zufahrten sind Sackgassen mit entsprechender Wendemög-

lichkeit, welche allerdings von der Größe begrenzt sind. 

Im Außenbereich der Ortsteile Wentorf, Steinrade und Schirnau gibt es Ein und Zweifamili-

enhäuser sowie mehrere Landwirtschaftliche Betriebe welche als besonderen Gefahrenpunkt 

Photovoltaikanlagen installiert haben und Strohlager vorhalten. 

Zusätzlich wird der Brandschutz in Neu-Duvenstedt mit übernommen sodass sich weitere 

Gefahrenpotenziale ergeben. Diese sind vorwiegend Landwirtschaftliche Betriebe darunter 

eine Biogasanlage. 

Darüber hinaus wurde im Jahr 2024 ein Solarpark in Betrieb genommen. 

Der Brandschutz in dieser Gemeinde wird gemeinsam mit den Feuerwehren Holzbunge und 

Alt-Duvenstedt abgedeckt. 
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4.6. Bauliche Objekte besonderer Art und Nutzung 

4.6.1. Einrichtungen mit großen Menschenansammlungen 

Erholungs- und Bildungszentrum, das zum „Verband der Gemeinschaften in der Evange-

lischen Kirche in Schleswig-Holstein e.V.“ gehört. Mit den Fremdenzimmern bieten diese 

Übernachtungen, bis zu 100 Betten, für Seminarteilnehmer sowie für andere Veranstaltun-

gen. 

Landgasthof "König Ludwig" Gastraum mit Kaminofen. Insgesamt bietet das Restaurant 

Platz für 60 Gäste. Einen 140 qm großen Festsaal mit Platz für mehr als 100 Personen, er-

reicht man durch den Gastraum sowie einen Clubraum für 20 Personen. 

4.6.2. Gebäude mit Hilfs- oder betreuungsbedürftigen Personen 

Landjugendraum im Dorfgemeinschafts,- Feuerwehrgerätehaus 

4.6.3. Kultureinrichtungen und Denkmäler 

Kirche mit einem Pastorat und Kirchenzentrum 

4.6.4. Sonstige besondere Objekte 

Es gibt im Ortsteil Schirnau eine Wehrtechnische Dienststelle der Bundeswehr. Die Gemein-

degrenze zur Gemeinde Bünsdorf verläuft mitten durch das Gelände der WTD 71. Hier gibt 

es mehrere Hallen- und Bürogebäude sowie in einem extra angelegten Hafenbecken einen 

Erdmagnetfeldsimulator in dem Marineschiffe und U-Boote vermessen und eingestellt wer-

den können. Der Erdmagnetfeldsimulator wird mit mehreren Hochspannungsanlagen ver-

sorgt, welche eine zusätzliche Gefahr darstellen. 

Die FFw Bünsdorf ist für einen ca. 6 km langen Abschnitt des Nord-Ostseekanals zuständig.  

Insges. gibt es in Bünsdorf 4 Bootsliegeplätze zum Teil mit 20 bis 50 Liegeplätze sowie 2 mit 

Steganlagen. Einen im Ferienhausgebiet Mückenbarg sowie einen weiteren des Sportver-

eins, Segelsparte, am Ortsrand, Richtung Ortsteil Wentorf. 

Eine Grillhütte mit Freizeitplatz und „unbewachter“ Badestelle, welche zunehmend auch von 

auswertigen Personen und Gruppen genutzt wird, mit direkter Anbindung zum Wittensee; 

öffentliche Badestelle in Bünsdorf am Wittensee. 

Die Badestelle befindet sich am Südwestufer des Wittensee inmitten der Ortschaft Bünsdorf, 

direkt am Gemeinde,- / Feuerwehrgerätehaus. 

Die Badestelle liegt nahe der Schirnauer Au, dem Ablauf des Wittensee. 

Die Gemeindebadestelle in Bünsdorf hat eine große Liegewiese mit einer Steganlage, 
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Badeinsel, Freizeitplatz mit Flutlichtanlage und einer Grillhütte mit Strom,- und Wasserver-

sorgung.  Der Uferbereich ist sandig, die Sohle sehr flach abfallend. 

Betreiber: Die Gemeinde Bünsdorf betreibt den Grillplatz am See inkl. der Toilettenanlagen 

im Gemeinde,- Feuerwehrhaus als öffentliche Einrichtungen. Der Gemeinde Bünsdorf, ver-

treten durch den Bürgermeister, obliegt die Verwaltung des Grillplatzes sowie die Ausübung 

des Hausrechts. Der Grillplatz und die dazugehörigen Nebenanlagen und Einrichtungen 

werden auf Antrag Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen überlassen. 

Ein Landwirtschaftlicher Betrieb im Ortsteil Wentorf als Schweinemastbetrieb, welcher eine 

Holzhackschnitzelheizung mit größerer Lagerfläche betreibt. 

Drei Landwirtschaftliche Betriebe im Ortsteil Steinrade mit größeren Photovoltaikanlagen, 

einer davon mit einem Holzvergaserkessel und größerer Vollholzlagerfläche innerhalb des 

Gebäudes, Scheune zur Straße. 
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4.6.5. Industriebetriebe und -anlagen 

Keine 

4.6.6. Besondere Gefahrenobjekte 

Direkte Anbindung an den Wittensee: 

Eine öffentliche Badestelle in Bünsdorf am Wittensee. Die Badestelle befindet sich am  Süd-

westufer des Wittensee inmitten der Ortschaft Bünsdorf, direkt am Gemeinde,- / Feuer-

wehrgerätehaus. 

Den Nord-Ostsee-Kanal für welchen die Gemeinde auf ca. 6,0 km Uferlänge ebenso zustän-

dig ist. 

Zur Rettung von Menschen aus bedrohlichen Lagen auf Seen und offenen Gewässern ( Auf-

gabe der FFW- das Retten von Menschen) wurde im Jahr 2023 ein Rettungsboot 2 (RTB II) 

zur "Wasserrettung auf dem Wittensee" in Dienst gestellt. 

4.6.7. Verkehrswege 

Es sind mehrere Zufahrtswege in den Dorfkern welche wiederum über Land,- Kreis,- und 

Bundesstraße führen. Es ist der Nord-Ostsee-Kanal sowie der Wittensee im Gemeindegebiet 

bzw. angrenzend. 

4.6.8. Löschwasserversorgung 

Die Wasserversorgung wird ausschließlich über offene Gewässer und Saugbrunnen sicher-

gestellt, dies stellt sich u.a. im Bereich Wentorf allerdings als problematisch dar. Zwei von 

den vorhandenen drei Saugstellen am Wittensee sind gerade in den Sommermonaten oft 

versandet, sodass die eine nur eingeschränkt und die andere kaum nutzbar ist. Der Zustand 

zur Saugstelle Mückenbarg II wurde dem Bürgermeister am 02.08.2024 schriftlich mitgeteilt. 

Es sind im Allgemeinen im Außenbereich lange Wegstrecken zu berücksichtigen. Siehe hier-

zu in der Anlage Wasserentnahmestellen. 

4.6.9. Besondere Ver- und Entsorgungseinrichtungen 

Die Gemeinde Bünsdorf unterhält eine eigene Kläranlage, diese ist über die Straße Aublick 

zu erreichen. 

In der Gemeinde sind mittlerweile die meisten Wohnobjekte mit Erdgas ( Mitteldruckleitungs-

netz) versorgt, dementsprechend ist das Versorgungsnetz in der Gemeinde ausgebaut. 
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5. Gefährdungspotential 

5.1. Schutzzielbeschreibung 

Gesetzliche Aufgaben des Feuerwehrwesens sind das Bekämpfen von Bränden und der 

Schutz von Menschen, Tieren und Sachen vor Brandschäden als Abwehrender Brandschutz 

und die Technische Hilfe bei Not- und Unglücksfällen. Die Aufgaben des Vorbeugenden 

Brandschutzes, um Brände und Brandgefahren zu verhüten, sind nur mittelbar Gegenstand 

des Feuerwehrbedarfsplans. Die Pflicht zum Mitwirken im Katastrophenschutz hat keine 

Auswirkungen auf diesen Feuerwehrbedarfsplan. 

Das Schutzziel ist die Bewältigung des kritischen Wohnungsbrandes. Damit liegt ein typi-

sches Schadensszenario zugrunde, welches regelmäßig wiederkehrt und ein erhebliches 

Gefährdungspotential für das Leben oder die Gesundheit von Menschen darstellt. 

Daraus ergibt sich für den Einsatzverlauf die Reihenfolge 

• das Retten von Menschen, 

• das Schützen von Tieren, Sachwerten und der Umwelt sowie das 

• Verhindern der Schadensausbreitung. 

Bei einem Wohnungsbrand ist die zeitkritische Phase zunächst die Menschenrettung und 

anschließend die Brandbekämpfung. Hierbei werden folgende Zeiten zugrunde gelegt, die 

auf der so genannten O.R.B.I.T.-Studie (Porsche AG, 1978) beruhen: Die Erträglichkeits-

grenze bei einer Belastung durch Brandrauch beträgt ca. dreizehn Minuten, die Reanimati-

onsgrenze ca. siebzehn Minuten. Bis zu diesem Zeitpunkt sollte die Menschenrettung spä-

testens abgeschlossen sein. 

Zwar ist die O.R.B.I.T.-Studie in den vergangenen Jahren von verschiedenen Autoren wegen 

methodischer Mängel in Bezug auf die Hilfsfrist und das Standard-Szenario „kritischer Woh-

nungsbrand“ kritisiert worden (Ridder, 2013), (Barth, 2015); jedoch sind bisher zum Thema 

Hilfsfristen durch aktuelle Forschungsvorhaben noch keine konkreten Alternativen vorgelegt 

worden. Dies gilt insbesondere für kleine Ortsfeuerwehren, die den Großteil der schleswig-

holsteinischen Feuerwehren bilden. Weiterhin haben sich Hilfsfristen und Funktionsstärken in 

der Praxis als sinnvoll, machbar und verhältnismäßig etabliert (Stein, 2016). Am bestehen-

den System soll daher vorerst festgehalten werden.  
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5.2. Kritischer Wohnungsbrand 

Der kritische Wohnungsbrand unterstellt einen Brand im ersten Obergeschoss eines Gebäu-

des, in dem der Treppenraum als erster baulicher Rettungsweg verraucht ist und die Men-

schenrettung über Rettungsmittel der Feuerwehr als zweiten Rettungsweg erfolgen muss. 

Die häufigste Todesursache bei einem Wohnungsbrand ist die Vergiftung durch Kohlenmo-

noxid und andere toxische Verbrennungsprodukte. Nur etwa zehn Prozent der Todesopfer 

erliegen ihren Verbrennungen. Ergebnis der O.R.B.I.T.-Studie ist, dass für Opfer von Rauch-

gasvergiftungen eine Reanimationsgrenze von ca. siebzehn Minuten nach Brandausbruch 

gilt. Erfolgen bis zu diesem Zeitpunkt keine Rettung und keine lebensrettenden medizini-

schen Maßnahmen, sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit auf ein Minimum. 

Experimentelle Untersuchungen ergaben, dass bei Ausbruch eines Wohnungsbrandes nach 

achtzehn bis zwanzig Minuten die zur Brandbekämpfung eingesetzten Einsatzkräfte einem 

sehr hohen Risiko eines schlagartigen Durchzündens aller brennbaren Objekte im Brand-

raum (Raumdurchzündung) ausgesetzt sind. Mit dem Durchzünden verbindet sich ein enor-

mer Temperaturanstieg, der trotz persönlicher Schutzausrüstung die zur Menschenrettung 

eingesetzten Einsatzkräfte stark gefährdet. Während oder nach diesem Durchzünden ist ein 

Aufenthalt im Brandraum nicht mehr möglich. 
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5.3. Spezielle Gefährdungsabschätzung 

Der kritische Wohnungsbrand gilt als anerkannte Regel der Technik. Die Risikobeschreibung 

der Gemeinde kann im Ergebnis dazu führen, dass sich aus der Gefährdungsabschätzung 

weitere Schutzziele ergeben. 

Die Hilfsfrist wird im Bereich der Gemeinde Bünsdorf eingehalten. Die innerhalb der Hilfsfrist 

an der Einsatzstelle verfügbaren Einsatzmittel sind ausreichend. 

5.4. Einsatzübersicht 

Die Gesamtübersicht über die Verteilung der Einsätze der Gemeindefeuerwehr auf die Ein-

satzbereiche Abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe, Fehlalarme und Sonstige Einsät-

ze sind in der Anlage G3 beigefügt. Die Anzahl der jährlichen Einsätze selbst lässt keinen 

Rückschluss über die Eintrittswahrscheinlichkeit eines kritischen Wohnungsbrandes zu und 

entbindet den Träger der Feuerwehr nicht von der Verpflichtung, eine leistungsfähige Feuer-

wehr zu unterhalten. 

Zusätzlich ist im Brandschutz die Gemeinde Neu Duvenstedt zu berücksichtigen da diesen 

die Gemeinde Bünsdorf mit anderen FFW sicherstellt und übernimmt. Die Gemeinde Neu 

Duvenstedt besteht im Wesentlichen aus Ein,- und Zweifamilienhäuser sowie Landwirtschaft-

liche Betriebe. Ein Landwirtschaftlicher Betrieb im Bereich Schulendamm betreibt eine Bio-

gasanlage mit Fernwärmenetz sowie eine Photovoltaikanlage. Darüber hinaus wurde im Jahr 

2024 ein Solarpark in Betrieb genommen. 

Zur Rettung von Menschen aus bedrohlichen Lagen auf Seen und offenen Gewässern (Auf-

gabe der FFW • das Retten von Menschen) steht der FFW Bünsdorf ein RTB II und weitere 

Hilfsmittel zur Verfügung. 

5.5. Risikoklasse 

Die Gefährdungsabschätzung einer Gemeinde wird durch die ermittelte Risikoklasse ausge-

drückt (Anlage A1). 

Für Ortsfeuerwehren mit einem eigenen Ausrückebereich werden die Risikopunkte nach der 

Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohnern in dem Ausrückebereich und den dort befindli-

chen Risiken ermittelt. Die Risikoklassen der Ausrückebereiche der Ortsfeuerwehren sind 

aus den Anlagen A1 bis A7 ersichtlich. 



Seite: 22 

6. Bemessungswerte 

Die Leistungsfähigkeit einer Feuerwehr wird danach beurteilt, ob die Bemessungswerte Ein-

satzmittel, Hilfsfrist und Einsatzkräfte zeitgleich erfüllt werden. Die nachfolgenden Grafiken 

veranschaulichen die wechselseitigen Abhängigkeiten zwischen den Bemessungswerten. Es 

ist nicht allein entscheidend, wie viele Einsatzkräfte innerhalb der Hilfsfrist mit wie vielen Ein-

satzmitteln an der Einsatzstelle sind, sondern ob die für den Einsatz erforderlichen Funktio-

nen (z.B. Einsatzleitung, Maschinist oder Einsatzkräfte mit Atemschutz) innerhalb der 

Hilfsfrist verfügbar sind. So steht der Einsatzerfolg auch in Frage, wenn ausreichend Funkti-

onen an der Einsatzstelle sind, aber die Hilfsfrist nicht eingehalten werden konnte. Bei der 

Anzahl der Einsatzkräfte, die die notwendigen Funktionen ausfüllen können, handelt es sich 

um die Mindestanzahl. 

6.1. Einsatzablauf kritischer Wohnungsbrand 

 

Der Umfang der Einsatzleitung ist nach der Feuerwehrdienstvorschrift FwDV 100 abhängig 

von der Gefahrenlage, dem Schadensereignis und den zu führenden Einheiten. Bei den all-

täglichen Einsätzen zur Gefahrenabwehr kann die Einsatzleiterin oder der Einsatzleiter (zum 

Beispiel die Gruppenführerin oder der Gruppenführer) in der Regel ohne Unterstützung 

durch weitere Führungskräfte und weiteres Führungsunterstützungspersonal die anstehen-

den Aufgaben erfüllen. 
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6.2. Sicherheitsbilanz 

Zusätzlich zu den Bemessungswerten als Voraussetzung für die Menschenrettung und 

Brandbekämpfung bei einem kritischen Wohnungsbrand werden die Risiken in einer Ge-

meinde und in den Ausrückbereichen nach dem in Schleswig-Holstein angewandten Merk-

blatt zur Ermittlung notwendiger Feuerwehrfahrzeuge (Löschfahrzeuge) aufgrund von Risi-

koklassen ermittelt (IM, 2009). Aus der Gegenüberstellung der ermittelten Risikoklasse und 

den in der Gemeinde oder den Ausrückebereichen verfügbaren Fahrzeugpunktwerten ergibt 

sich die Sicherheitsbilanz. 

Ausgeglichen ist eine Sicherheitsbilanz, wenn die Risikoklasse und die Summe der Fahr-

zeugpunkte im Wesentlichen übereinstimmen. Im Rechenmodell der zu ermittelnden Risiko-

klasse ist ein Abweichen von fünf Prozent der Risikopunkte zur nächst tieferen Risikoklasse 

eingerechnet. Die Differenz ist in der Anlage A2 ausgewiesen. Ist die Summe der Fahrzeug-

punkte größer als die der Risikoklasse, ist die Sicherheitsbilanz positiv. Ist die Summe der 

Fahrzeugpunkte kleiner als die der Risikoklasse ist die Sicherheitsbilanz negativ. 

Der Status des Ausrückebereichs einer Ortsfeuerwehr oder des Einsatzgebietes einer Ge-

meindefeuerwehr wird durch Ampeln dargestellt. Ist der Ausrückebereich einer Ortsfeuer-

wehr mit dem Status rot gekennzeichnet, ohne dass die Sicherheitsbilanz mit den Maßnah-

men der Handlungsmatrix als Stellschrauben ausgeglichen werden konnte, erhält auch das 

Einsatzgebiet der Gemeindefeuerwehr den Status rot. 

Trotz positiver oder ausgeglichener Sicherheitsbilanz kann der Ampelstatus für die Gemein-

defeuerwehr oder den Ausrückebereich einer Ortsfeuerwehr mit rot gekennzeichnet sein, 

wenn einer oder mehrere der Bemessungswerte nicht erfüllt sind. Für diese Fälle gibt es 

Prüfmöglichkeiten, mit welchen Stellschrauben und welchen zu treffenden Maßnahmen aus 

der Handlungsmatrix (Anlage G2.5) die Defizite ausgeglichen werden können. 

6.3. Einsatzmittel 

Als Mindestausstattung für die Ersteinsatzmaßnahmen zur Menschenrettung sind vier um-

luftunabhängige Atemschutzgeräte, Rettungsmittel je nach Geschosshöhe (eine vierteilige 

Steckleiter (Rettungshöhe bis acht Meter) oder eine dreiteilige Schiebleiter (Rettungshöhe 

bis ca. zwölf Meter bei Bauten bis zum 30. April 2009)), Geräte für die einfache Technische 

Hilfe und auf einem Löschfahrzeug mitgeführtes Löschwasser erforderlich. Zukünftig wird bei 

Neubauten und Rettungshöhen von über 8 m nicht mehr vom Einsatz tragbarer Leitern aus-

gegangen, dies gilt jedoch nicht für den Bestand. 
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6.3.1 Risikoklasse 1 

In acht Minuten nach Alarmierung sollte mindestens ein TSF-W und innerhalb von dreizehn 

Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein TSF an der Einsatzstelle eintreffen. 

In den Gemeinden, in denen das an der Einsatzstelle zuerst eintreffende Fahrzeug ein TSF 

ist, ist durch die Alarm- und Ausrückeordnung das Zufahren eines wasserführenden Lösch-

fahrzeuges vorzuplanen. 

6.3.2 Risikoklasse 2 

Bis ca. 7,0 m Rettungshöhe oder mit zweitem baulichen Rettungsweg 

In acht Minuten nach Alarmierung sollte mindestens ein TSF-W und innerhalb von dreizehn 

Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein TSF an der Einsatzstelle eintreffen. 

In den Gemeinden, in denen das an der Einsatzstelle zuerst eintreffende Fahrzeug ein TSF 

ist, ist durch die Alarm- und Ausrückeordnung das Zufahren eines wasserführenden Lösch-

fahrzeuges vorzuplanen. 

Über ca. 7,0 m bis ca. 12,2 m Rettungshöhe bei fehlendem zweiten baulichen Ret-

tungsweg 

In acht Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein LF 10 (bisher LF 8/6 oder LF 10/6) mit 

einer dreiteiligen Schiebleiter und innerhalb von dreizehn Minuten nach Alarmierung soll 

mindestens ein TSF an der Einsatzstelle eintreffen. 

In den Gemeinden, in denen das an der Einsatzstelle zuerst eintreffende Fahrzeug kein 

Löschfahrzeug mit einer dreiteiligen Schiebleiter ist, ist durch die Alarm- und Ausrückeord-

nung das Zufahren eines geeigneten Löschfahrzeugs vorzuplanen, um bei einer Rettungs-

höhe von mehr als ca. 7,0 Metern den zweiten Rettungsweg mit einer dreiteiligen Schieblei-

ter sicherzustellen. Innerhalb von dreizehn Minuten nach Alarmierung soll dann mindestens 

ein LF 10 an der Einsatzstelle eintreffen. 

Mit der Inkraftsetzung der überarbeiteten Landesbauordnung Schleswig-Holstein ab dem 01. 

Mai 2009 ist die dreiteilige Schiebleiter kein anerkanntes Rettungsmittel mehr. Dies bedeutet, 

dass bei Gebäuden deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt 

und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder 

Stellen mehr als 8 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegt, nur errichtet werden 

dürfen, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahr-

zeuge verfügt.
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6.3.3 Ab der Risikoklasse 3  

Bis ca. 7,0 Meter Rettungshöhe oder mit zweitem baulichen Rettungsweg 

In acht Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein TSF-W und innerhalb von dreizehn 

Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein TSF an der Einsatzstelle eintreffen. 

Über ca. 7,0 Meter bis ca. 12,2 Meter Rettungshöhe bei fehlendem zweiten baulichen 

Rettungsweg 

In acht Minuten nach Alarmierung soll mindestens ein LF 10 (bisher LF 8/6 oder LF 10/6) mit 

einer dreiteiligen Schiebleiter und innerhalb von dreizehn Minuten nach Alarmierung soll 

mindestens ein TSF an der Einsatzstelle eintreffen. 

In den Gemeinden, in denen das an der Einsatzstelle zuerst eintreffende Fahrzeug kein 

Löschfahrzeug mit dreiteiliger Schiebleiter ist, ist durch die Alarm- und Ausrückeordnung das 

Zufahren eines geeigneten Löschfahrzeugs vorzuplanen, um bei einer Rettungshöhe von 

mehr als ca. 7,0 Metern den zweiten Rettungsweg mit einer dreiteiligen Schiebleiter sicher-

zustellen. Innerhalb von dreizehn Minuten nach Alarmierung soll dann mindestens ein LF 10 

an der Einsatzstelle eintreffen. 

Mit der Inkraftsetzung der überarbeiteten Landesbauordnung Schleswig-Holstein ab dem 01. 

Mai 2009 ist die dreiteilige Schiebleiter kein anerkanntes Rettungsmittel mehr. Dies bedeutet, 

dass bei Gebäuden deren zweiter Rettungsweg über Rettungsgeräte der Feuerwehr führt 

und bei denen die Oberkante der Brüstung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder 

Stellen mehr als 8 m über der festgelegten Geländeoberfläche liegt, nur errichtet werden 

dürfen, wenn die Feuerwehr über die erforderlichen Rettungsgeräte wie Hubrettungsfahr-

zeuge verfügt. 

Über ca. 12,2 Meter Rettungshöhe 

In acht Minuten nach Alarmierung sollen mindestens ein LF 10 (bisher LF 8/6 oder LF 10/6) 

und — sofern nicht ein zweiter baulicher Rettungsweg vorhanden ist — ein Hubrettungsfahr-

zeug an der Einsatzstelle eintreffen. Innerhalb von dreizehn Minuten nach Alarmierung soll 

mindestens ein TSF an der Einsatzstelle eintreffen. 

6.4. Hilfsfrist 

Die innerhalb eines Gemeindegebietes anzustrebende Hilfsfrist für die Feuerwehr in Schles-

wig-Holstein ist nicht im BrSchG direkt normiert, sondern im Organisationserlass Feuerweh-

ren (Organisation und Ausrüstung der freiwilligen Feuerwehren, Pflichtfeuerwehren und 

Werkfeuerwehren sowie die Laufbahnen und die Ausbildung ihrer Mitglieder, vom 7. Juli 



Seite: 26 

2009 (Amtsbl. Schl.-H. 2009 S. 700) zuletzt geändert durch Erlass des Innenministeriums 

vom 10. Juni 2014 - IV 333 – 166.035.0 – (Amtsbl. Schl.-H. 2014 S. 472)) geregelt und be-

trägt 10 Minuten. Die Hilfsfrist ist die Zeit zwischen dem Absetzen des Notrufs und dem Ein-

treffen/Tätigwerden der Feuerwehr. Die Hilfsfrist unterteilt sich in die Gesprächs- und Dispo-

sitionszeit in der Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle, die Ausrückezeit nach Alarmie-

rung der Einsatzkräfte und die Anfahrtszeit. 

Diese Regelung ist bei allen an einer öffentlichen Verkehrsfläche gelegenen Einsatzorten 

und normalen Straßenverhältnissen einzuhalten. Von einer gesetzlichen Verankerung im 

Brandschutzgesetz selbst hatte der Normgeber abgesehen, um das „Ehrenamt Feuerwehr“ 

nicht in eine Situation zu bringen, dass gegen das Gesetz verstoßen wird, wenn bei einem 

Einsatz ggf. die Hilfsfrist nicht eingehalten werden kann. Es soll damit aber nicht die Mög-

lichkeit eröffnet werden, bewusst und planerisch von den zeitlichen Vorgaben abzuweichen 

und die Hilfsfrist „flexibel“ zu handhaben. 

Der Aktionsradius der Feuerwehr ist abhängig von der Ausrückezeit. Je länger die Zeitspan-

ne für die Ausrückezeit ist, desto kleiner wird der Aktionsradius. 

Die Aktionsradien geben die Umkreise vom Feuerwehrhaus aus an, die in acht (schwarz) 

oder dreizehn Minuten (grau) erreichbar sind (Anlage A 3.3 Druckansicht Google Maps). Alle 

Bereiche, die außerhalb dieser Aktionsradien liegen, sind für die Feuerwehr nicht innerhalb 

der Hilfsfrist erreichbar. Objekte, die nicht innerhalb der Hilfsfrist erreicht werden können, 

sind in einer besonderen Planung zu erfassen, ggf. gemeindeübergreifend. 

6.5. Einsatzkräfte  

Um eine erfolgreiche Menschenrettung bis spätestens zur siebzehnten Minute nach Brand-

ausbruch durchzuführen, müssen acht Minuten nach der Alarmierung neun Einsatzkräfte an 

der Einsatzstelle eintreffen. Diese Einsatzkräfte können bei einem kritischen Wohnungs-

brand ausschließlich die Menschenrettung über Rettungsmittel der Feuerwehr als zweiten 

Rettungsweg durchführen. Das vorgenommene wasserführende Strahlrohr ist für die Eigen-

sicherung des im Innenangriff tätigen Angriffstrupps erforderlich. Dieser Einsatz ist nur unter 

Umluft unabhängigem Atemschutz möglich. Deshalb müssen vier Einsatzkräfte die Funktion 

„Atemschutzgeräteträger“ erfüllen. 

Dreizehn Minuten nach der Alarmierung müssen sechs weitere Einsatzkräfte an der Einsatz-

stelle verfügbar sein, die zur Brandbekämpfung eingesetzt werden und die Menschenrettung 

unterstützen können. Von den sechs weiteren Einsatzkräften müssen ebenfalls vier die 

Funktion „Atemschutzgeräteträger“ erfüllen (s. 11.3). 
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7. Organisation der Gemeindefeuerwehr 

a) Die Gemeindefeuerwehr besteht aus der Einsatzabteilung, in der zurzeit 45 

aktive Führungs- und Einsatzkräfte verfügbar sind. Diese Gliedern sich auf in 

Einsatzabteilung mit 36 Führungs- und Einsatzkräfte, davon 3 Frauen, und 

Reserveabteilung mit 6 Führungs- und Einsatzkräfte. Die Gemeindefeuerwehr 

hat 1 Jugendabteilung mit 5 Jugendlichen. Darüber hinaus gehören der FFW 

Bünsdorf 16 Ehrenmitglieder an. 

b) Neben der Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Techni-

schen Hilfe nimmt die Feuerwehr noch zahlreiche andere Aufgaben wahr. Sie 

sichert und unterstützt regelmäßig Veranstaltungen der örtlichen Vereine und 

Verbände (z. B. Laternelaufen, Kindersommerfest, Boßeln, Müllsammelaktion, 

Seefest, Landjugendfete usw.) Ebenso bringt sich die Feuerwehr darüber hin-

aus in die Dorfgemeinschaft ein. 

c) Eine über ein Jahrzehnt geforderte Gebührenordnung liegt mittlerweile vor so-

dass Einnahmen aus gebührenpflichtigen Einsätzen und Tätigkeiten gegen 

Kostenerstattung in Anspruch genommen werden kann. 

7.1. Bemessungswerte Gemeindefeuerwehr 

Die Bewertung einer Gemeindefeuerwehr ergibt sich aus der Sicherheitsbilanz, den Ein-

satzmitteln, der Hilfsfrist sowie den Einsatzkräften. Die Grundlage dieser Bewertung bildet 

die Betrachtung der Ausrückebereiche. Werden in den Ausrückebereiche nicht alle Bemes-

sungswerte mit dem Ampelstatus grün bewertet, erhält die Gemeindefeuerwehr den Ampel-

status rot, und es muss mit Hilfe der Stellschrauben geprüft werden, welche Maßnahmen 

zum Ausgleich der Defizite auch gemeindeübergreifend möglich sind. 

Für die tatsächliche Beurteilung der Sicherheitsbilanz ist zusätzlich die Betrachtung der Be-

messungswerte Hilfsfrist, Einsatzkräfte und Einsatzmittel erforderlich, da sich aus dieser Ge-

samtschau erst die Leistungsfähigkeit der Gemeindefeuerwehr abschließend beurteilen 

lässt. Der Gesamtstatus für die Gemeindefeuerwehr gliedert sich in 4 Abschnitte: 

Ampelstatus: - 1. Sicherheitsbilanz 

Ampelstatus: - 2. Einsatzmittel 

Ampelstatus: - 3. Hilfsfrist 

Ampelstatus: - 4. Einsatzkräfte 

Gesamtstatus über alle Ausrückebereiche ist negativ. 

Ampelstatus: rot 
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7.2. Sicherheitsbilanz 

Das Ergebnis aus dem Vergleich der ermittelten Risikoklasse und der Summe der in der 

Gemeindefeuerwehr verfügbaren Fahrzeugpunkte ist in der Anlage G2.1 als Ampelstatus 

mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün (kein Defizit) dargestellt. 

Der Gesamtstatus für den Ausrücke Bereich Bünsdorf ist als Folge der aktuell 

ausgeglichenen Fahrzeugbilanz / Sicherheitsbilanz positiv. 

Die Fahrzeugbilanz ist positiv. Status Sicherheitsbilanz Ampelstatus: grün, siehe Anlagen zur 

Feuerwehrbedarfsplanung der Gemeinde Bünsdorf Seite 4 und Seite 14 

Die Sicherheitsbilanz für die Freiwillige Feuerwehr Bünsdorf ist derzeit ausgeglichen. 

Bei einer Einwohnerzahl von ca. 600 Einwohnern werden bei Einstufung in Risikoklasse 3 

106 Fahrzeugpunkte benötigt.  
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7.3. Einsatzmittel 

Die innerhalb der Hilfsfrist an der Einsatzstelle verfügbaren Einsatzmittel der Gemeindefeu-

erwehr werden in der Anlage G2.2 als Ampelstatus mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün 

(kein Defizit) dargestellt. 

7.4. Hilfsfrist 

Die Aktionsradien im Einsatzgebiet der Gemeindefeuerwehr werden in der Anlage G2.3 

(Druckansicht Google Maps) als Ampelstatus mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün (kein 

Defizit) dargestellt. 

Ampelstatus: grün 

7.5. Einsatzkräfte 

Die innerhalb der Hilfsfrist an der Einsatzstelle verfügbaren Einsatzkräfte der Gemeindefeu-

erwehr werden in der Anlage G2.4 als Ampelstatus mit der Bewertung rot (Defizit) oder grün 

(kein Defizit) dargestellt. 

Für das Bewerten der Stärke der Einsatzabteilung und ihre Verteilung auf, die für den kriti-

schen Wohnungsbrand erforderlichen Funktionen ist, es notwendig, die Verfügbarkeit der 

Führungs- und Einsatzkräfte zu bewerten. In der Feuerwehr ist es üblich, dass Führungs- 

und Einsatzkräfte über die Qualifikation für mehrere Funktionen verfügen. Allerdings ist ent-

scheidend, welche Funktion im Einsatzfall wahrgenommen wird. Die Forderung des Arbeits-

marktes nach Mobilität führt dazu, dass die Verfügbarkeiten von Führungs- und Einsatzkräf-

ten unterschiedlich sind. Deshalb wird wochentags in Tages- und Nachtverfügbarkeit unter-

schieden. 

Die erforderlichen Einsatzkräfte sind zwar innerhalb der Hilfsfrist an der Einsatzstelle jedoch 

ist der 

Ampelstatus: rot siehe Anlagen zur Feuerwehrbedarfsplanung der Gemeinde Bünsdorf Seite 

7 und Seite 16, 4. Einsatzkräfte 

Wie bei allen anderen Freiwilligen Feuerwehren stellt die Tagesverfügbarkeit der Einsatzkräf-

te eine besondere Herausforderung dar. Da der überwiegende Teil der Einsatzkräfte am 

Morgen die Gemeinde verlässt und erst nach Feierabend zurückkehrt, stehen von Montag 

bis Freitag in der Zeit von 07:00 bis 17:00 Uhr deutlich weniger Einsatzkräfte zur Verfügung. 

Erfahrungsgemäß sind in diesem Zeitraum bei der Freiwilligen Feuerwehr Borgstedt ca. 10 

Einsatzkräfte nach 13 Minuten verfügbar, also etwa eine Löschgruppe. Die Tagesverfügbar-

keit von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Bünsdorf kann damit als ausreichend be-
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zeichnet werden. Ein erhebliches Defizit besteht im Wesentlichen bei der Anzahl von Atem-

schutzgeräteträgern. 

Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgt durch die Integrierte Rettungsleitstelle Mitte mit Sitz in 

Kiel. Um sicherzustellen, dass immer genügend Einsatzkräfte zur Verfügung stehen, erfolgt 

eine sogenannte einsatzstichwortbezogene und tageszeitbezogene Alarmierung. Dies be-

deutet, dass in Abhängigkeit von dem Einsatzanlass und dem zu erwartenden Personal und 

Materialbedarf sowie dem Wochentag und der Uhrzeit unterschiedlich viele Einsatzkräfte 

alarmiert werden. Die für diese einsatzstichwortbezogene und tageszeitbezogene Alarmie-

rung notwendigen Daten bezieht die Rettungsleitstelle aus dem von allen Feuerwehren des 

Kreises genutzten Feuerwehrverwaltungsprogramm FOX 112. Hier sind für jede Feuerwehr 

die je nach Wochentag und Uhrzeit voraussichtlich verfügbaren Einsatzkräfte eingetragen. 

Weiter wird in der Rettungsleitstelle das Verzeichnis einheitlicher Schadenarten für die Alar-

mierung des Brand-, Katastrophenschutz- und Rettungsdienstes des Landes Schleswig-

Holstein genutzt. In diesem Verzeichnis ist definiert, welche Einsatzmittel und wie viele Ein-

satzkräfte bei einem bestimmten Schadensereignis zu alarmieren sind. Reichen die zur Ver-

fügung stehenden Kräfte der örtlich zuständigen Feuerwehr nicht aus, werden automatisch 

weitere benachbarte Feuerwehren mitalarmiert. Durch diese Verfahrensweise in Form    

praktizierter interkommunaler Zusammenarbeit ist sichergestellt, dass zu jeder Tageszeit 

immer ausreichend Einsatzkräfte alarmiert werden. 

7.6. Bewerten des Einsatzgebietes der Gemeindefeuerwehr 

Sofern die Defizite eines oder mehrerer der Bemessungswerte innerhalb des Einsatzgebie-

tes der Gemeindefeuerwehr nicht ausgeglichen werden können, ist zu prüfen, ob dies orga-

nisatorisch zwischen mehreren Trägern des Feuerwehrwesens möglich ist. Die nachfolgende 

Handlungsmatrix (Anlage G2.5) gibt Anhaltswerte dafür, welche Stellschrauben möglich und 

welche Maßnahmen zum Ausgleich einer defizitären Sicherheitsbilanz denkbar sind. Die 

tatsächlichen Möglichkeiten sind von den regionalen, fachlichen und organisatorischen Ge-

gebenheiten abhängig. 

Die Gesamtübersicht über die Verteilung der Einsätze der Gemeindefeuerwehr auf die Ein-

satzbereiche Abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe, Fehlalarme und Sonstige Einsät-

ze sind in der Anlage G3 beigefügt. 

Der Gesamtstatus über alle Ausrückebereiche beträgt 

Ampelstatus: rot 

Die Sicherheitsbilanz der Freiwilligen Feuerwehr Bünsdorf fällt wegen der ausgeglichenen 

Fahrzeugpunkte dennoch insgesamt betrachtet positiv aus. 



Seite: 31 

8. Ergebnis 

Zum Ausgleich der Sicherheitsbilanz erforderlichen Maßnahmen: 

1. Bauliche Maßnahmen zur Abschaffung, der in der Gefährdungsbeurteilung aufge-
führten Mängel insbesondere der Schwarz-Weiß-Trennung zur Prävention einer Kon-
taminationsveschleppung. 

2. Aktive Maßnahmen seitens der Gemeinde zur Mitgliedergewinnung für die  

Einsatzabteilung. (Aktueller Altersdurchschnitt der Einsatzabteilung 45 Jahre.) 

Die Kooperation von benachbarten Feuerwehren ist seit jeher ein wesentliches und unver-

zichtbares Element des Systems „Freiwillige Feuerwehr“. Das landesweit der Feuerwehrbe-

darfsplanung zu Grunde liegende System der Feuerwehren ist so ausgelegt, dass der 

Grundschutz entsprechend dem einheitlich festgelegten Schutzziel (kritischer Wohnungs-

brand) für die Gemeinden durch die örtliche Feuerwehr sichergestellt wird. Für die Bewälti-

gung größerer Schadensereignisse oberhalb des kritischen Wohnungsbrandes sieht das 

bestehende flächendeckende System der freiwilligen Feuerwehren vor, dass eine gegensei-

tige Unterstützung der benachbarten Feuerwehren erfolgt. Vor diesem Hintergrund ist fest-

zustellen, dass interkommunale Zusammenarbeit in Form von Kooperation bei Ausbildung 

und Einsatz unter den Freiwilligen Feuerwehren schon seit vielen Jahrzehnten gelebt wird 

und ein fester Bestandteil des bestehenden Systems der Freiwilligen Feuerwehren ist. Inso-

fern kann man sicherlich von Vorbildcharakter für zahlreiche andere kommunale Bereiche 

sprechen. Zukünftig wird es zur Aufrechterhaltung eines funktionieren Hilfeleistungssystems 

umso wichtiger sein, die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und über 

neue Wege nachzudenken. In den vergangenen beiden Jahren wurde sowohl die Zusam-

menarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Büdelsdorf als auch die Zusammenarbeit mit den 

Wehren des Amtes Hüttener Berge intensiviert. 

Der Vorstand der FFW Bünsdorf ist bestrebt in der Zukunft die Zusammenarbeit mit der FF 

Büdelsdorf, Borgstedt, Sehestedt, Holzbunge und Alt Duvenstedt im besonderen Maß weiter 

zu intensivieren. 
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8.1. Vorgeschlagene Maßnahmen zum Ausgleich der defizitären 

Sicherheitsbilanz 

Dem Bürgermeister wird vorgeschlagen, mit der Gemeindewehrführung folgende Vereinba-

rung zu schließen: 

Zeitnahe Durchführung der beschlossenen Maßnahmen sowie in Verbindung hiermit des 

Beschlussvorschlages auf Seite 3. 

Das auf den Vorgaben des Innenministeriums des Landes Schleswig-Holstein basierende 

Berechnungsmodell der Feuerwehrbedarfsplanung geht davon aus, dass das Risiko in einer 

Gemeinde von der Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner sowie von zusätzlichen Fak-

toren aufgrund spezieller Bebauung und örtlichen Gegebenheiten sowie Lage abhängt. Die 

Erhöhung der Einwohnerzahl bedeuten also ein steigendes Risiko im Sinne der Feuerwehr-

bedarfsplanung. 

Am 11.03.2015 wurde in der Globetrotter-Akademie auf dem Aschberg eine Informationsver-

anstaltung „Aschberg-Gipfel“ zu Feuerwehrthemen unter Federführung der Amtswehrführung 

durchgeführt. Eingeladen waren alle Bürgermeister, sowie die Ausschuss- und Fraktionsvor-

sitzenden der Gemeinden des Amtes Hüttener Berge. Im Rahmen dieser Veranstaltung wur-

de durch den Landesbrandmeister, Detlef Radtke, u. a. ein sehr informativer Vortrag zum 

Thema „Feuerwehrbedarfspläne und ihre Folgen, können sich die Gemeinden und Städte die 

Feuerwehr noch erlauben?“ gehalten. Durch Herrn Radtke wurden hierbei die rechtlichen 

Grundlagen für die Feuerwehrbedarfsplanung, die von der Gemeinde zu beachtenden Sorg-

faltspflichten sowie die Notwendigkeit zum Erhalt der bestehenden Feuerwehren und die 

dafür notwendigen Maßnahmen dargelegt. 

Die wohnbauliche Entwicklung in den letzten Jahrzenten sowie als auch die geplanten in der 

Gemeinde Bünsdorf führen dazu, dass, wie auch bei anderen gemeindlichen Infrastrukturein-

richtungen (Ferienhausgebiete, Erholung,- und Bildungszentrum, Bootsliegeplätze und Frei-

zeitplatz am Wittensee, Abwasserbeseitigungsanlage, usw.), an die Freiwillige Feuerwehr 

zusätzliche Anforderungen und Herausforderungen gestellt werden. Um die Sicherheit und 

Lebensqualität für alle in der Gemeinde Bünsdorf lebenden Einwohnerinnen und Einwohner 

sowie als auch der Feriengäste dauerhaft zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche, an die 

Entwicklung der Gemeinde angepasste Fortentwicklung der Freiwilligen Feuerwehr notwen-

dig. Aus der vorliegenden Feuerwehrbedarfsplanung ergeben sich daher die auf Seite 

3  zum Ausgleich der Sicherheitsbilanz erforderlichen Maßnahmen.  
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9. Rechtliche Grundlagen 

Die Verpflichtungen der Gemeinde als Träger des Feuerwehrwesens mit den Aufgaben des 

Abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe begründen sich in dem Gesetz über 

den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren. 

Die Gemeinden haben als Träger des Feuerwehrwesens als pflichtige Selbstverwaltungs-

aufgabe für die Sicherstellung des Abwehrenden Brandschutzes und der Technischen Hilfe 

zu sorgen. Zur Erfüllung dieser Aufgaben haben sie leistungsfähige öffentliche Feuerwehren 

als gemeindliche Einrichtung zu unterhalten, Fernmelde- und Alarmierungseinrichtungen 

einzurichten sowie für eine ausreichende Löschwasserversorgung zu sorgen. Diese Pflichten 

bestehen nur im Rahmen der Leistungsfähigkeit der jeweiligen Gemeinde. 

Bei Verletzung einer der Gemeinde in diesem Aufgabenbereich obliegenden Pflichten durch 

das schuldhafte Handeln einer oder mehrerer bestimmter Personen, z. B. aus dem Bereich 

der freiwilligen Feuerwehr oder der Gemeinde, haftet die Gemeinde gemäß Artikel 34 GG in 

Verbindung mit § 839 BGB auch direkt gegenüber der Bürgerin oder dem Bürger, die oder 

der durch den Verstoß gegen die Amtspflicht gefährdet wird oder Schaden erleidet1. 

Das Nichteinhalten des Mindeststandards kann der Gemeinde als Organisationsverschulden 

angelastet werden. 

Um sicher zu stellen, dass die notwendigen Vorkehrungen getroffen sind, sollte von jeder 

Gemeinde anhand einer Gefahren- und Risikoanalyse ein nachvollziehbarer Feuerwehrbe-

darfsplan aufgestellt werden. Hierbei sind neben der Anzahl der Einwohnerinnen und Ein-

wohner und den Grundrisiken, zusätzliche Risiken aufgrund der Bebauung, Gewerbe, Indust-

rie usw. zu berücksichtigen (siehe auch Merkblatt zur Ermittlung notwendiger Feuerwehr-

fahrzeuge aufgrund von Risikoklassen (IM, 2009)). 

 

1 Ist seine Behörde in sachlicher und personeller Hinsicht nicht so ausgestattet, dass sie ihren Pflich-

ten Dritten gegenüber (hier: § 2 BrSchG SH) nachkommen kann, so liegt – z. B. bei Nichteinhaltung 

von Mindeststandards – ein eine Haftung auslösender Organisationsmangel der Behörde auch ohne 

persönliches Verschulden des Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin vor. Auf mangelnde Zuweisung von 

Haushaltsmitteln und Personal kann die Behörde sich als Entschuldigungsgrund nicht berufen. Dies 

entschied der Bundesgerichtshof am 11. Januar 2007 (Az: III ZR 302/05) 
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10. Begriffsbestimmungen 

10.1. Anerkannte Regeln der Technik 

Die (allgemein) anerkannten Regeln der Technik sind Technikklauseln für den Entwurf und 

die Ausführung von baulichen Anlagen oder technischen Objekten (Buss, 2002). In der Eu-

ropäischen Norm EN 45020 werden die anerkannten Regeln der Technik wie folgt definiert: 

„1.5 Anerkannte Regel der Technik - technische Festlegung, die von einer Mehrheit reprä-

sentativer Fachleute als Wiedergabe des Standes der Technik angesehen wird.“ (CEN, 

2006).  

 

10.2. Ausrückebereich 

Der Ausrückebereich ist üblicherweise mit dem Gebiet des Gemeindeteils oder der Gemein-

de identisch, für den die Orts- oder Gemeindefeuerwehr aufgestellt wurde. Bei der Planung 

des Ausrückebereichs ist von einer Hilfsfrist von zehn Minuten (Ausrück- und Anmarschzeit 

von acht Minuten) auszugehen. Die Risikoklasse ermittelt sich aus der Anzahl der Einwohne-

rinnen und Einwohner und den Risiken im jeweiligen Ausrückebereich. 
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10.3. Begründung der erforderlichen Führungs- und Einsatzkräfte 

und ihre Funktionen  

10.3.1. für den kritischen Wohnungsbrand 

Aus der nachstehenden Übersicht ist die Verteilung der Führungs- und Einsatzkräfte sowie 

der für den Einsatz unbedingt erforderlichen Funktionen ersichtlich. Ohne Einsatzkräfte mit 

umluftunabhängigem Atemschutz ist weder die Menschenrettung noch die Brandbekämp-

fung möglich. 

 (Einsatzleitung) 

1. Funktion Einheitsführung 

Führen der taktischen Einheit 

Atemschutzüberwachung 

2. Funktion Maschinist und Fahrer 

Bedienen der Feuerlöschkreiselpumpe und der im Fahr-

zeug fest eingebauten Aggregate 

3. und 4. Funktion Angriffstrupp 

Menschenrettung unter Atemschutz über den Treppen-

raum mit dem 1. Rohr (Eigensicherung) 

5. und 6. Funktion Wassertrupp 

Im Bedarfsfall Menschenrettung über tragbare Leiter unter 

Atemschutz 

Herstellen der Wasserversorgung 

Sicherheitstrupp 

7. und 8. Funktion Schlauchtrupp 

Unterstützen bei der Menschenrettung 

Verlegen von Schlauchleitungen 

9. Funktion Melder 

Unterstützen bei der Menschenrettung 

Betreuen von Personen 

Übermitteln von Nachrichten 

Sonderaufgaben 
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10.3.2. für die eingeklemmte Person bei einem Verkehrsunfall 

1. Funktion Einheitsführung 

Führen der taktischen Einheit 

2. Funktion Maschinist und Fahrer 

Erstabsichern der Einsatzstelle 

Bedienen der im Fahrzeug fest eingebauten Aggregate 

3. und 4. Funktion Angriffstrupp 

Durchführen lebenserhaltender Sofortmaßnahmen 

Schaffen eines Erstzuganges 

5. und 6. Funktion Wassertrupp 

Sichern der Einsatzstelle gegen Gefahren 

Sicherstellen des zwei (drei)fachen Brandschutzes 

7. und 8. Funktion Schlauchtrupp 

Einrichten Geräteablageplatz und Gerätebereitstellen 

9. Funktion Melder 

Betreuen der verletzten Person 

Übermitteln von Meldungen 

Sonderaufgaben 

10.4. Bemessungswerte der Schutzzielbestimmung 

Qualitätskriterium ist, innerhalb welcher Zeit (Hilfsfrist) die Feuerwehr mit welcher Funktions-

stärke und welchen Einsatzmitteln am Einsatzort eintrifft. 

Der Träger des Feuerwehrwesens dokumentiert gegenüber den Einwohnerinnen und Ein-

wohnern mit der Festlegung der Bemessungswerte im Feuerwehrbedarfsplan die Leistungs-

fähigkeit der Feuerwehr. 

10.5. Bewertung der Technischen Hilfe 

Vergleichbar dem kritischen Wohnungsbrand als Standardbrand wird als Standard für die 

Technische Hilfe ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person und austretenden Be-

triebs- und Kraftstoffen angenommen. Als Annahme gilt, dass die Standard-Anforderungen 
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für Einsätze zur Technischen Hilfe dann erfüllbar sind, wenn die Leistungsfähigkeit der Feu-

erwehr für den abwehrenden Brandschutz ausreichend ist. Dies schließt nicht aus, dass in 

Gemeinden Risikopotentiale vorhanden sind, die eine besondere Bewertung der Techni-

schen Hilfe erfordern. Dabei bedarf die Bewertung, inwieweit es sich bei der Technischen 

Hilfe tatsächlich um zeitkritische Einsätze handelt, einer besonderen Beachtung. 

10.6. Einsatzbereich 

Nach § 21 Abs. 4 BrSchG können den gemeindlichen Feuerwehren durch die Aufsichtsbe-

hörden zusätzliche Einsatzbereiche zugewiesen werden, wenn die Erfüllung der gesetzlichen 

Aufgaben in diesem Einsatzbereich durch die zuständige Feuerwehr nicht hinreichend ge-

währleistet ist oder solche nicht vorhanden sind. Damit erweitert sich das Einsatzgebiet oder 

der Ausrückbereich entsprechend. 

10.7. Einsatzgebiet 

Nach § 29 LVwG beschränkt sich die Zuständigkeit einer Behörde auf den räumlichen Wir-

kungsbereich oder auf die ihnen zugewiesenen Teile des räumlichen Wirkungsbereiches 

ihrer Träger. Diesen Grundsatz greift das BrSchG auf. Die Feuerwehr hat ihre Aufgaben in 

ihrem Einsatzgebiet wahrzunehmen (§ 6 Abs. 1 BrSchG, § 1 Abs. 1 der Mustersatzung für 

eine Gemeindefeuerwehr ohne oder mit Ortswehren). Das Einsatzgebiet der öffentlichen 

Feuerwehren (BF, FF, PF) ist mit dem Gebiet der Gemeinde (§ 5 GO) identisch (Mücke, 

2008). 

Auch für Ortswehren in Gemeindeteilen, die nach § 8 Abs. 2 BrSchG aufgestellt werden und 

zusammen die Gemeindefeuerwehr bilden, ist das Einsatzgebiet das gesamte Gemeindege-

biet. In diesem Gebiet leisten die Ortswehren keine gemeindeübergreifende Hilfe nach § 21 

BrSchG. 

10.8. Fachliche Verantwortlichkeit 

Die Ermittlung der Hilfsfrist und die Festlegung der Funktionsstärken ist das Ergebnis wis-

senschaftlicher, medizinischer und feuerwehrtaktischer Annahmen. Einer erfolgreichen Men-

schenrettung liegt zugrunde, dass die Erträglichkeitsgrenze eines Menschen im Brandrauch 

13 Minuten und die Reanimationsgrenze 17 Minuten beträgt. Nach 18 bis 20 Minuten besteht 

die Gefahr einer Rauchdurchzündung. Diese Zeiten bestimmen die Dauer der Hilfsfrist. 

Für die organisatorische, technische und personelle Einsatzbereitschaft der Feuerwehr ist 

die Wehrführung der Feuerwehr verantwortlich. Das Erstellen des Feuerwehrbedarfsplans 

verpflichtet die Wehrführung zu einer organisatorischen und fachlichen Sorgfaltspflicht. Feh-
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ler in der Feuerwehrbedarfsplanung haben unmittelbare Auswirkungen auf Leistungsfähigkeit 

der Feuerwehr und deren Gestaltung durch den Träger des Feuerwehrwesens. 

10.9. Hilfsfrist 

Vom Entstehen über das Entdecken bis zum Tätig werden der Feuerwehr gibt es einen all-

gemein anerkannten Zeitablauf, der aufgrund der Vielzahl möglicher Einflussfaktoren ledig-

lich Anhalts werte darstellt. Im Ergebnis stellt die Hilfsfrist eine anerkannte Regel der Technik 

dar, die einzuhalten ist. 

10.10. Möglichkeiten und Grenzen der Feuerwehrbedarfsplanung 

Aus der Feuerwehrbedarfsplanung ergeben sich die Anforderungen, die aus dem vorhande-

nen Risikopotential in der Gemeinde an die Feuerwehr gestellt werden. Aus der Gegenüber-

stellung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr ergibt sich die Sicherheitsbilanz, die im Ideal-

fall den Anforderungen entspricht und somit ausgeglichen wäre. Die Feuerwehrbedarfspla-

nung eröffnet der Gemeinde und ihrer Gemeindewehrführung aber auch einen gewissen 

Gestaltungsspielraum, die Sicherheitsbilanz zu gestalten und damit zu beeinflussen. Ist die 

Sicherheitsbilanz auch bei ausgeschöpftem Gestaltungsspielraum nicht ausgeglichen, ist es 

Aufgabe der Gemeindewehrführung, den Träger der Feuerwehr auf das Sicherheitsdefizit 

aufmerksam zu machen, damit der Träger des Feuerwehrwesens durch entsprechende Ent-

scheidungen die Leistungsfähigkeit herstellen kann. 
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10.11. Politische Verantwortlichkeit 

Das Festlegen des Schutzziels ist eine politische Entscheidung des Trägers des Feuerwehr-

wesens. Dies gilt auch für den Erreichungsgrad, in wie vielen Fällen der Einsätze das 

Schutzziel mit den erforderlichen Funktionsstärken innerhalb der Hilfsfrist eingehalten wer-

den soll. 

10.12. Zeitfolge vom Eintritt des Ereignisses bis zur Einsatzplanung 
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11. Rechtsgrundlagen 

11.1. Gesetze 

Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehren (Brandschutzgesetz – 

BrSchG) vom 10. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 200) zuletzt geändert durch LVO vom 

06. Juli 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 552) 

Rettungsdienstgesetz (RDG) vom 28. März 2017 (GVOBI. Schl.-H. S. 256) 

Gesetz über den Katastrophenschutz in Schleswig-Holstein (Landeskatastrophenschutzge-

setz – LKatSG) vom 10. Dezember 2000 (GVOBl. Schl.-H. S. 664), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 07. September 2016 (GVOBl. Schl.-H. S.796) 

Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (Zivilschutz- und Kata-

strophenhilfegesetz, ZSKG) vom 25. März 1997 (BGBl. I S. 726), zuletzt geändert durch Art. 

2 Nr. 1 vom 29. Juli 2009 (BGBI. I S.2350) 

Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (12. BImSchV - 

Störfallverordnung) 

Landesbauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 22. Januar 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 6) zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. 

Juni 2016 (GVOBI. Schl.-H. S. 369) 

Landesverordnung über die Brandverhütungsschau (Brandschauverordnung - BrVSchauVO) 

vom 04. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. II, Gl.Nr. 2131-2-5) zuletzt geändert durch LVO 

vom 16. März 2015 (GVOBI. Schl.-H. S. 96) 

11.2. Verordnungen (Auswahl) 

Landesverordnung über Feuerungsanlagen (Feuerungsanlagenverordnung - FeuVO) vom 

30. November 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 865), zuletzt geändert durch LVO vom 21. Novem-

ber 2014 (GVOBI. Schl.-H. S.377) 

Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten (Verkaufsstättenverord-

nung - VkVO) vom 8. Oktober 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 681), zuletzt geändert durch LVO 

vom 21. November 2014 (GVOBI. Schl.-H. S. 379) 

Landesverordnung zur Durchführung des Rettungsdienstes (DVO-RDG) vom 22. Oktober 

2013 
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Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen (Garagenverordnung - GarVO) 

vom 30. November 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 873), zuletzt geändert durch LVO vom 21. No-

vember 2014 (GVOBI. Schl.-H. S. 377) 

Landesverordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten (Beherbergungs-

stättenverordnung - BeVO -) vom 14. Oktober 2009 GS Schl.-H. II, GI. Nr. 2130-9-18, zuletzt 

geändert durch LVO vom 14. Mai 2014 (GVOBI. Schl.-H. S. 106) 

Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen (Schulbaurichtlinie - SchulbauR), 

vom 18. August 2010 (Amtsbl. Schl.-H. Nr. 36 vom 06.09.2010 S. 641) 

Landesverordnung  über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (Versammlungs-

stättenverordnung - VStättVO) vom 11. September 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 245)  

Landesverordnung über Camping- und Wochenendplätze (Camping- und Wochenendplatz-

verordnung) vom 13. Juli 2010 (GVOBl. 2010, 522) 

Richtlinie über Anlagen, Bau, Betrieb und Einrichtung von Krankenhäusern (Krankenhaus-

richtlinie - KHR), in Anlehnung an den Erlass des Hessischen Ministers für Wirtschaft, Ver-

kehr und Landesentwicklung vom 25. Januar 1996 (St.Anz. Hessen 1996 Nr. 9 S. 704) 

Standardprogramm für Krankenhäuser in Schleswig-Holstein - Februar 2007 

Richtlinie über den Bau und Betrieb von Hochhäusern (Hochhausrichtlinie – HHR) vom 

17. August 2011 (Amtsbl. Schl.-H. 2011 S. 591), zuletzt geändert am 22. August 2016 

Bereitstellung von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung entsprechend 

Technische Regel W 405 der Deutschen Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW) 

vom Februar 2008 

Fahrerlaubnisverordnung, Anlage 5: Eignungsuntersuchung für Bewerber, aus: verkehrspor-

tal.de, Grunert + Tjardes Verkehrsportal.de GbR, Berlin, Februar 2008 
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11.3. Feuerwehrdienstvorschriften 

FwDV 1  Grundtätigkeiten Lösch- und Hilfeleistungseinsatz 

FwDV 2  Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren 

FwDV 3 Einheiten im Lösch- und Hilfeleistungseinsatz 

FwDV 7 Atemschutz 

FwDV 8 Tauchen 

FwDV 10 Tragbare Leitern 

FwDV 100  Führung und Leitung im Einsatz 

FwDV 500  Einheiten im ABC-Einsatz 

FwDV 810.3 Sprechfunkdienst 

Empfehlungen der AGBF (Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren)2 für Qua-

litätskriterien für die Bedarfsplanung von Feuerwehren in Städten (Schutzzieldefinition) vom 

16.September 1998, Fortschreibung vom 19. November 2015 

Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg „Hinweise zur Leistungsfähigkeit einer 

Gemeindefeuerwehr“, Arbeitskreis Feuerwehr in der Zukunft, 1997/1999 

Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg „Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feu-

erwehr“ des Landesfeuerwehrverbandes und des Innenministeriums mitgetragen von Städte-

tag, Gemeindetag, Landkreistag, Januar 2008 

vfdb-Richtlinie 05/01 „Elemente zur risikoangepassten Bemessung von Personal für die 

Brandbekämpfung bei öffentlichen Feuerwehren“, Januar 2007 

Deutsche Norm DIN 14095 „Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen“, Normausschuss Feu-

erwehrwesen (FNFW) im DIN, Mai 2007 

Deutsche Norm DIN V 14011 „Begriffe aus dem Feuerwehrwesen“, Normausschuss Feuer-

wehrwesen (FNFW) im DIN, Juni 2010 

 

2 Die AGBF ist die Dachorganisation der 100 Berufsfeuerwehren in Deutschland und das Beratungsgremium des 

Städtetages im Bund und in den Ländern. 
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Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 17. November 2025 

 
TOP 8. Feuerwehrbedarfsplan 2025 FF Bünsdorf     
 Vorlagen-Nr. 06/2025/032 

 
Der Ausschussvorsitzende gibt zur Kenntnis, dass der Aufbau des 
Feuerwehrbedarfsplanes für Ehrenamtler viel zu umfangreich und zu unübersichtlich 
ist. 
 Es gab eine erneute Diskussion darüber, ob das EBZ als Beherbergungsbetrieb 
dazu führt, dass die Einstufung im Feuerwehrbedarfsplan in die Risikoklasse 2 oder 3 
erfolgen zu hat. Der Wehrführer erläutert, warum nach seiner Ansicht die Einstufung 
aufgrund des EBZ wieder in die Risikoklasse 3 erfolgt ist. Frau Holzhäuser gibt zu 
Protokoll, dass Sie der Meinung ist, dass das EBZ nicht dazu führt, dass die 
Einstufung in die Risikoklasse 3 sondern in die Stufe 2 zu erfolgen hat. 
 
Wehrführer Höpfner erläutert den Feuerwehrbedarfsplan, insbesondere den 
wesentlichen Punkt Arbeitsschutz. Grundsätzlich sind alle Ausschussmitglieder und 
Gemeindevertreter mit den gesetzlichen Vorgaben in Hinblick auf den Arbeitsschutz 
(Schwarz/Weiß Trennung) konform, allerdings wird hier noch einmal die aktuelle 
finanzielle Situation der Gemeinde dargelegt, was die Umsetzung der gesetzlichen 
Vorgaben erheblich erschwert. Trotzdem möchte man sich im nächsten Jahr 
zusammensetzen und eine Lösung herbeiführen. 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeindeausschuss empfiehlt, den vorliegenden Feuerwehrbedarfsplan (Stand 
25.08.2025) als Planungsgrundlage für zukünftige Maßnahmen im Bereich des 
Feuerwehrwesens in der Gemeinde Bünsdorf zu verwenden und die notwendigen 
Maßnahmen zum Ausgleich der Sicherheitsbilanz des Feuerwehrbedarfsplans in 
Abstimmung mit der Gemeindewehrführung zu entwickeln und umzusetzen. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 

7 Jastimmen 0 Neinstimmen 1 Enthaltungen 

 



Auszug aus der öffentlichen Niederschrift 
über die Sitzung des Gemeindeausschusses der Gemeinde 

Bünsdorf 
am Montag, 17. November 2025 

 
TOP 9. Aufnahme von Hinweisen durch Einwohnerinnen und Einwohner     
 Vorlagen-Nr.       

 
Eine Bürgerin teilt mit, dass eine Bank am Steg der Schirnau renovierungsbedürftig 
ist. Dort soll ein Balken fehlen. 
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